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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Bundeskabinett hat Ende April das Deutsche 
Stabilitätsprogramm 2023 beschlossen – die finanz
politische Strategie der Bundesregierung. Der Name 
impliziert es schon: Es geht um die Tragfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Konsistenz unserer Finan
zen. Die Rückkehr zur regulären Kreditobergrenze 
der deutschen Schuldenregel ab dem Jahr  2023 
ist dafür ein ganz wichtiges Signal. In den Krisen 
der vergangenen Jahre wurden Mittel in außeror
dentlichem Umfang mobilisiert. Das hat sichtbare 
Spuren in den öffentlichen Kassen hinterlassen. 
Um die Staatsfinanzen nicht auf Dauer unverhält
nismäßig zu belasten, gilt es jetzt, handlungsfähig 
zu bleiben, für künftige Herausforderungen vorzu
sorgen und all dies nicht auf Kosten nachfolgender 
Generationen zu tun.

Diesen Anspruch hat Anfang Mai auch der Stabili
tätsrat von Bund und Ländern unterstrichen, der 
für langfristig solide Haushalte im Bund und bei den 
Ländern sorgen soll. Allen ist klar, dass die öffentli
chen Budgets weiter vor großen Aufgaben stehen. 
Dennoch sollen nicht die Staatsausgaben wachsen, 
sondern unsere Wirtschaft – und mit ihr der Wohl
stand in unserer Gesellschaft. Deshalb ringen wir 
derzeit so intensiv um den Haushalt für 2024 und 
stellen jede Ausgabe auf den Prüfstand.

Denn auch das jüngst vorgelegte Ergebnis der Steu
erschätzung löst unsere akuten Haushaltsprobleme 
nicht. Bund, Länder und Gemeinden werden zwar 
im kommenden Jahr voraussichtlich zusammen 
962  Mrd.  Euro an Steuern einnehmen – das sind 
4,5  Prozent mehr als  2023. Der Gesamtstaat kann 
sich also nicht über zu geringe Einnahmen beklagen. 
Doch die Steuereinnahmen des Bundes werden nicht 
reichen, alle derzeit bestehenden Ausgabenwünsche 
zu decken und so die Lücke im Haushalt des Bundes 
zu schließen, die aktuell bei rund 20 Mrd. Euro allein 
für 2024 liegt. Diese strukturelle Lücke können wir 
nur in den Griff bekommen, wenn wir diszipliniert 
und ambitioniert an Verbesserungen auf der Ausga
beseite arbeiten. Unser Ziel ist es deshalb, den Pfad 
der fiskalischen Expansion zu verlassen und Zu
kunftsinvestitionen zu priorisieren.

Dazu passend stellen wir Ihnen in dieser Aus
gabe unter anderem das Zukunftsfinanzierungsge
setz vor. Mit diesem Vorhaben schaffen wir attrak
tive steuerrechtliche Rahmenbedingungen z. B. für 
Startups, indem wir die Mitarbeiterkapitalbeteili
gung erleichtern. Darüber hinaus vereinfachen wir 
den Zugang zum Kapitalmarkt, stärken und moder
nisieren den Finanzstandort Deutschland, erhöhen 
die Transparenz und bauen Digitalisierungshemm
nisse bei der Finanzmarktaufsicht ab. Das Gesetz 
soll bis zum Jahresende in Kraft treten. Dies sind 
gute Zukunftsaussichten für viele Unternehmen, 
die mutig und optimistisch nach vorn schauen und 
investieren wollen.

Ich hoffe, auch Sie entdecken bei der Lektüre die
ses Monatsberichts einiges, das Sie zuversichtlich 
stimmt.

Ihr  

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen

Editorial
Editorial
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Finance for the Future: das 
Zukunftsfinanzierungsgesetz

 ● Der digitale Wandel und die Transformation hin zum klimaneutralen Wirtschaften sind eine 
Herkulesaufgabe. Um sie erfolgreich zu gestalten, muss mehr privates Kapital mobilisiert und der 
Finanzplatz Deutschland attraktiver werden. Das BMF möchte deshalb den deutschen Kapital
markt auf die nächste Stufe heben.

 ● Das BMF und das Bundesministerium der Justiz (BMJ) haben dafür einen Referentenentwurf für 
ein Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) vorgelegt. Der Entwurf baut auf den Eckpunkten auf, 
die im Juni 2022 von den Bundesministern Christian Lindner (BMF) und Dr. Marco Buschmann 
(BMJ) vorgestellt worden sind.

 ● Das ZuFinG verfolgt einen umfassenden Ansatz, um bessere Rahmenbedingungen für Start
ups und Wachstumsunternehmen zu schaffen. Insbesondere soll der Gang an die Börse leichter 
werden, um die Attraktivität des Kapitalmarkts zu erhöhen. Mit dem Gesetz setzt das BMF den 
Koalitionsvertrag und die StartupStrategie der Bundesregierung um und stärkt den Finanzstand
ort Deutschland.

Einleitung

Damit Deutschland auch weiterhin ein innova
tives, wohlhabendes und lebenswertes Land ist, 
braucht es gute Instrumente zur Bewältigung der 
aktuellen Herausforderungen: allen voran des di
gitalen Wandels und der Folgen des Klimawandels. 
Herausforderungen bieten zweifelsfrei Chancen, 
aber zunächst erfordert der Umbau zu einer digi
talen und nachhaltigen Wirtschaft Investitionen, 
vor allem des Privatsektors  – Investitionen in die 
Zukunft. Mit dem Namen Zukunftsfinanzierungs
gesetz (ZuFinG) will das BMF deutlich machen, 
dass die kapitalmarktbasierte Finanzierung bei der 
Transformation der deutschen Wirtschaft und den 
dafür nötigen massiven Investitionsbedarfen eine 
zentrale Rolle spielt.

Hierbei stehen vor allem die innovationsstarken, 
jungen Unternehmen, die Startups, im Fokus, 
aber auch andere kleine und mittlere Unterneh
men, die in Deutschland einen Großteil der Wirt
schaft ausmachen. Diesen soll die Finanzierung 

erleichtert werden, indem ihnen geholfen wird, 
über den Kapitalmarkt ihre Eigenkapitalbasis zu 
stärken. Damit ist das ZuFinG ein wichtiger Bau
stein bei der Umsetzung der StartupStrategie der 
Bundesregierung.

In der deutschen Wirtschaft überwiegt traditio
nell die bankbasierte Finanzierung. Das ist kein 
Nachteil, sondern beweist vielmehr die Leistungs
fähigkeit des deutschen Bankensektors. Betrach
tet man dagegen die marktbasierte Finanzierung in 
Deutschland, sieht man einen leistungsfähigen Ka
pitalmarkt, der aber Potenzial für viel mehr hat. Im 
Verhältnis zu anderen hoch entwickelten Ländern 
kann Deutschland noch deutlich aufholen.

Von einem starken, international wettbewerbsfä
higen Kapitalmarkt profitiert der gesamte deut
sche Finanzstandort und damit auch die gesamte 
europäische Finanzwirtschaft. Der Ausbau des Ka
pitalmarkts ist dabei kein Selbstzweck. Vielmehr 
bekommt die Realwirtschaft einen Schub. Ein 
starker Kapitalmarkt sorgt für Wachstum in allen 
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Wirtschaftsbereichen, denn er ist eine wesentliche 
Quelle für Investitionen mit langfristigen Investi
tionszyklen, etwa in Forschung und Entwicklung. 
Ferner ist er entscheidend, um Wachstumsunter
nehmen gute Chancen zu bieten. Gerade junge Un
ternehmen bleiben in der Regel außen vor, wenn es 
um Bankfinanzierungen geht.

Mit dem Entwurf des ZuFinG verfolgt das BMF ei
nen umfassenden Ansatz und einen Dreiklang an 
Maßnahmen: Modernisierungen im Finanzmarkt
aufsichtsrecht, im Gesellschafts und Wirtschafts
recht sowie im Steuerrecht. Durch Digitalisierung, 
Entbürokratisierung und Internationalisierung 
werden der deutsche Finanzmarkt und der Stand
ort Deutschland attraktiver  – sowohl für natio
nale als auch für internationale Unternehmen und 
Investoren.

Leichtere 
Finanzierungsmöglichkeiten 
für Start-ups und andere 
kleine und mittlere 
Unternehmen

Mit dem Entwurf werden nationale Spielräume ge
nutzt, um auch im europarechtlich stark harmoni
sierten Kapitalmarktrecht Hürden für den Kapital
marktzugang abzubauen: Die für einen Börsengang 
erforderliche Mindestmarktkapitalisierung wird 
abgesenkt. Ferner erhalten Börsen mehr Flexibili
tät, indem sie in Teilen des sogenannten regulier
ten Markts auf den Mitantragsteller beim Börsen
gang  – typischerweise eine emissionsbegleitende 
Bank  – verzichten können. Hierdurch wird eine 
Absenkung der Kosten für den Börsengang mög
lich. Ferner sieht der Entwurf Regelungen zur Stär
kung der Wettbewerbsfähigkeit von Crowdfun
dingAnbietern vor.

Im Einklang mit dem Koalitionsvertrag werden die 
Attraktivität des Kapitalmarkts sowie die Möglich
keiten zur Eigenkapitalgewinnung gesteigert, in
dem die Einführung von Mehrstimmrechtsaktien 
ermöglicht wird. Mehrstimmrechtsaktien geben 

den Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit, 
sich auch nach einem Börsengang bei Abstimmun
gen in der Hauptversammlung stark einbringen zu 
können. Wie Erfahrungen aus den USA insbeson
dere bei innovativen Unternehmen wie Facebook 
(Meta) zeigen, kann das durchaus auch im Sinne 
der Fortentwicklung des Unternehmens und damit 
auch der Aktionärinnen und Aktionäre sein. Ziel ist 
eine flexible Regelung, die zugleich den Schutz der 
Investorinnen und Investoren gewährleistet. So be
darf etwa die Einführung der Mehrstimmrechte 
der Zustimmung aller betroffenen Aktionärinnen 
und Aktionäre. Die Mehrstimmrechte sind zudem 
nach dem Börsengang grundsätzlich auf zehn Jahre 
befristet. Bei wichtigen Beschlüssen ist darüber hi
naus nach geltendem Recht zusätzlich zu der Stim
menmehrheit eine Kapitalmehrheit erforderlich.

Ferner sieht der Vorschlag durch Verbesserungen 
der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen für die 
Eigenkapitalbeschaffung im Aktiengesetz mehr 
Transaktionssicherheit und den Abbau von Verzö
gerungsrisiken vor: Für die Gewinnung von Inves
torinnen und Investoren oder die Durchführung 
von Transaktionen kann es in bestimmten Konstel
lationen erforderlich sein, das Recht der Altaktio
närinnen und Altaktionäre auf den ersten Zugriff 
auf neue Aktien (Bezugsrecht) auszuschließen. Die 
Schwelle für einen vereinfachten Ausschluss wird 
von 10  Prozent auf den international verbreite
ten Wert von 20 Prozent heraufgesetzt. Das Gesetz 
stellt klar, dass bei einer Kapitalerhöhung mit Be
zugsrechtsausschluss der angemessene Ausgabebe
trag sich grundsätzlich nach dem Börsenkurs rich
tet. Es regelt zur Verbesserung der Rechtssicherheit 
und Handhabbarkeit nähere Einzelheiten zur Be
stimmung des maßgeblichen Börsenwerts und zu 
der Frage, wann ausnahmsweise der Börsenwert 
nicht allein maßgeblich ist.

Bisher konnten Kapitalerhöhungsbeschlüsse je
der Aktionärin und jedes Aktionärs allein mit der 
Begründung angefochten werden, dass der Aus
gabebetrag unangemessen niedrig sei. Hierdurch 
wurden die Durchführung der Beschlüsse und da
mit die Durchführung der Transaktion/die Zu
fuhr von Eigenkapital insgesamt verzögert. Der 
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Gesetzesentwurf sieht vor, dass eine derartige An
fechtung allein wegen der Höhe des Ausgabebe
trags nicht mehr möglich ist (eine Anfechtung aus 
anderen Gründen bleibt hiervon unberührt). Dafür 
kann die Aktionärin oder der Aktionär einen An
trag im sogenannten Spruchverfahren auf Über
prüfung des Ausgabebetrags stellen. Kommt hier 
das Gericht zu dem Ergebnis, dass der Ausgabe
betrag unangemessen niedrig ist, erhält die Akti
onärin oder der Aktionär einen Geldbetrag zum 
Ausgleich. Auf diese Weise werden die Vermögens
interessen der Aktionärinnen und Aktionäre ge
schützt, ohne dass für die Eigenkapitalfinanzierung 
wichtige Transaktionen blockiert werden.

Die International Organization of Securities Com
missions (IOSCO) empfiehlt eine Regulierung der 
sogenannten Special Purpose Acquisition Compa
nies. Mit der Einführung der Börsenmantelaktien
gesellschaft im Börsengesetz kommt Deutschland 
der Empfehlung der IOSCO nach und stellt ein mo
dernes Instrument zur Verfügung, das Startups 
und Wachstumsunternehmen einen alternativen 
Weg an den Kapitalmarkt eröffnet, von dem auch 
Anleger profitieren können.

Eine Special Purpose Acquisition Company, 
international unter dem Begriff SPAC be-
kannt, ist eine Börsenmantelaktiengesell-
schaft ohne eigenes operatives Geschäft, 
die gegründet wird, um mittels eines Bör-
sengangs Kapital einzusammeln und hier-
mit ein – vor dem Börsengang unbestimm-
tes – nicht-börsennotiertes Unternehmen 
zu übernehmen und so mittelbar an die Bör-
se zu bringen. SPAC schlagen eine Brücke 
zwischen Private Equity- beziehungswei-
se Venture Capital-Finanzierung und einem 
klassischen Börsengang, insbesondere für 
Start-ups und Wachstumsunternehmen. Auf 
diese Weise gelangen derartige Unterneh-
men an die Börse, ohne selbst das komplexe 
Verfahren eines Börsengangs durchlaufen zu 
müssen. Dieses Instrument hat vor allem in 
den USA, aber auch in anderen Staaten be-
reits breite Verwendung gefunden.

Modernes Recht für 
dynamische Märkte

Mit dem Gesetz über elektronische Wertpapiere 
hat Deutschland eine Vorreiterrolle eingenommen. 
Diese soll weiter ausgebaut werden, indem das Ge
setz jetzt auch elektronische Aktien erfasst. Na
mensaktien können damit zukünftig elektronisch 
über ein zentrales Wertpapierregister oder über 
ein Kryptowertpapierregister, das auf der Distri
butedLedgerTechnologie basieren kann, begeben 
und übertragen werden, Inhaberaktien nur über 
ein zentrales Wertpapierregister.

Zur Erhöhung der Sicherheit von Anlagen in inter
mediärverwahrte Kryptowerte wird eine Regelung 
eingeführt, die Anlegerinnen und Anlegern im Falle 
einer Insolvenz des verwahrenden Instituts die Aus
sonderung aus der Insolvenzmasse ermöglicht.

Der Referentenwurf sieht zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit im Finanzdienstleistungsbereich 
zudem eine Bereichsausnahme für Allgemeine Ge
schäftsbedingungen (AGB) von der gerichtlichen 
AGBKontrolle vor. Die Möglichkeit der rechtssi
cheren Orientierung an internationalen Standards 
ist auch wichtig für die Nutzung von Finanzinstru
menten zur Absicherung gegen Risiken, insbeson
dere Kurs und Preisschwankungsrisiken, sowie 
für die Refinanzierungsmöglichkeiten von Kredit
instituten und anderen Finanzdienstleistern, und 
ist damit zumindest mittelbar auch relevant für 
die Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere die 
Kreditversorgung, von Unternehmen der Realwirt
schaft. Dieser Punkt ist wichtig, um die internati
onale Anschlussfähigkeit und Wettbewerbsfähig
keit des Finanzstandorts zu gewährleisten und zu 
verbessern.

Im deutschen Recht besteht die Besonder
heit, dass auch bei Verträgen, bei denen auf 
beiden Seiten professionelle Unternehmen 
agieren, eine gerichtliche Kontrolle der All
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
stattfindet. Dies erschwert stark die Mög
lichkeiten, sich bei der Vertragsgestaltung 
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an internationalen Standards zu orientie
ren und kann unter Umständen Anreize 
zur „Flucht“ ins ausländische Recht setzen. 
Um Marktteilnehmern in der Europäischen 
Union (EU) (postBrexit) auch Vertragsmus
ter nach EURecht anzubieten, hat die Inter
national Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) zwischenzeitlich auch Musterverträge 
nach französischem und irischem Recht ent
wickelt. ISDADerivatevertragsmuster nach 
deutschem Recht gibt es dagegen nicht. Dies 
hat seine Ursache auch in der strengen ge
richtlichen Kontrolle der Vertragsklauseln 
auf Basis des AGBRechts. Derivate sind nicht 
nur für den Finanzdienstleistungsbereich, 
sondern auch für Unternehmen der Real
wirtschaft wichtig, insbesondere im Hinblick 
auf die Absicherung gegen Wechselkurs und 
Preisschwankungsrisiken.

Erfasst von der Bereichsausnahme werden AGB in 
Verträgen über Finanzdienstleistungen, die zwi
schen Finanzdienstleistern abgeschlossen wer
den. Verträge mit kleineren und mittleren Finanz
dienstleistern werden von der Bereichsausnahme 
nur erfasst, wenn diese für das Geschäft, das Ver
tragsgegenstand ist, eine aufsichtsrechtliche Ge
nehmigung haben. In der Konsultation wurden 
die Verbände explizit gefragt, ob darüber hinaus
gehend ein Bedürfnis für eine Erweiterung des An
wendungsbereichs gesehen wird; die Rückmeldun
gen werden noch ausgewertet.

Flankiert werden die genannten Verbesserungen 
durch Regelungen zur Erhöhung der Transparenz am 
Finanzmarkt: Die nach der europäischen Zahlungs
kontenRichtlinie erforderliche Vergleichswebsite 
für Kontoentgelte wird bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingerichtet. 
Hierdurch wird es Verbraucherinnen und Verbrau
chern weiter erleichtert, sich über die Marktkonditi
onen in diesem Bereich zu informieren.

Offenen Immobilienfonds soll es aufsichtsrechtlich 
möglich sein, auch Grundstücke zu erwerben, auf 
denen sich ausschließlich Anlagen für erneuerbare 

Energien befinden, und diese Anlagen auch selbst 
zu betreiben. Damit können sie einen Beitrag zur 
Transformationsfinanzierung leisten.

Digitalisierung und 
Internationalisierung der 
Finanzmarktaufsicht

Zu den wichtigen Bausteinen des ZuFinG zählen 
auch Regelungen zur Digitalisierung der Finanz
marktaufsicht selbst. So werden in einer Vielzahl 
von Finanzmarktaufsichtsgesetzen, wie dem Zah
lungsdiensteaufsichtsgesetz oder dem Versiche
rungsaufsichtsgesetz, noch bestehende Schrift
formerfordernisse um die Möglichkeit digitaler 
Kommunikation mit der Aufsicht ergänzt. Hier
durch sollen noch bestehende Digitalisierungs
hemmnisse aus dem Weg geräumt werden.

Aufgrund von Regelungen im Verwaltungs
verfahrensgesetz und – für sich etwaig an
schließende verwaltungsgerichtliche Ver
fahren – im Gerichtsverfassungsgesetz sind 
grundsätzlich alle fremdsprachlichen Ein
gaben, also auch Anträge, bei Verwaltungs
behörden zu übersetzen (§ 23 Abs. 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes: „Die Amts
sprache ist deutsch.“). Dies gilt auch in den 
Fällen, in denen die Behördenmitarbeite
rinnen und mitarbeiter aufgrund entspre
chender internationaler Vernetzung, wie 
beispielsweise der Mitarbeit in EUGremien, 
eine Fremdsprache – meist Englisch – aus
reichend gut sprechen.

Aufsichtskultur ist auch ein Standortfaktor. Daher 
soll der deutsche Finanzmarkt zudem durch einen 
verwaltungsverfahrensrechtlichen Quantensprung 
für internationale Teilnehmer attraktiver gemacht 
werden. Den Finanzmarktteilnehmern soll ermög
licht werden, bei der BaFin Anträge ganz oder teil
weise auf Englisch einzureichen. Die sonst bei Ver
waltungsbehörden geltende Pflicht, für den Beginn 
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des Verwaltungsverfahrens eine Übersetzung einer 
fremdsprachlichen Eingabe einzureichen, gilt da
mit in dieser Form nicht mehr. Dies dient der Be
schleunigung und trägt auch der Tatsache Rech
nung, dass die Finanzmärkte international vernetzt 
sind und häufig Englisch die Arbeitssprache ist.

Mitarbeiterkapitalbeteiligun-
gen fördern durch attraktivere 
Steuerregelungen, Aktienkul-
tur etablieren

Startups brauchen engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, um ihre innovativen Ideen auf 
dem Markt durchzusetzen. In Zeiten allgegenwärti
gen Fachkräftemangels sehen sie sich allerdings ei
nem rauen Marktklima ausgesetzt und ziehen allzu 
oft im Wettbewerb um die besten Köpfe den Kür
zeren, da sie häufig noch nicht mit den finanziel
len Angeboten größerer, etablierter Unternehmen 
mithalten können. Hier bieten attraktive Mitar
beiterkapitalbeteiligungen Chancen für Startups 
wie für Mitarbeitende: Letztere können an der 
Wertentwicklung des Unternehmens teilnehmen, 
das sie beschäftigt, und dadurch auch selbst die 
Früchte ihrer Arbeit ernten – mit durchaus größe
ren finanziellen Chancen als bei einem fixen Ge
halt. Die Unternehmen erhalten Beschäftigte, die 
durch weitere Faktoren motiviert werden und kön
nen hiermit im Wettbewerb ihre im Durchschnitt 
geringere Finanzkraft ausgleichen. Zugleich gelan
gen die Angestellten in Kontakt mit dem Konzept 
der Aktie, was auch einen Beitrag zur Stärkung der 
in Deutschland noch schwach ausgeprägten Akti
enkultur leistet.

Nach geltender Rechtslage führt der den 
Beschäftigten gewährte Vorteil aus der un
entgeltlichen oder verbilligten Überlas
sung von Vermögensbeteiligungen (Aktien, 
GmbHAnteile etc.) zu einem geldwer
ten Vorteil. Geldwerte Vorteile aus Vermö
gensbeteiligungen am Unternehmen des 

Arbeitgebers sind steuerfrei, soweit der Vor
teil insgesamt 1.440 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigt (§ 3 Nr. 39 Einkommen
steuergesetz (EStG)).

Darüber hinaus regelt § 19a EStG die aufge
schobene Besteuerung geldwerter Vorteile 
aus Vermögensbeteiligungen. Die Besteu
erung wird hier bis zum Eintritt eines be
stimmten Ereignisses (Verkauf, Ablauf einer 
zeitlichen Vereinbarung, Beendigung des 
Dienstverhältnisses) ausgesetzt.

Bereits im Koalitionsvertrag haben sich die Koali
tionsparteien daher auf eine Erhöhung des Steu
erfreibetrags für die Gewährung von Mitarbei
terkapitalbeteiligungen geeinigt. Konkret wird 
vorgeschlagen, den steuerfreien Höchstbetrag von 
1.440 Euro auf 5.000 Euro pro Jahr anzuheben.

Zudem soll der Anwendungsbereich der Vorschrift 
zur aufgeschobenen Besteuerung deutlich erwei
tert werden. Dies dient der Bewältigung der soge
nannten DryIncomeProblematik bei der Mitar
beiterkapitalbeteiligung und verbessert die  – von 
den Startups häufig monierte  – Praxistauglich
keit dieser Regelung. Die DryIncomeProblema
tik tritt auf, weil die Übertragung einer Beteiligung 
zu steuerpflichtigem Arbeitslohn (Sachbezug) bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt, ohne 
dass ihnen liquide Mittel zugeflossen sind (soge
nanntes trockenes Einkommen  – „Dry Income“). 
Daher ist es sinnvoll, hier einen Aufschub der Be
steuerung bis zur Veräußerung der Anteile vorzu
sehen. Von der bisherigen Regelung, die dies adres
siert, konnten allerdings nur wenige Unternehmen 
und damit deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
profitieren. Daher erweitert das ZuFinG den Kreis 
dieser Unternehmen erheblich. Beispielsweise wer
den nun auch Unternehmen mit bis zu 500 Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern erfasst sowie solche, 
die vor bis zu 20 Jahren gegründet worden sind.

Von wesentlicher Bedeutung für die Verbesserung 
der Praxistauglichkeit der Regelung ist auch, dass 
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die Frist für eine finale Besteuerung – unabhängig 
von einer Veräußerung der Anteile und einem Ar
beitgeberwechsel – von zwölf auf 20 Jahre verlän
gert wird. Ferner besteht jetzt die Möglichkeit, dass 
der Aufschub der Besteuerung trotz Arbeitgeber
wechsels fortbesteht, sofern der Arbeitgeber er
klärt, für die Steuer zu haften.

Ferner soll das Gesetz die Möglichkeit einer Pau
schalbesteuerung mit einem Steuersatz von 
25  Prozent für alle Besteuerungstatbestände der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung einführen. Dies mil
dert möglicherweise eintretende hohe steuerli
che Belastungen ab und vereinfacht die praktische 
Abwicklung.

Im Sinne der Aktienkultur sieht der Referenten
entwurf eine Stärkung der Anreize zum Vermö
gensaufbau insbesondere mittels Anlage in Aktien 
durch Änderungen bei der ArbeitnehmerSparzu
lage vor. So wird die Einkommensgrenze bei der 
Anlage vermögenswirksamer Leistungen in Ver
mögensbeteiligungen aufgehoben, um alle Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu begünstigen, 
und der Höchstbetrag von 400 Euro auf 1.200 Euro 
im Jahr (100 Euro im Monat) angehoben. Die ma
ximale ArbeitnehmerSparzulage beträgt damit 
240 Euro im Jahr.

Die Förderung vermögenswirksamer Leis
tungen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch die Arbeitneh
merSparzulage nach dem Fünften Vermö
gensbildungsgesetz soll den finanziellen 
Anreiz zu einer breiten Vermögensbildung 
stärken.

Die Förderung ist seit 1990 darauf kon
zentriert, vermögenswirksame Leistungen 
für das Bausparen, zur Entschuldung von 

Wohneigentum und für bestimmte betrieb
liche oder außerbetriebliche Vermögensbe
teiligungen zu verwenden.

Gefördert werden in Vermögensbeteiligun
gen angelegte vermögenswirksame Leis
tungen bis zu einem Höchstbetrag von 
400 Euro im Kalenderjahr. Die Arbeitneh
merSparzulage beträgt 20 Prozent bei einer 
Einkommensgrenze von 20.000 Euro bezie
hungsweise 40.000 Euro (Alleinstehende be
ziehungsweise Verheiratete/Verpartnerte). 
Vermögenswirksame Leistungen, die in 
Bausparverträge und Ähnliches fließen oder 
Aufwendungen zum Wohnungsbau dar
stellen, werden darüber hinaus bis zu einem 
Höchstbetrag von 470 Euro im Kalenderjahr 
gefördert. Die ArbeitnehmerSparzulage be
trägt hier 9 Prozent bei einer Einkommens
grenze von 17.900 Euro beziehungsweise 
35.800 Euro (Alleinstehende beziehungs
weise Verheiratete/Verpartnerte).

Last but not least sollen weitere Umsatzsteuerbe
freiungen eingeführt werden. Dies umfasst die Er
weiterung der Umsatzsteuerbefreiung für die Ver
waltung von Wagniskapitalfonds. Zudem wird die 
bisherige Umsatzsteuerbefreiung auch auf Verwal
tungsleistungen von Konsortialführern bei offenen 
Konsortialdarlehen erstreckt.

Ausblick

Die Länder und Verbände konnten zu dem Entwurf 
bis zum 10.  Mai  2023 Stellung nehmen. Die Bun
desregierung wird nun die Stellungnahmen aus
werten. Es ist geplant, das ZuFinG noch im Sommer 
im Kabinett zu beschließen, damit es seine positi
ven Wirkungen so bald wie möglich entfalten kann.

Finance for the Future: das Zukunftsfinanzierungsgesetz
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Warum ist das Zukunfts finan-
zierungsgesetz notwendig? 
Welche Entstehungs ge schichte 
steckt hinter der Gesetzes-
initiative?

Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenom
men, Deutschland zum führenden Standort für In
vestitionen zu machen. In der Vergangenheit war 
Deutschland in vielen Rechtsbereichen vielleicht 
nicht so modern wie andere Mitgliedstaaten – wie 
z.  B. die Niederlande, Frankreich oder Österreich. 
Jetzt schauen wir uns also an, wie man unser Ka
pitalmarktrecht umfassend modernisieren kann, 
um Investitionen zu erleichtern, den Kapitalmarkt 
anzuschieben und auch den Finanzstandort nach 
vorn zu bringen. Ein Teil der Regelungen befindet 

sich im Zuständigkeitsbereich des BMF und ein Teil 
im Zuständigkeitsbereich des Bundesjustizminis
teriums. Innerhalb des BMF liegt die Zuständigkeit 
im Wesentlichen bei der Finanzmarktabteilung, 
aber auch bei den Abteilungen, die für Steuern zu
ständig sind. Insofern ist das Gesetz ein Gesamt
produkt aus einer sehr guten Zusammenarbeit in
nerhalb des BMF und mit den Kolleginnen und 
Kollegen im Bundesjustizministerium. So haben 
wir ein gutes Paket geschnürt, das den Finanzmarkt 
voranbringen soll.

Wir haben den Referentenentwurf am 12.  Ap
ril 2023 an Verbände und Länder versendet und am 
28. April 2023 eine mündliche Verbändeanhörung 
durchgeführt. Diese hat große Resonanz erfahren 
und der Entwurf hat dabei ein sehr positives Echo 
gefunden. Nun wollen wir schnell den nächsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Dr. Eva Wimmer © Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Schritt gehen und den Regierungsentwurf mög
lichst noch vor der Sommerpause in das Kabinett 
einbringen, damit das Gesetz noch Ende dieses Jah
res in Kraft treten kann.

Auch auf europäischer Ebene treiben wir parallele 
Projekte voran, wie den europäischen Listing Act 
und die Roadmap zur Kapitalmarktunion. Denn 
viele Dinge sind europäisch reguliert. Da müs
sen wir auch in Europa unsere Regeln immer wie
der modernisieren. So hoffe ich, dass wir bessere 
Rahmenbedingungen für Eigenkapitalfinanzie
rung und Kapitalmarktfinanzierung haben wer
den, wenn wir das Gesetz beschlossen haben und 
die Regulierung in Europa verabschiedet ist.

Der Referentenentwurf des 
BMF will Start-ups und kleine 
und mittlere Unternehmen 
(KMU) stärken. Was genau ist 
geplant? Wie könnten sich die 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
mittel- bis langfristig positiv 
auf die Start-up-Branche 
auswirken?

Zunächst haben wir uns mit den Initial Public Of
ferings, d. h. dem erstmaligen öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren eines Unternehmens in Form ei
nes Börsengangs, beschäftigt, mit der Börsennotie
rung und damit, wie wir den Zugang zu Börsen er
leichtern, auch für KMU. Außerdem wollen wir die 
Schnelligkeit und Rechtssicherheit bei Kapitaler
höhungen verbessern. Das erleichtert den Start
ups die Aufnahme von Eigenkapital und damit das 
Wachstum. Gerade in Zeiten gestiegener Zinsen ist 
das wichtig.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einführung 
sogenannter Dual Class Shares, also Mehrstimm
rechtsaktien. Diese haben wir im deutschen Ge
sellschaftsrecht bislang nicht, obwohl sie in vie
len anderen Mitgliedstaaten existieren. Sie machen 
es Gründerinnen und Gründern möglich, in der 

Aktiengesellschaft über ihren Kapitalansatz hinaus 
Mitspracherechte zu erhalten, sodass sie sich auch 
nach dem Börsengang in das Unternehmen ein
bringen können. Auch das soll die StartupBran
che ermutigen, den Weg an die Börse zu finden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der stärkeren 
Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Diese 
fordern die Startups immer wieder ein. Wir wol
len den vorhandenen Freibetrag von 1.450  Euro 
auf 5.000  Euro erhöhen. Außerdem sieht das Ge
setz eine Reihe weiterer Regelungen zum Ausbau 
der steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapi
talbeteiligung vor. Insbesondere eine Lösung der 
sogenannten DryIncomeProblematik, bei der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst später am 
Unternehmen beteiligt werden. Künftig sollen erst 
dann Steuern fällig sein, wenn über die Veräuße
rung der Beteiligung tatsächlich Geld zufließt. Das 
kommt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
gute, aber natürlich auch dem StartupStandort 
Deutschland.

Ein Kernelement des 
Gesetzesvorschlags ist auch, 
dass die private Aktienanlage 
attraktiver wird. Womit kann 
hier gerechnet werden?

Wir wollen die Aktienanlage stärken, und zwar auf 
zwei Seiten: der Angebots und der Nachfrageseite. 
Indem wir die Börsennotierung erleichtern, wollen 
wir mehr innovativen Unternehmen den Weg an 
die Börse ermöglichen; auf der Nachfrageseite ist 
eine deutliche Erhöhung der ArbeitnehmerSpar
zulage für Anlagen in Aktien und anderen Vermö
gensbeteiligungen geplant. Ein wesentlicher Teil ist 
vor allem, dass auch Privatleute sich mit dem Kapi
talmarkt beschäftigen und Anreize haben, sich am 
Kapitalmarkt zu beteiligen  – das ist ein ganz we
sentlicher Faktor für einen funktionierenden Kapi
talmarkt. Weitere Bausteine dafür werden die Ge
spräche sein, die wir im Rahmen der Fokusgruppe 
„Altersvorsorge in Säule  3“ führen, sowie das so
genannte Generationenkapital, das wir aktuell auf 

Im Interview: Frau Dr. Eva Wimmer, Leiterin der Abteilung für Finanzmarktpolitik
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den Weg bringen. Auch da geht es darum, die Nach
frageseite zu stärken.

Was bedeutet der Gesetz-
entwurf für den Kapitalmarkt 
und den Finanz standort 
Deutschland generell – auch 
mit Blick auf die Zukunft?

Wir haben uns bemüht, alle bestehenden nationa
len Spielräume für eine Modernisierung des Kapi
talmarkts zu nutzen: Wir wollen digitaler werden 
und Schriftformerfordernisse streichen, wir gehen 
das Thema Anlage in Kryptowerte an, ermöglichen 
eine EAktie und sorgen für mehr Rechtssicherheit 
und insbesondere Insolvenzfestigkeit bei der Ver
wahrung von Kryptowerten durch Finanzdienst
leister. Der deutsche Finanzmarkt soll zudem in
ternational attraktiver werden und beispielsweise 
eine stärkere englischsprachige Kommunikation 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht (BaFin) ermöglichen.

Unter diesem Vorzeichen steht auch die geplante 
Regelung, mit der wir eine Bereichsausnahme von 
der Klauselkontrolle für Allgemeine Geschäftsbe
dingungen bei Finanzmarktgeschäften zwischen 
professionellen Finanzdienstleistern einführen wol
len. Diese ist bei international üblichen Standardver
trägen besonders wichtig. Die bestehende Regelung 
hat zu Rechtsunsicherheit und zu Flucht aus dem 
deutschen Recht geführt. Wir wollen auch das deut
sche Recht zu einem Recht machen, das für interna
tionale Standardverträge eingesetzt werden kann.

Sie sind als Leiterin der 
Abteilung VII auch für die 
Bankenregulierung zuständig. 
Wie ist die aktuelle Lage des 
Bankensektors?

Der Bankensektor ist nach einhelliger Auffassung 
der zuständigen europäischen und nationalen 

Aufsichtsbehörden stabil. Insbesondere halten die 
Institute deutlich mehr Eigenkapital vor und verfü
gen über eine bessere Liquiditätsausstattung als vor 
Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008. Das ist auch 
eine Folge der Regulierung, die als Reaktion auf 
die Finanzkrise stattgefunden hat. Diese Maßnah
men waren richtig, denn wir brauchen starke Ban
ken, wenn wir die Transformation und Innovation 
finanzieren wollen. Im Gegensatz zu den USA müs
sen beispielsweise alle Banken  – unabhängig von 
ihrer Größe – verbindliche Liquiditätsanforderun
gen erfüllen. Auch die Zinsänderungsrisiken wer
den in der Europäischen Union von den Aufsichts
behörden engmaschig überwacht. Aber natürlich 
müssen die Europäische Bankenaufsicht, die BaFin 
und die Deutsche Bundesbank die Lage im Finanz
sektor weiterhin sehr genau im Blick behalten.

Sind neue Gesetzesvorhaben 
aus dem BMF für diesen 
Bereich zu erwarten?

Wir sehen unsere Banken natürlich auch im Wett
bewerb mit anderen Finanzsektoren, insbesondere 
in den USA und in Asien. Wir als Europäerinnen 
und Europäer haben insgesamt das Interesse, dass 
Investitionen nach Europa kommen, um die grüne 
Transformation zu finanzieren. Deswegen ist auch 
der Bereich Sustainable Finance ein wichtiger Teil
bereich hier in der Finanzmarktabteilung. So ist 
der Sustainable FinanceBeirat bei uns angesiedelt. 
Dort diskutieren wir regelmäßig darüber, wie wir 
Deutschland zu einem führenden Standort für Sus
tainable Finance ausbauen können, damit wir auch 
bei diesem Aspekt attraktiv genug sind für das Ka
pital, das benötigt wird, um die Transformation zu 
finanzieren.

Aber auch in anderen Bereichen brauchen wir 
starke Banken, insbesondere bei der Finanzie
rung von KMU. Das ist auch der Grund, warum wir 
uns auf europäischer Ebene dafür eingesetzt ha
ben, dass das jetzt aktuelle Bankenpaket, welches 
auf europäischer Ebene zwischen Europäischen 
Parlament und dem Rat im sogenannten Trilog 
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verhandelt wird, die Finanzierung der Realwirt
schaft sicherstellt. Wir setzen uns für investitions
freundliche Rahmenbedingungen ein; das gilt ins
besondere für Unternehmen ohne externes Rating, 
die es hierzulande viel häufiger gibt als beispiels
weise in den USA, und auch für die KMU.

Außerdem achten wir darauf, dass wir die Proporti
onalität stärken und uns immer wieder überlegen, 
in welchen Teilbereichen Verbesserungen möglich 
sind. Darüber hinaus analysieren wir – in enger Ab
stimmung mit der Bankenaufsicht auf internatio
naler Ebene – welche Schlussfolgerungen aus den 
aktuellen Entwicklungen zu ziehen sind.

Im Interview: Frau Dr. Eva Wimmer, Leiterin der Abteilung für Finanzmarktpolitik
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Deutsches Stabilitätsprogramm 2023: Rückkehr 
in die finanzpolitische Normalität

 ● Das Bundeskabinett hat am 26. April 2023 das Deutsche Stabilitätsprogramm 2023 beschlossen. 
Das Stabilitätsprogramm zeigt: Deutschland verfügt über solide Finanzen in einer herausfor
dernden Zeit sich überlagernder Krisen.

 ● Mit soliden Staatsfinanzen bekräftigt Deutschland seine Rolle als ein Stabilitätsanker der 
Europäischen Union. In der aktuellen Projektion der Staatsfinanzen wird der gesamtstaatliche 
Finanzierungssaldo für das Jahr 2023 auf rund 4 ¼ Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
geschätzt. Im Jahr 2024 dürfte das Defizit zunächst deutlich zurückgehen und in den darauf
folgenden Jahren weiter kontinuierlich sinken, bis auf rund ¾ Prozent des BIP zum Ende des 
Projektionszeitraums im Jahr 2026.

 ● Die gesamtstaatliche MaastrichtSchuldenstandsquote (Schuldenstand in Prozent des BIP) ist 
zum Ende des vergangenen Jahres auf 66,3 Prozent des BIP gesunken. Der Projektion zufolge 
wird sie zum Ende des laufenden Jahres zunächst wieder auf rund 67 ¾ Prozent des BIP an
steigen. Bis zum Jahr 2026 wird ein kontinuierlicher Rückgang der Schuldenstandsquote auf 
65 ½ Prozent des BIP erwartet.

 ● Mit der Einhaltung der regulären Kreditobergrenze der deutschen Schuldenregel ab dem 
Jahr 2023 und dem projizierten Abbau von Defizit und Schuldenstandsquote über den Pro
grammhorizont kehrt die Bundesregierung in die finanzpolitische Normalität zurück und stärkt 
die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Angesichts großer mittel und langfristiger Herausforde
rungen für die deutsche Volkswirtschaft setzt die Bundesregierung mit ihrer Angebotspolitik 
gezielte Impulse für ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum und wirkt Preisdruck entgegen.

Einleitung
Das Bundeskabinett hat am 26.  April  2023 das 
Deutsche Stabilitätsprogramm  2023 beschlossen, 
in dem das BMF über die Entwicklung des gesamt
staatlichen Haushalts sowie die Zielsetzung der 
deutschen Finanzpolitik berichtet. Im Anschluss 
an die Kabinettsitzung wurde das Stabilitätspro
gramm gemäß den Vorgaben des Stabilitäts und 
Wachstumspakts fristgerecht an die Europäische 
Kommission und den Ministerrat (ECOFIN) über
sandt. Das Programm enthält eine Projektion der 
wichtigsten finanzpolitischen Kennzahlen sowie 
eine Erläuterung der wichtigsten finanzpolitischen 
Maßnahmen.

Die finanzpolitische Ausgangslage wird in diesem 
Frühjahr von drei großen Herausforderungen ge
prägt, welche die Rahmenbedingungen für die Fi
nanzpolitik in Deutschland fundamental verän
dert haben. Erstens begründen die Auswirkungen 
des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine finanzpolitischen Handlungs
bedarf in den Bereichen Landes und Bündnisver
teidigung, Unterstützung der Ukraine, Aufnahme, 
Betreuung und Integration von aus der Ukraine Ge
flüchteten sowie Sicherung der Energieversorgung. 
Zweitens belasten die Energiekrise, die Probleme in 
den globalen Lieferketten und auch die pandemie
bedingt ausgebliebenen Investitionen die gesamt
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und 
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haben die Inflation stark erhöht. Infolge der geldpo
litischen Reaktion auf die erhöhte Inflationsrate hat 
sich das Zinsumfeld signifikant verändert und ver
engt finanzpolitische Handlungsspielräume. Drit
tens steht Deutschland auch in der mittleren und 
langen Frist angesichts des geplanten Umbaus zu ei
ner klimaneutralen Wirtschaft, der Digitalisierung, 
des demografischen Wandels und möglicher struk
tureller Veränderungen des Welthandels vor gro
ßen Herausforderungen, die das Wachstum dämp
fen und zugleich Preisdruck erzeugen können.

Die Bundesregierung hat entschlossen auf die 
Krisen reagiert: Für die unmittelbare Krisenbe
wältigung hat sie drei umfangreiche und schnell 
wirksame Entlastungspakete mit einem Gesamtvo
lumen von etwa 100 Mrd. Euro für die Jahre 2022 
und 2023 beschlossen und über die Reaktivierung 
und Neuausrichtung des Wirtschaftsstabilisie
rungsfonds (WSFEnergie) einen wirtschaftlichen 
Abwehrschirm gespannt, der bis zu 200 Mrd. Euro 
für streng zweckgebundene Maßnahmen zur tem
porären Abfederung der wirtschaftlichen Folgen 
der Energiekrise zur Verfügung stellt.

Um die Handlungsfähigkeit auch in künftigen 
Krisen und im Angesicht der großen mittel und 
langfristigen Herausforderungen für die deutsche 
Volkswirtschaft zu sichern, vollzieht die deutsche 
Finanzpolitik nach drei Jahren des krisenbeding
ten Ausnahmezustands mit dem Stabilitätspro
gramm  2023 einen Schritt des Übergangs in die 
Normalität. Die Rückkehr zur regulären Kredit
obergrenze der deutschen Schuldenregel ab dem 
Jahr 2023 ist ein wichtiges Signal für die Verlässlich
keit sowie die Solidität der deutschen Finanzpoli
tik. Die deutsche Finanzpolitik wird diesen Kurs im 
Weiteren durch konsequente Priorisierung von Zu
kunftsinvestitionen fortsetzen, den Modus der fis
kalischen Expansion verlassen und die finanzpoli
tische Handlungsfähigkeit für die Zukunft sichern.

Neben der Stabilisierung in der Energiekrise 
verfolgt die Bundesregierung angesichts der 

mittelfristigen Herausforderungen eine zielgerich
tete Angebotspolitik für ein selbsttragendes Wirt
schaftswachstum. Dies kann im aktuellen gesamt
wirtschaftlichen Umfeld insbesondere durch eine 
Steigerung der Produktivität erreicht werden, was 
gleichzeitig dem Inflationsdruck entgegenwirkt. 
Eine erfolgreiche Angebotspolitik bedarf dabei der 
finanzpolitischen Mobilisierung privatwirtschaft
licher Investitionen und Maßnahmen zur Stär
kung des Arbeitsangebots und der Qualifikationen. 
Durch konsequente und fortlaufende Priorisierung 
von Ausgaben eröffnet die Bundesregierung mit 
investiven Ausgaben – ohne Sondereffekte – auf ei
nem Rekordniveau von mehr als 54 Mrd. Euro im 
Bundeshaushalt 2023 ein Jahrzehnt der Investitio
nen in ein modernes, digitales und klimaneutrales 
Deutschland.

Entwicklung der 
Staatsfinanzen

Entwicklung des 
Finanzierungssaldos

Infolge der erforderlichen Maßnahmen zur Abfe
derung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Energiekrise sowie der CoronaPandemie ver
zeichnete der Staat insgesamt auch im Jahr  2022 
ein Finanzierungsdefizit (s. a. Tabelle 1). Der Finan
zierungssaldo verbesserte sich gegenüber 2021 von 
3,7 Prozent des BIP auf 2,6 Prozent des BIP. Mit 
3,3 Prozent des BIP verzeichnete der Bund (Kern
haushalt und Extrahaushalte) sogar ein höheres De
fizit als der Staat insgesamt. Grund für das geringere 
gesamtstaatliche Defizit war ein leicht positiver Fi
nanzierungssaldo bei Ländern und Gemeinden (zu
sammen rund 0,5 Prozent) sowie bei der Sozialver
sicherung (0,2 Prozent). Zu dieser Entwicklung trug 
vor allem bei, dass der Bund die Maßnahmen zur 
Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Fol
gen der Energiekrise im Jahr  2022 weitgehend al
lein finanzierte.
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Finanzierungssalden nach staatlichen Ebenen
in Prozent des BIP

Tabelle 1

Für das laufende Jahr wird ein gesamtstaatliches Fi
nanzierungsdefizit von rund 4  ¼  Prozent des BIP 
erwartet. Zu diesem Anstieg der Defizitquote im 
Vergleich zum Jahr  2022 trägt der WSFEnergie 
rund 3 Prozent des BIP bei – ohne diesen läge das 
Finanzierungsdefizit 2023 bei rund 1 ¼ Prozent des 
BIP. Das projizierte Defizit ist daher vor dem Hin
tergrund der hohen Unsicherheit über die tatsäch
lichen Ausgaben des WSFEnergie zu sehen und als 
Obergrenze zu interpretieren.

Im Jahr  2024 fällt die Defizitquote in der Projek
tion wieder unter die 3ProzentGrenze der euro
päischen Verträge. Die erwartete Verbesserung ge
genüber diesem Jahr ergibt sich im Wesentlichen 
aus dem Auslaufen temporärer Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Abfederung der Folgen 
der Energiekrise. In den Folgejahren dürfte sich 
der Finanzierungssaldo dann schrittweise auf rund 
¾  Prozent des BIP im Jahr  2026 verbessern. Das 
gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit in allen Pro
jektionsjahren geht – wie auch in den vergangenen 
Jahren – primär auf die Bundesebene zurück.

Grundlagen der Projektion 
Die im Stabilitätsprogramm enthaltene Pro-
jektion der Haushaltsentwicklung aller 
staatlichen Ebenen (Stichtag der Projektion: 
30. März 2023) beruht auf der Jahresprojek-
tion der Bundesregierung zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung vom 25. Janu-
ar 2023, den anhand der Jahresprojektion 
aktualisierten Ergebnissen des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ vom 25. Ok-
tober 2022 sowie der Finanzplanung des 
Bundes bis 2026 vom 1. Juli 2022. Die Pro-
jektion umfasst insbesondere auch den 
WSF-Energie mit einem Volumen von bis zu 
200 Mrd. Euro. Bezüglich der Ausgaben des 
WSF-Energie wurde dessen Wirtschaftsplan 
zugrunde gelegt. Der tatsächliche Abfluss 
dieser Mittel ist hierbei allerdings höchst 
unsicher, da die Ausgaben für die Strom-, 
Gas- und Wärmepreisbremse direkt von der 
Entwicklung der entsprechenden Endver-
braucherpreise abhängen. Sollten die End-
verbrauchspreise geringer ausfallen als bei 
Beschluss des Wirtschaftsplans erwartet, 
wären die Ausgaben für die Preisbremsen 
entsprechend niedriger als im Wirtschafts-
plan veranschlagt. Gegenüber dem Zeit-
punkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 
sind die Großhandelspreise für Strom und 
Gas deutlich gefallen. In welchem Maße und 
wie schnell sich dies in den Endverbraucher-
preisen niederschlagen wird, ist jedoch noch 
weitgehend offen. Die Unsicherheit bezüg-
lich des tatsächlichen Mittelabflusses aus 
dem WSF-Energie ist daher hoch.

2022 2023 2024 2025 2026

Bund -3,3 -4 ½ -1 ¾ -1 -¾ 

Länder 0,3 0 0 ¼ ¼ 

Gemeinden 0,2 ¼ ¼ ¼ ¼ 

Sozialversicherung 0,2 0 0 -¼ -½ 

Staat insgesamt -2,6 -4 ¼ -1 ¾ -¾ -¾ 

Differenzen sind rundungsbedingt. Angaben für die Projektionsjahre sind auf ¼ Prozentpunkte des BIP gerundet.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Deutsches Stabilitätsprogramm 2023
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Entwicklung der strukturellen 
Indikatoren

Der staatliche Finanzierungssaldo wird von der Fi
nanzpolitik in erster Linie durch die Haushaltspo
litik über die Gestaltung von Einnahmen und Aus
gaben beeinflusst. Daneben wirkt jedoch eine Reihe 
konjunktureller und außergewöhnlicher Faktoren, 
die zu großen Teilen außerhalb der direkten Kon
trolle der Regierungen liegen. Um die Finanzpolitik 
bereinigt um diese Faktoren zu bewerten, werden 
daher im europäischen Haushaltsüberwachungs
verfahren strukturelle Indikatoren betrachtet. Zur 
Ermittlung des strukturellen Finanzierungssaldos 
wird der nominale Saldo um konjunkturelle Ein
flussfaktoren und grundsätzlich um Einmaleffekte 
gemäß der EUeinheitlichen Methodik bereinigt.

Auf dieser Basis verbesserte sich der gesamtstaat
liche strukturelle Finanzierungssaldo im Jahr 2022 
gegenüber dem Vorjahr von 2,9  Prozent des BIP 
auf 1,8  Prozent des BIP (s.  a. Tabelle  2). Als Ein
maleffekte wurden im Jahr  2022 die Vermögens
transfers an Uniper und SEFE in Höhe von insge
samt 26,6  Mrd.  Euro gewertet. Im Jahr  2023 wird 
das strukturelle Defizit gemäß Projektion auf rund 
3 ¼ Prozent des BIP steigen. Hierbei wurde um die 
geplanten Kapitalmaßnahmen im WSFEnergie 
von rund 15 Mrd. Euro als Einmalmaßnahme be
reinigt. Ohne den WSFEnergie würde der struk
turelle Saldo in diesem Jahr bei rund ¾  Prozent 
des BIP liegen. In den Folgejahren würde sich der 

strukturelle Saldo schrittweise auf rund ¾ Prozent 
des BIP verbessern, nahe dem Mittelfristigen Haus
haltsziel Deutschlands von 0,5 Prozent des BIP.

Entwicklung des Schuldenstands

In den Jahren 2013 bis 2019 war die Schuldenstands
quote kontinuierlich zurückgegangen. Zum Ende 
des Jahres 2019 hatte der Schuldenstand 59,6 Pro
zent des BIP betragen. Damit war der Referenz
wert des MaastrichtVertrags von 60 Prozent erst
mals seit dem Jahr 2002 unterschritten worden. Der 
Rückgang der Schuldenstandsquote in den Jahren 
vor Ausbruch der CoronaPandemie trug dazu bei, 
auf die Herausforderungen durch die CoronaPan
demie entschlossen und kraftvoll reagieren zu kön
nen, ohne die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu 
gefährden. Infolge der Maßnahmen zur Bewälti
gung der Pandemie stieg die Schuldenstandsquote 
auf 69,3 Prozent zum Ende des Jahres 2021 (s. a. Ab
bildung 1). Im vergangenen Jahr ist sie trotz eines 
gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits deutlich 
auf 66,3  Prozent gesunken. Ursächlich waren im 
Wesentlichen zwei Effekte: Zum einen überstieg 
die Kreditaufnahme am Kapitalmarkt im Jahr 2021 
aufgrund der unsicheren Haushaltssituation den 
kassenmäßigen Bedarf, was die Neuverschuldung 
im Jahr 2022 verminderte, zum anderen verringerte 
der hohe nominale BIPZuwachs im Jahr 2022 für 
sich betrachtet die Schuldenstandsquote deutlich.

Struktureller Finanzierungssaldo im Vergleich zum tatsächlichen Finanzierungssaldo

in Prozent des BIP

2022 2023 2024 2025 2026

Struktureller Finanzierungssaldo -1,8 -3 ¼ -1 ½ -¾ -¾ 

Tatsächlicher Finanzierungssaldo -2,6 -4 ¼ -1 ¾ -¾ -¾ 

Angaben zum Finanzierungssaldo für die Projektionsjahre sind auf ¼ Prozentpunkte des BIP gerundet.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Deutsches Stabilitätsprogramm 2023

Tabelle 2
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Im laufenden Jahr wird die Schuldenstandsquote 
laut Projektion auf rund 67 ¾ Prozent des BIP an
steigen. Dieser Anstieg geht ganz wesentlich auf die 
infolge des russischen Angriffskriegs ergriffenen 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Energieversor
gung und Entlastung von privaten Haushalten und 
Unternehmen in der Energiekrise zurück. Für die 
kommenden Jahre wird dann ein kontinuierlicher 
Rückgang erwartet, mit einer Schuldenstandsquote 
von rund 65 ½ Prozent des BIP zum Ende der Pro
grammperiode im Jahr 2026.

Strategische Ausrichtung 
der Finanzpolitik der 
Bundesregierung

Die makroökonomischen Auswirkungen der mit 
dem russischen Angriffskrieg ausgelösten Krise 
der europäischen Sicherheitsordnung sowie der 
Energiekrise und die auch noch im Jahr  2022 an
haltenden Probleme in den globalen Lieferketten 
haben die wirtschaftliche Erholung von der Coro
naPandemie verlangsamt und in die Zukunft ver
schoben. Zudem belasten sie die gesamtwirtschaft
lichen Aussichten in Deutschland. Gleichzeitig 
waren nicht nur die Energiepreise zwischenzeitlich 
auf historische Höchststände gestiegen, sondern 
auch Waren und Dienstleistungen hatten sich so 
schnell wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr ver
teuert. Infolge der geldpolitischen Reaktion auf die 

 
Entwicklung der Maastricht-Schuldenstandsquote von 2008 bis 2026
 in Prozent des BIP

Quellen: bis 2022: Deutsche Bundesbank; ab 2023: Projektion des Bundesministeriums der Finanzen, Stand April 2023
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hohe Inflation hat sich das Zinsumfeld signifikant 
verändert. Auch in der mittleren und langen Frist 
steht Deutschland mit der Digitalisierung, der De
karbonisierung, dem demografischen Wandel und 
möglichen strukturellen Veränderungen des Welt
handels vor großen Herausforderungen, die das 
Wachstum dämpfen und zugleich den Preisdruck 
aufrechterhalten können.

In diesem anspruchsvollen und durch negative An
gebotsschocks geprägten Umfeld braucht Deutsch
land eine zukunftsorientierte Finanzpolitik, welche 
die deutsche Volkswirtschaft auf einem Wachs
tumspfad hält, ohne der Inflation zusätzlichen 
Auftrieb zu geben, und die neue finanzpolitische 
Handlungsspielräume schafft. In Zeiten einer Ver
knappung wesentlicher Produktionsfaktoren und 
hoher Preissteigerungsraten sollte die Finanzpoli
tik das Erreichen der geldpolitischen Ziele im Rah
men ihrer Möglichkeiten unterstützen und eine zu 
expansive Ausrichtung vermeiden. Um den Aus
wirkungen der angebotsseitigen Beschränkungen 
entgegenzuwirken, gilt es, die Rahmenbedingun
gen für mehr Investitionen und Innovationen zu 
schaffen und dabei die volkswirtschaftliche Pro
duktivität zu steigern sowie den Wirtschaftsstand
ort im internationalen Wettbewerb zu stärken, was 
dem Inflationsdruck entgegenwirkt.

Die Bundesregierung verfolgt daher eine Finanz
politik, die effizient, vorausschauend und gestal
tend agiert. Effizient bedeutet, Ausgaben fortlaufend 
zu priorisieren und zu evaluieren. Vorausschau
end bedeutet, angesichts globaler Herausforderun
gen sobald wie möglich vom Krisenmodus in die 
Normalität zurückzukehren, um mit Blick auf et
waige künftige Krisen, steigende Ausgabenbedarfe 
sowie ein verändertes Zinsumfeld die finanzpoliti
sche Handlungsfähigkeit zu wahren. Gestaltend be
deutet, dass die Finanzpolitik eine erfolgreiche Be
wältigung der großen Transformationen ermöglicht. 
Dieses Leitbild erfüllt eine Finanzpolitik, die die Zu
kunftsfähigkeit Deutschlands sichert: kurzfristige 
Stabilisierung in der Krise, wachstumsorientierte 
Wirtschafts und Finanzpolitik zur Steigerung der 
Produktivität und klare Ausrichtung am Ziel fiskali
scher Resilienz und finanzpolitischer Stabilität.

Stabilisierung in der Krise

Deutschland hat mit der CoronaPandemie und 
dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine zwei Krisen historischen Ausmaßes in 
kürzester Zeit erlebt. Da es sich um seltene und au
ßergewöhnliche Ereignisse handelt, muss die Fi
nanzpolitik in der Krise mit außergewöhnlichen 
Maßnahmen zur Stabilisierung reagieren und im 
aktuellen Umfeld eine Balance zwischen Krisen
bekämpfung und Inflationsvermeidung finden. 
Hierzu kann die Bundesregierung aufgrund der 
vor der Pandemie aufgebauten finanzpolitischen 
Handlungsspielräume auf signifikante finanzielle 
Ressourcen des Staats zurückgreifen. Eine kraft
volle und entschlossene Reaktion auf die gestie
gene Unsicherheit in der Krise ist der erste Grund
pfeiler der finanzpolitischen Strategie. Gleichzeitig 
sind zusätzliche inflationäre Impulse durch die Fi
nanzpolitik zu vermeiden. Deswegen hat die Bun
desregierung ihre Krisenreaktion schnell, temporär 
und zielgerichtet gestaltet.

Zielgerichtete Angebotspolitik

Neben der Stabilisierung in Krisenzeiten wirkt die 
deutsche Finanzpolitik niedrigen Wachstums und 
hohen Inflationsraten mit geeigneten Maßnah
men entgegen. Als geeignete makroökonomische 
Reaktion auf den Angebotsschock durch die aus
bleibenden Energielieferungen und die mittel bis 
langfristigen Herausforderungen für die deutsche 
Volkswirtschaft verfolgt die Bundesregierung eine 
zielgerichtete Angebotspolitik, insbesondere im 
Hinblick auf die Transformation hin zu einer kli
maneutralen Wirtschaft sowie die Digitalisierung 
und den demografischen Wandel. Das zweite stra
tegische Ziel der deutschen Finanzpolitik ist in
soweit die Initiierung eines selbsttragenden Wirt
schaftswachstums mithilfe der allokativen und 
produktiven Kräfte des Markts. Ein solches Wirt
schaftswachstum kann im aktuellen gesamtwirt
schaftlichen Umfeld nur durch eine Steigerung 
des gesamtwirtschaftlichen Angebots und hier
bei insbesondere der Produktivität erreicht wer
den. Eine erfolgreiche Angebotspolitik bedarf dabei 
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insbesondere der finanzpolitischen Mobilisierung 
privatwirtschaftlicher Investitionen.

Für das Ausmaß der erforderlichen Mobilisierung 
gilt es, neben der Bereitstellung finanzieller Mittel 
zur Aktivierung insbesondere privater Investitio
nen vor allem attraktive Rahmenbedingungen für 
Unternehmen zu setzen, Unsicherheit gezielt zu 
reduzieren und den Wirtschaftsstandort Deutsch
land insgesamt zu stärken. Daher hat die Bundes
regierung es sich zum Ziel gesetzt, ein innovati
onsfreundliches Umfeld mit wettbewerbsfähigem 
Steuersystem, modernem Staat und beschleunig
ten Verfahren zu gewährleisten. Die Finanzpolitik 
zielt darauf ab, mit gezielten Impulsen zur Entlas
tung der Unternehmen die Steigerung des gesamt
wirtschaftlichen Angebots anzureizen, Inflati
onsrisiken zu reduzieren und Unternehmen bei 
Investitionen in Digitalisierung und Klimaneutra
lität zu unterstützen.

Um Deutschland zu modernisieren, wird die Bun
desregierung die Rahmenbedingungen für Grün
dungen, Investitionen und Innovation verbessern. 
Hierfür soll die Verfügbarkeit privaten Kapitals 
für Investitionen verstärkt und insbesondere der 
Zugang von jungen Unternehmen und Startups 
zu Wagniskapital erleichtert werden (s.  a. den 
Schlaglichtartikel sowie das Interview mit Dr. Eva 
Wimmer in dieser Ausgabe). Die Bundesregierung 
wird Bürokratie konsequent abbauen und die Ver
waltung agiler und digitaler aufstellen. Als ein 
wichtiger Schritt zur Verbesserung der Rahmenbe
dingungen für Unternehmen verfolgt die Bundes
regierung das Ziel, die Dauer von Planungs und Ge
nehmigungsverfahren in Deutschland zu halbieren 
und die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Arbeits
kräfte durch Aus und Weiterbildung zu fördern. 
Für die Sicherstellung einer modernen Infrastruk
tur ist die beschlossene Erhöhung der öffentlichen 
Investitionen über den gesamten Finanzplanungs
zeitraum bis 2026 von besonderer Bedeutung. Die 
Bundesregierung investiert verstärkt in bessere In
frastruktur, Bildung und Innovation und eine resi
liente Energieinfrastruktur.

Fiskalische Resilienz

Um die Handlungsfähigkeit in künftigen Krisen 
im Angesicht der großen mittel und langfristigen 
Herausforderungen für die deutsche Volkswirt
schaft zu sichern, muss die Rückkehr zur finanz
politischen Normalität nach Krisen gelingen. Die 
Rückkehr zur Normalität ist daher das dritte stra
tegische Ziel der deutschen Finanzpolitik, um fis
kalische Resilienz und finanzpolitische Stabilität 
zu sichern. Angesichts der krisenbedingt hohen Fi
nanzierungsdefizite in den zurückliegenden Jah
ren sowie der mittel und langfristigen Heraus
forderungen markiert das Jahr 2023 den Übergang 
vom Krisenmodus in die finanzpolitische Normali
tät. Hierfür wird die deutsche Finanzpolitik ab dem 
Bundeshaushalt  2023 den Modus der fiskalischen 
Expansion verlassen und mit der Rückkehr zur 
Normalität die finanzpolitische Handlungsfähig
keit für die Zukunft sichern. Dies sichert die Trag
fähigkeit der Staatsfinanzen und das Vertrauen von 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen in 
die Handlungsfähigkeit des Staats und wirkt Infla
tionsrisiken entgegen. Die Finanzpolitik der Bun
desregierung verfolgt das Ziel, zusätzliche inflatio
näre Impulse durch eine zu expansive Ausrichtung 
zu vermeiden.

Zur Sicherung fiskalischer Resilienz trifft die Bun
desregierung finanzpolitisch Vorsorge gegenüber 
Risiken für die Solidität öffentlicher Finanzen in 
Form steigender Ausgaben, beispielsweise infolge 
des demografischen Wandels und zukünftig höhe
rer Kosten der öffentlichen Verschuldung in einem 
Umfeld mit höheren Zinsen. Als strategische Ant
wort hierauf nimmt die Bundesregierung eine fort
laufende Priorisierung staatlicher Ausgaben vor, 
gestaltet die Haushaltsführung stärker wirkungs
orientiert und leistet so einen wichtigen Beitrag 
zur Erhöhung der Qualität der öffentlichen Finan
zen. Die Rückkehr zur regulären Kreditobergrenze 
ab dem Bundeshaushalt 2023 sichert die glaubwür
dige Rückführung der Schuldenstandsquote und 
das Vertrauen der Finanzmärkte in die höchste Bo
nität des deutschen Staats.
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Fazit

Das Deutsche Stabilitätsprogramm  2023 zeigt: 
Deutschland verfügt über solide Finanzen in einer 
herausfordernden Zeit. In den sich überlagernden 
Krisen der vergangenen Jahre wurden öffentliche 
Mittel in außerordentlichem Umfang mobilisiert. 
Dies hat sichtbare Spuren in den öffentlichen Fi
nanzen hinterlassen, sodass die Konsolidierung der 
staatlichen Finanzen in den kommenden Jahren 
ambitioniert erfolgen muss. Um die Staatsfinan
zen nicht dauerhaft zu belasten, gilt es jetzt, Vor
sorge für die Herausforderungen der Zukunft zu 
treffen, die finanzpolitische Handlungsfähigkeit zu 
gewährleisten, Deutschland zu modernisieren und 
so Freiheitsräume nachfolgender Generationen zu 

sichern. Komplementär hierzu setzt die Bundesre
gierung auf eine gezielte Angebotspolitik, um kurz
fristigen Inflationsrisiken zu begegnen, ein selbst
tragendes Wirtschaftswachstum zu initiieren und 
die Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen abzusi
chern. Das Stabilitätsprogramm unterstreicht, dass 
die deutsche Finanzpolitik den Modus der fiska
lischen Expansion verlässt und Zukunftsinvesti
tionen strikt priorisiert. Deshalb werden sowohl 
die Defizite als auch die Schuldenstandsquote bis 
zum Ende des Berichtszeitraums konsequent redu
ziert. Damit befindet sich die deutsche Finanzpoli
tik auch im Einklang mit den einschlägigen Emp
fehlungen auf internationaler und europäischer 
Ebene, eine zu expansive Ausrichtung der Finanz
politik zu vermeiden.
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Frühjahrstagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe

 ● Vom 10. bis 16. April 2023 fanden in Washington, D.C. anlässlich der Frühjahrstagung des In
ternationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe u. a. Treffen der G7 und G20Fi
nanzministerinnen und minister und Notenbankgouverneurinnen und gouverneure sowie 
des Lenkungsausschusses des IWF (International Monetary and Financial Committee, IMFC) 
statt.

 ● Gegenwärtig bestehen viele Herausforderungen für die Weltwirtschaft und die internationa
le Finanzarchitektur: insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen 
wirtschaftlichen Folgen, weiterhin zu hohe Inflation in vielen Ländern, schwache mittelfristige 
Wachstumsaussichten und hohe Verschuldung vieler Niedrigeinkommensländer. Gleichwohl 
waren die Treffen nicht von akut notwendiger Krisenbewältigung geprägt.

 ● Im Zentrum der Treffen standen vielmehr der vertrauensvolle gegenseitige Austausch und die 
gemeinsame Suche nach kooperativen Problemlösungen mit den Vertreterinnen und Vertretern 
anderer Länder bei G7, G20, und IMFC, insbesondere über den richtigen geld und finanzpoliti
schen Umgang mit Inflation, die Minderung von Risiken im Finanzsektor sowie Strukturrefor
men für Wachstum und für Klimaschutz.

 ● Multilaterale Zusammenarbeit und Lastenteilung bleiben zentral – bei der Lösung von Verschul
dungsfällen, beim Klimaschutz und bei der finanziellen Unterstützung von Niedrigeinkom
mensländern, z. B. über den Poverty Reduction and Growth Trust des IWF.

Wichtige Themen der Tagung

Im Zentrum der Diskussionen standen die Lage der 
Weltwirtschaft, Risiken für die Finanzstabilität, die 
Unterstützung der Ukraine und Verschuldungs
themen. Außerdem ging es um die Darstellung 
der Notwendigkeit der Einwerbung zusätzlicher 
Finanzierungsbeiträge für die Trust Funds des 
IWF und Reformen zur Hebelung des Eigenka
pitals bei Weltbank und anderen multilateralen 
Entwicklungsbanken.

Lage der Weltwirtschaft

Der IWF stellte am 11.  April  2023 seinen aktuel
len Bericht zur Lage und zum Ausblick der Welt
wirtschaft, den World Economic Outlook (WEO), 
vor. Die globale Wachstumserwartung für das 
Jahr  2023 wurde im Vergleich zur vorangegange
nen Pro gnose im Januar  2023 leicht nach unten 
auf 2,8 Prozent und die Inflationserwartung für das 
Jahr 2023 leicht nach oben auf 7,0 Prozent revidiert. 
Im Jahr  2024 soll das Wachstum leicht anziehen; 
die Inflation soll zurückgehen, allerdings in vielen 
Ländern noch oberhalb der Inflationsziele der No
tenbanken liegen. Bei dieser Prognose dominieren 
laut IWF gegenwärtig noch die Abwärtsrisiken für 
die weltwirtschaftliche Entwicklung.
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Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

IWF-Projektionen für Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts und Inflation
in Prozent

Für Deutschland geht der IWF für das Jahr  2023 
von einem leichten Rückgang des realen Brutto
inlandsprodukts (BIP) aus. Die Frühjahrsprojek
tion der Bundesregierung vom 26. April (BIPVer
änderung 2023 +0,4 Prozent) und die Einschätzung 
der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in 
ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom 6.  April  2023 
(+0,3 Prozent) fallen dagegen etwas optimistischer 
aus.

Aufgrund der immer noch erhöhten Inflation hat 
nach Ansicht des IWF eine anhaltend straffe Geld
politik international weiter Priorität. Die Fiskal
politik solle die Geldpolitik durch eine zurückhal
tende Ausrichtung unterstützen und die Inflation 
nicht durch eine expansive Ausrichtung zusätzlich 
befeuern. Eine solche Entlastung der Geldpolitik 
könnte indirekt auch stabilisierend auf das Finanz
system wirken (beispielsweise durch einen weniger 
steilen Zinspfad).

Bei den Diskussionen in Washington,  D.C. fand 
Bundesfinanzminister Christian Lindner damit 

Bestätigung für den Kurs einer stabilitätsorientier
ten Finanzpolitik, einhergehend mit dem erforder
lichen Übergang vom expansiven finanzpolitischen 
Krisenmodus in die Normalität. Dies impliziert 
auch die finanzpolitisch, verfassungsrechtlich wie 
auch ökonomisch gebotene Rückkehr zur regulä
ren Kreditobergrenze der Schuldenbremse ab dem 
Bundeshaushalt 2023.

Gleichzeitig können engagierte Strukturrefor
men, die die Rahmenbedingungen für mehr pri
vate Investitionen und Innovationen verbessern, 
die volkswirtschaftliche Produktivität steigern 
und somit das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
befördern. Dies ist auch vor dem Hintergrund be
deutsam, dass der IWF im Kontext multipler in
ternationaler Krisen seine mittelfristigen Wachs
tumserwartungen auf das niedrigste Niveau seit 
Jahrzehnten abgesenkt hat.

Der IWF stellt überdies in seinem aktuellen Finanz
stabilitätsbericht Global Financial Stability Re
port (GFSR) gestiegene Stabilitätsrisiken in einem 

Veränderung des realen 
Bruttoinlandsprodukts Inflation

2023 2024 2023 2024

Welt +2,8 +3,0 7,0 4,9

Industrieländer +1,3 +1,4 4,7 2,6

Vereinigte Staaten +1,6 +1,1 4,5 2,3

Japan +1,3 +1,0 2,7 2,2

Kanada +1,5 +1,5 3,9 2,4

Euroraum +0,8 +1,4 5,3 2,9

Deutschland -0,1 +1,1 6,2 3,1

Frankreich +0,7 +1,3 5,0 2,5

Italien +0,7 +0,8 4,5 2,6

Vereinigtes Königreich -0,3 +1,0 6,8 3,0

Schwellen-/Entwicklungsländer +3,6 +4,2 8,6 6,5

Russland +0,7 +1,3 7,0 4,6

China +5,2 +4,5 2,0 2,2

Brasilien +0,9 +1,5 5,0 4,8

Indien +5,9 +6,3 4,9 4,4

Sub-Sahara Afrika +3,6 +4,2 14,0 10,5

Quelle: Internationaler Währungsfonds (IWF) World Economic Outlook, April 2023
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Umfeld hoher Inflation und Zinssätze fest. Es gebe 
aktuell aber keine Anzeichen einer breiten Banken 
oder Finanzmarktkrise. Dank der regulatorischen 
und aufsichtlichen Reformen nach der großen Fi
nanzkrise der Jahre  2008/2009 sei das Finanzsys
tem auf StressEpisoden gut vorbereitet. Intensive 
Beobachtung, risikoadäquate Regulierung und eine 
schlagkräftige Aufsicht seien zentral. Sorgen berei
tet dem IWF, dass geopolitische Spannungen zu ei
ner Fragmentierung von Handel und Finanzströ
men führen könnten.

Internationale Schuldenthemen

Rund 55  Prozent der Niedrigeinkommensländer 
weisen ein hohes Verschuldungsrisiko auf oder be
finden sich bereits in einer Verschuldungskrise. 
Angesichts steigender Kreditkosten und geringe
ren Wachstums drohen die Schulden in vielen Ent
wicklungs und Schwellenländern untragbar zu 
werden. Der IWF sieht derzeit noch keine systemi
sche Schuldenkrise in Entwicklungs und Schwel
lenländern, warnt aber perspektivisch davor.

Zur Unterstützung der hochverschuldeten Nied
rigeinkommensländer haben sich die G20 und der 
Pariser Club, in dem sich wichtige Gläubigerlän
der treffen, bereits im Jahr  2020 auf ein gemein
sames Rahmenwerk für Schuldenrestrukturierun
gen, das sogenannte G20 Common Framework 
for Debt Treatments, verständigt. Dies ist ein gro
ßer Fortschritt in der internationalen Finanzar
chitektur, trifft aber wegen seiner bisher stocken
den Umsetzung auch auf Kritik. Ziel ist es, das 
Common Framework so zu verbessern, dass ra
sche, effiziente Schuldenrestrukturierungen für die 
ärmsten Länder zügig mit angemessener und mit
einander vergleichbarer Beteiligung aller bilatera
len und privaten Gläubiger erreicht werden kön
nen. Entscheidend ist hierbei insbesondere auch 
die Mitwirkung neuer Gläubigerstaaten wie China, 
dem aktuell größten bilateralen Gläubiger von 
Niedrig einkommensländern. Die bessere Einbin
dung Chinas in die internationale Schuldenarchi
tektur ist auch ein Ziel des Global Sovereign Debt 
Roundtable, einem neuen Gesprächsformat, das 

traditionelle und neue Gläubigerländer, Schuld
nerländer, IWF und Weltbank sowie Vertreter des 
Privatsektors an einen Tisch bringen soll. Frank
reich, als Vorsitz des Pariser Clubs, nimmt dabei 
eine wesentliche Rolle ein und vertritt auch die ge
meinsamen Interessen europäischer Länder. Ein 
erstes Treffen auf Ministerebene fand am Rande 
der Frühjahrstagung statt. Man konnte sich darauf 
einigen, dass IWF und Weltbank zukünftig früher 
Informationen zu makroökonomischen Prognosen 
und Bewertungen der Schuldentragfähigkeit tei
len sollen. Außerdem sollen multilaterale Entwick
lungsbanken im Zusammenhang mit Schuldenre
strukturierungen möglichst neue konzessionäre, 
d.  h. zinsvergünstigte Finanzierungen bereitstel
len  – ihr Status (wie der des IWF) als bevorzugter 
Gläubiger bleibt unangetastet.

Unterstützung der Ukraine

Die Entwicklungen in der Ukraine wurden bei der 
Frühjahrstagung eng im Blick gehalten. Die wei
tere finanzielle Unterstützung des Landes war auch 
Thema beim Treffen der G7. Gemeinsam mit ihren 
Partnern unterstützt die Bundesregierung das Ende 
März 2023 verabschiedete konditionierte IWFPro
gramm für die Ukraine in Höhe von insgesamt 
15,6  Mrd.  Dollar. Hierfür hat sich Deutschland in 
der Gruppe der Gläubiger der Ukraine im Rahmen 
des Pariser Clubs dafür entschieden, das Schul
denmoratorium für die Ukraine bis  2027 zu ver
längern. Zins und Tilgungslasten für die Ukraine 
werden also noch länger ausgesetzt. Außerdem ist 
Deutschland bereit, in einer zweiten Phase, sofern 
notwendig, eine umfassende Schuldenrestruktu
rierung vorzunehmen, um die Schuldentragfähig
keit der Ukraine wiederherzustellen. Dies ist auch 
ein Signal, um ähnliche Lösungen mit dem Privat
sektor zu erreichen. Die Auszahlung der IWFKre
dittranchen ist an erfolgreiche Reformumsetzung 
der Ukraine geknüpft, u. a. in den Bereichen inlän
dische Einnahmengenerierung, Finanzmarktstabi
lität und Korruptionsbekämpfung.
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Finanzielle Unterstützung von 
Niedrigeinkommensländern

Der Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT – 
Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und 
Wachstum) ist ein vom IWF verwalteter Treuhand
fonds für einkommensschwache Länder. Ange
sichts gestiegener Finanzierungsbedarfe aufsei
ten der Niedrigeinkommensländer (z. B. aufgrund 
der Pandemie und der durch den russischen An
griffskrieg ausgelösten Nahrungsmittel und Ener
giepreissteigerungen) sowie eines gestiegenen glo
balen Zinsniveaus stellt der IWF zunehmende 
Finanzierungslücken beim PRGT fest. IWF Mana
ging Director Kristalina Georgieva nutzte daher 
die Frühjahrstagung, um für zusätzliche Finan
zierungsbeiträge zu werben. Bundesfinanzminis
ter Christian Lindner hat in Washington, D.C. die 
Bedeutung einer fairen und breiten internationa
len Lastenteilung zur Finanzierung des PRGT be
tont. Deutschland gehört bereits zu den größten 
Gebern und trägt derzeit ein Darlehen in Höhe von 
3  Mrd.  Euro (Auszahlung  2021 bis  2023) und ei
nen Zuschuss in Höhe von 100 Mio. Euro (Auszah
lung 2023 bis 2032) zum PRGT bei. Auch am Resili
ence and Sustainability Trust (RST – Treuhandfonds 
für Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit) des 
IWF zur Finanzierung längerfristiger Strukturan
passungen insbesondere im Klima und Gesund
heitsbereich beteiligt sich Deutschland mit einem 
Darlehen aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 
6,3 Mrd. Euro.

Die Notwendigkeit zusätzlicher hochkonzessionä
rer Finanzierung für die ärmsten Länder spielt auch 
bei der G20Initiative Capital Adequacy Framework 
der multilateralen Entwicklungsbanken eine große 
Rolle. Es werden hierbei verschiedene Möglichkei
ten erarbeitet und diskutiert, um mit dem Eigen
kapital der Banken zusätzliche Kreditvergabemög
lichkeiten für Entwicklungszwecke zu hebeln.

Der Poverty Reduction and Growth Trust 
(PRGT) 
ist ein vom IWF verwalteter Treuhandfonds, 
der einkommensschwachen Ländern zinssub-
ventionierte Darlehen zur Überwindung von 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten sowie in be-
sonderen Notlagen zur Verfügung stellt. Die-
se dienen damit auch der Armutsbekämp-
fung und Wachstumsförderung. In den PRGT 
zahlen Geberländer (PRGT-Gläubiger) Beiträ-
ge in Form von langfristigen Darlehen in das 
PRGT-Darlehenskonto ein. Deutschland zahlt 
derzeit ein Darlehen von 3 Mrd. Euro aus 
Haushaltsmitteln ein, andere Länder verlei-
hen zu diesem Zweck Sonderziehungsrechte. 
Der IWF gibt dann die Gebermittel in Form 
von stark vergünstigten Darlehen an Nied-
rigeinkommensländer weiter. Der derzeitige 
Zinssatz beträgt 0 Prozent. Die Zinssubventi-
onierung wird aus dem PRGT-Zinssubventi-
onskonto geleistet. Für das Zinssubventions-
konto müssen Geber Zuschüsse beisteuern. 
Deutschland hat einen Zuschuss über insge-
samt 100 Mio. Euro zugesagt.

Treffen der G7- und G20-Fi-
nanzministerinnen und -mi-
nister und -Notenbankgouver-
neurinnen und -gouverneure

Am Rande der Frühjahrstagung des IWF trafen sich 
am 12. und 13. April 2023 ebenfalls die Finanzminis
terinnen und minister sowie die Notenbankgou
verneurinnen und gouverneure (FMNBG) der  G7 
beziehungsweise G20. Die aktuelle Lage und die wei
tere Entwicklung der Weltwirtschaft sowie Fragen 
der Finanzstabilität waren bei beiden Treffen zent
rale Themen.

Im Kreis der  G7 (Deutschland, Frankreich, Italien, 
Japan, Kanada, Vereinigtes Königreich, Vereinigte 
Staaten) tauschte man sich unter japanischer Präsi
dentschaft über die Diversifizierung kritischer Lie
ferketten und die Stärkung des regelbasierten Han
delssystems aus. Außerdem wurde über die weitere 
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Unterstützung für die Ukraine beraten. Im An
schluss an das G7Treffen wurde ein abgestimmtes 
G7Statement1 veröffentlicht.

Die führenden Industrie und Schwellenländer 
(19  Staaten, darunter die  G7 und die wichtigsten 
Schwellenländer, insbesondere auch China und In
dien, und die EU) stimmen sich bei den G20 zu glo
balen Themen ab; im Finanzstrang, dem sogenann
ten Finance Track, vor allem zu wirtschafts und 
finanzpolitischen Maßnahmen. Beim zweiten Tref
fen der G20FMNBG unter indischer Präsident
schaft waren die finanzielle und inhaltliche Ertüch
tigung der multilateralen Entwicklungsbanken und 
die globale Schuldenproblematik wichtige Themen. 
Darüber hinaus wurden auch die Themen nach
haltige Finanzierung (Sustainable Finance), Finanz
marktregulierung – vor allem im Bereich sogenann
ter Kryptowerte  – und finanzielle Inklusion sowie 
internationale Besteuerung diskutiert. Wie geplant 
wurde kein Abschlussdokument veröffentlicht.

Treffen des IWF-
Lenkungsausschusses und 
IWF-Themen

Am 13.  und 14.  April  2023 fanden die Treffen des 
IMFC statt, an denen für Deutschland Bundesfi
nanzminister Christian Lindner und Bundesbank
präsident Dr.  Joachim Nagel teilnahmen. Wegen 
unterschiedlicher Auffassungen zur Sprache zum 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine konnte 
sich nicht auf ein Kommuniqué verständigt wer
den, sodass ein inhaltlich ansonsten konsentiertes 
Chair’s Statement des IMFCVorsitzes2 veröffent
licht wurde. Die Einigung auf gemeinsame Haltun
gen u. a. zur IWFGeschäftspolitik und zu interna
tionalen Schuldenfragen ist ein wichtiges Signal 
der multilateralen Handlungsfähigkeit der globa
len Mitgliedschaft des IWF.

1 PDF-Dokument zum G7-Statement: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230521

2 PDF-Dokument zum Chair’s Statement des IMFC-Vorsitzes: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230522

Seit der vorangegangenen IWFTagung im Okto
ber 2022 hat der IWF 23 neue Finanzierungszusa
gen in Höhe von 41 Mrd. Dollar gemacht, darunter 
z.  B. umfangreiche konditionierte Programme für 
Sri Lanka und die Ukraine, fünf Programme mit be
sonderer Betonung von Strukturreformen im Kli
mabereich aus dem RST und sechs Nothilfekredite 
zur Bewältigung der Nahrungsmittel und Ener
giekrise aus dem Food Shock Window. Die schnelle 
und umfassende Liquiditätsunterstützung des IWF 
ist richtig und wichtig – es handelt sich aber immer 
um unbedingt zurückzuzahlende Kredite. Die IWF
Hilfe löst deshalb nicht auf Dauer das Problem zu 
hoher Schuldenberge, das mehr als die Hälfte der 
Niedrigeinkommensländer betrifft.

Die 16.  Allgemeine Überprüfung der IWFQuo
ten soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. 
Diese ist bedeutsam, da die Quote der Mitgliedslän
der im IWF zum einen ihre Möglichkeiten bestimmt, 
im Krisenfall finanzielle Unterstützung zu erhalten. 
Zum anderen legt die Quote die relativen Einfluss
möglichkeiten eines IWFMitglieds fest. Bei der an
stehenden Diskussion wird es darauf ankommen, in 
den nächsten Monaten ein faires Ergebnis für alle 
Staaten zu erreichen. Deutschland strebt, zusam
men mit den anderen EULändern, eine Paketlösung 
an. Auch sollen die Quotenanteile der schwächsten 
IWFMitgliedsländer geschützt werden.

Treffen der Weltbankgruppe 
(Development Committee)

Der Lenkungsausschuss der Weltbank (Develop
ment Committee) tagte am 14. April 2023. Die Re
form der Weltbankgruppe dominierte die Agenda. 
Hierbei geht es vor allem um die Anpassung des 
Geschäftsmodells. Die Geschäftspolitik soll in Zu
kunft stärker die Bereitstellung und den Schutz 
globaler öffentlicher Güter wie Klima, einer intak
ten Umwelt und Pandemievorsorge in den Vor
dergrund rücken. Erste Vorschläge wurden bei 
der WeltbankFrühjahrstagung besprochen. Ziel 
Deutschlands ist es, ein ambitioniertes Reformpa
ket bis zur IWFWeltbankJahrestagung im Okto
ber 2023 zu beschließen.
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Future of Finance: Das Digital Finance Forum 
beim BMF

 ● Im März 2022 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner das Digital Finance Forum (DFF) als 
Austauschplattform zwischen Politik und digitaler Finanzindustrie eröffnet. Das DFF beim BMF 
zählt rund 40 Mitglieder, die sich durch ihre hohe Expertise im FinTechBereich auszeichnen.

 ● Nach einem Jahr intensiver inhaltlicher Diskussionen hat das DFF im März 2023 seine „Road
map für den digitalen Finanzmarkt Deutschland 2030“ veröffentlicht. Darin geben die Expertin
nen und Experten finanzmarktspezifische und übergreifende Impulse für einen zukunftsfähi
gen digitalen Finanzstandort Deutschland.

 ● Für das BMF ist die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzstandorts Deutschland im Bereich digita
ler Technologien ein wichtiges Anliegen. Deswegen werden Themen aus der Roadmap des DFF 
bereits im Zukunftsfinanzierungsgesetz adressiert.

 ● FinTechs sorgen für mehr Innovation, Effizienz und Wettbewerb im Finanzmarkt. Von einer 
zukunftsfähigen und wirtschaftsstarken FinTechLandschaft in Deutschland profitieren Bürge
rinnen und Bürger ebenso wie Unternehmen.

Einleitung
Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung 
das Ziel gesetzt, Deutschland zu einem führenden 
europäischen Standort für digitale Finanzdienst
leister zu machen.1 Dabei gilt es, die Potenziale 
neuer Technologien zu heben, deren Risiken zu 
verstehen und einen sicheren, innovationsfördern
den und regulatorischen Rahmen zu schaffen. Für 
einen attraktiven FinTechStandort Deutschland 
hat Bundesfinanzminister Christian Lindner im 
März  2022 unter dem Motto „Shaping the Future 
of Finance“ das Digital Finance Forum (DFF) beim 
BMF eröffnet. Es stellt eine Plattform zum Aus
tausch zwischen Politik und Praxis dar, um den di
gitalen Finanzstandort Deutschland zu stärken und 
zukunftsfest zu machen. In regelmäßigen Treffen 

1 SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Mehr Fortschritt 
wagen, 24. November 2021, abrufbar unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230531 
(Stand 24. April 2023).

werden im Rahmen des DFF Chancen für ein star
kes FinTechÖkosystem identifiziert und Impulse 
für Regulierung, Aufsicht und Markt für den Fin
TechStandort Deutschland in Europa erarbeitet.

FinTech (kurz für Financial Technology) 
beschreibt Unternehmen, die technologie-
basierte Anwendungen in Zusammenhang 
mit dem Finanzmarkt anbieten. Dabei han-
delt es sich häufig, aber nicht notwendiger-
weise, um Start-ups. Auch Produkte und 
Dienstleistungen etablierter (Finanz-)Un-
ternehmen setzen zunehmend auf innovati-
ve Technologien wie Künstliche Intelligenz 
oder Distributed-Ledger-Technologie (s. u.). 
Geschäftsmodelle von FinTechs sind vielfäl-
tig und reichen von mobilen Zahlungsplatt-
formen und digitalen Geldbörsen bis hin zu 
Blockchain-Anwendungen (ebenfalls s. u.).

33



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Mai 2023Future of Finance: Das Digital Finance Forum beim BMF

Für einen starken FinTech-
Standort Deutschland

Das DFF beim BMF besteht aus rund 40 ehrenamt
lichen Mitgliedern, die sich durch ihre Expertise im 
Bereich digitaler Finanztechnologien auszeichnen. 
Gründerinnen und Gründer sind dabei ebenso ver
treten wie (Fin)TechSpezialistinnen und Spezialis
ten aus etablierten Unternehmen und der Wissen
schaft. Die Expertinnen und Experten stellen ein 
diverses Abbild der deutschen digitalen Finanzin
dustrie dar, was eine ausgewogene und reflektierte 
Meinungsbildung in dem Gremium ermöglicht. Seit 
Auftakt im März  2022 hat das DFF in regelmäßi
gen Sitzungen der Arbeitsgruppen zu den Bereichen 
Payments, Retail Banking, Insurance und Invest
ment sowie Blockchain Handlungsfelder identifi
ziert und Fortschrittsimpulse gesetzt, die für einen 
wettbewerbsfähigen FinTechStandort Deutschland 
von Bedeutung sind. Im Zuge der inhaltlichen Dis
kussionen in den Sitzungen unter Leitung des Par
lamentarischen Staatssekretärs Dr.  Florian Toncar 
wurde deutlich, dass regulatorische Erfolgsfaktoren 
in einer vernetzten und vorwiegend europäisch re
gulierten Finanzbranche neben dem BMF auch wei
tere Akteure auf europäischer, Bundes und Lan
desebene betreffen. Im Sinne einer ressort und 
institutionsübergreifenden Zusammenarbeit fan
den themenzentrierte Sitzungen des DFFForums 
auch unter Beteiligung z. B. der Europäischen Kom
mission, des Bundesministeriums des Inneren und 
für Heimat und der Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht statt.

Das BMF verfolgt mit dem DFF das Ziel, Deutsch
land als FinTechStandort in Europa zu stärken. 
Für eine wettbewerbs und zukunftsfähige Poli
tik und Regulierung ist es notwendig, Marktrealität 
und dynamiken zu verstehen und technologische 
Entwicklungen zu durchdringen. Der Austausch 
mit dem DFF trägt dazu bei, ein gemeinsames Ver
ständnis aktueller markt und technologieseiti
ger Fortschritte herzustellen, so z.  B. in Bezug auf 
die DistributedLedgerTechnologie, deren Anwen
dungsfeld im Bereich der Kryptowerte im Finanz
markt in den vergangenen Jahren dynamische Ent
wicklungen durchlebt hat.

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) 
ist eine Technologie zur Aufzeichnung von 
Informationen über eine auf mehrere Com-
putersysteme verteilte, d. h. dezentrale Da-
tenbank. Regelmäßig beruht DLT auf der 
Public-Key-Kryptografie, einem kryptogra-
fischen System, das Schlüsselpaare verwen-
det: zum einen öffentliche Schlüssel, die öf-
fentlich bekannt sind und der Identifizierung 
dienen, und zum anderen private Schlüssel, 
die geheim gehalten und zur Authentifizie-
rung und Verschlüsselung verwendet wer-
den. Blockchain ist ein Unterfall der DLT, bei 
dem mehrere Informationen zu einem Block 
zusammengefasst und Blöcke in chronologi-
scher Reihenfolge miteinander unter Einsatz 
kryptografischer Verfahren verkettet in ver-
teilten Datenbanken gespeichert werden.

FinTechs bereichern den Finanzmarkt grundsätz
lich mit technologiegetriebenen Produkten und 
Services, die sich durch Effizienz, Zugänglichkeit 
und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Sie wir
ken als Innovationstreiber und sorgen für mehr 
Wettbewerb im Finanzsektor. Durch ihre Brücken
funktion zwischen klassischen Finanzanwendun
gen, modernen Technologien und dem Nexus zur 
Realwirtschaft spielen FinTechs eine wichtige Rolle 
in der digitalen Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft: Neue Technologien können neue 
oder bessere (Finanz)Produkte und dienstleis
tungen für Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. 
Beispielsweise erleichtern und vereinfachen mo
bile Zahlungsplattformen den Kaufprozess sowohl 
im ECommerce als auch im stationären Handel. 
Versicherungsanwendungen unter Nutzung von 
Künstlicher Intelligenz automatisieren und be
schleunigen die Schadensabwicklung; und Invest
mentApps machen neuen Zielgruppen den Han
del mit Wertpapieren zugänglich.

Der FinTechMarkt in Deutschland ist für sich ge
nommen stark, gerade im Bereich junger Unter
nehmen. Im Vergleich zur gesamten deutschen 
StartupBranche sind FinTechs signifikant um
satzstärker; zudem gibt es unter den deutschen 
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Future of Finance: Das Digital Finance Forum beim BMF

FinTechs deutlich mehr Scaleups verglichen mit 
dem gesamten StartupÖkosystem.2 Im europäi
schen und internationalen Vergleich wird das Po
tenzial für die Entfaltung von Innovation und 
Wirtschaftskraft ersichtlich: Gemessen an der Ein
wohnerzahl (pro Million Einwohnerinnen und 
Einwohner) liegt Deutschland mit sieben FinTechs 
verglichen mit anderen europäischen Staaten ab
geschlagen hinter Spitzenreitern wie Irland (30 Fin
Techs), der Schweiz (30  FinTechs) und dem Verei
nigten Königreich (26  FinTechs).3 Auch in puncto 
Finanzierungsvolumen für FinTechs wird Deutsch
land gemessen an der Einwohnerzahl u. a. von den 
Niederlanden, Schweden oder Österreich überholt.4 
Zu Hintergründen der ausbaufähigen Position 
Deutschlands in Bezug auf seine Standortattrak
tivität und Innovationskraft im FinTechBereich 
nehmen auch die Expertinnen und Experten des 
DFF in ihrer „Roadmap für den digitalen Finanz
markt Deutschland 2030“ vom März 2023 Stellung.5

Roadmap Digitaler Finanzmarkt 
Deutschland 2030 des DFF

Von A  wie Aufsicht bis Z  wie Zahlungsdienste
richtlinie: Die Mitglieder des DFF haben in ih
rer Roadmap eine Vielzahl an Handlungsfeldern 
für einen zukunftsfähigen digitalen Finanzmarkt 
Deutschland identifiziert. Die Impulse und Emp
fehlungen richten sich an Regulierung und Auf
sicht, aber auch an Markt und Gesellschaft: Ein 
starker Finanzstandort Deutschland braucht gute 

2 Bundesverband Deutsche Startups e. V.: FinTech Startup 
Monitor 2021, 3. März 2021, abrufbar unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230532 
(Stand 24. April 2023).

3 McKinsey: Europäische FinTech-Champions – Made in 
Germany, 1. Juni 2022, abrufbar unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230533 
(Stand 24. April 2023).

4 ebd.

5 Digital Finance Forum beim Bundesministerium der 
Finanzen: Roadmap Digitaler Finanzmarkt Deutschland 2030, 
21. März 2023, abrufbar unter dem Shortlink 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20230535 
(Stand 24. April 2023).

Rahmenbedingungen ebenso wie innovative Ideen 
und stringente Umsetzung aus der Privatwirtschaft.

Die Kernthemen der Roadmap lassen sich in drei 
Kategorien einteilen:

1. Talente, Gründungen und Innovation stärken: 
Angesichts der demografischen Entwicklung 
und als dringliche Reaktion auf den Fachkräf
temangel steht die Gewinnung von Talenten 
für die Expertinnen und Experten ganz oben 
auf der Prioritätenliste. Unter anderem durch 
eine attraktivere und im europäischen und 
internationalen Vergleich wettbewerbsfähige 
Ausgestaltung von Mitarbeiterkapitalbeteili
gung könne die Bundesrepublik hier aufho
len – ein Thema, das auch im Zukunftsfinan
zierungsgesetz adressiert wird (s. a. den Schlag
lichtartikel sowie das Interview mit Dr. Eva 
Wimmer in dieser Ausgabe).

2. Finanzmarktregulierung und aufsicht zu
kunftsweisend gestalten: In dieser Kategorie 
betont das DFF insbesondere die Notwendig
keit eines regulatorischen und aufsichtlichen 
LevelPlayingFields im digitalen Finanzmarkt. 
Europäische Regulierung z. B. im Bereich 
der Finanzdatenökonomie sollte praktikabel 
und rechtssicher ausgestaltet sein. Deutsch
land sollte in der Umsetzung europäischer 
Rechtsakte faire Bedingungen für heimische 
Unternehmen gewährleisten.

3. Rahmenbedingungen der Digitalwirtschaft 
sowie der digitalen Infrastruktur stärken: Für 
die digitale Finanzindustrie sind ebenso wie 
für die sektorübergreifende Digitalwirtschaft 
moderne, medienbruchfreie technische Lösun
gen im Bereich der digitalen Infrastruktur und 
der digitalen Verwaltung von entscheidender 
Geschäftsrelevanz. Aufgrund ihrer zahlreichen 
Anwendungsfälle im Alltag von Bürgerinnen 
und Bürgern ebenso wie von Unternehmen 
schlägt das DFF z. B. vor, zur Beschleunigung 
und zielgruppengerechten Ausgestaltung digi
talpolitischer Projekte wie der digitalen Identi
tät öffentlichprivate Partnerschaften zwischen 
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(Finanz)Industrie und öffentlichem Sektor für 
diese Projekte einzugehen.

Mit den oben genannten und zahlreichen weiteren 
kurz und mittelfristigen Impulsen der „Roadmap 
für den digitalen Finanzmarkt Deutschland  2030“ 
hat das DFF eine Innovationsagenda für den digi
talen Finanzstandort Deutschland gesetzt. Es gilt 
nun, die dort aufgeführten Themen seitens Poli
tik und Verwaltung im Sinne der Zukunftsfähigkeit 
des Standorts Deutschland in Europa umzusetzen.

Ausblick

Durch den Einsatz neuer Technologien stärken 
FinTechs Wettbewerb und Innovation im Finanz
sektor und verändern die Art und Weise, wie Fi
nanzdienstleistungen bereitgestellt werden. Der 
Austausch mit dem DFF beim BMF dient der För
derung dieser Innovation. Im weiteren Verlauf 
der Legislaturperiode werden die Diskussionen 
mit dem DFF in agiler Arbeitsweise fortgeführt: 

Im Fokus stehen – aufbauend auf der Roadmap – 
themenspezifische Sitzungen, in denen die Hand
lungsfelder gemeinsam mit den Expertinnen und 
Experten im Einzelnen analysiert und vorange
bracht werden sollen.

Die Industrie ist ein wichtiger Motor für technolo
gische und wirtschaftliche Weiterentwicklung, und 
die politischen Rahmenbedingungen tragen dazu 
bei, diese Innovationen zu katalysieren und zu er
möglichen. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen 
im Bereich digitaler Finanzinnovationen neben der 
Förderung von Forschung und Entwicklung auch 
gute Finanzierungsmöglichkeiten für neue Ge
schäftsmodelle und junge Unternehmen sowie ri
sikoorientierte, der Marktrealität angemessene Re
gulierung und Aufsicht. Durch den transparenten 
Austausch von Ideen, Perspektiven und Meinungen 
zwischen Politik und Praxis kann ein guter Rah
men für innovative Technologien und Geschäfts
modelle entstehen, die zu gesamtwirtschaftlichem 
Wachstum beitragen. Es ist klar: Eine gute Regulie
rung muss den Markt verstehen.
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BargeldUmtauschprogramm für ukrainische 
Kriegsflüchtlinge

 ● Geflüchtete aus der Ukraine hatten nach Kriegsbeginn keine Möglichkeit, in Deutschland ihr 
mitgebrachtes Bargeld in Euro zu tauschen. Das neu geschaffene Programm zum Umtausch der 
ukrainischen Landeswährung Griwna in Euro war eine konkrete Hilfe für die nach Deutschland 
geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer. Das Programm war ein Akt der Solidarität und des 
Respekts vor der Souveränität der Ukraine und der dortigen Landeswährung.

 ● Das BMF und die Deutsche Bundesbank haben das Programm gemeinsam mit der Nationalbank 
der Ukraine vereinbart. Die Deutsche Kreditwirtschaft nahm freiwillig teil und führte den Um
tausch vor Ort in Filialen von Banken und Sparkassen durch.

 ● Das Programm hatte eine Laufzeit von Mai bis Oktober 2022, solange ein Bedarf bestand. Dies 
war eng mit allen Parteien abgestimmt.

Einleitung
Es gab zu Beginn des russischen Angriffskriegs ge
gen die Ukraine für die aus der Ukraine Geflüch
teten in Deutschland keine Möglichkeit, ihr mitge
brachtes Bargeld in der Landeswährung Griwna in 
Euro zu tauschen. Das BMF hat deshalb zusammen 
mit der Deutschen Bundesbank, der Deutschen 
Kreditwirtschaft und der Nationalbank der Ukra
ine für diese Geflüchteten eine Möglichkeit zum 
Umtausch von Banknoten ukrainischer Währung 
in Euro geschaffen. Die am Programm Beteiligten 
haben unter den schwierigen Umständen des rus
sischen Angriffskriegs schnell und konstruktiv zu
sammengearbeitet. Als Teil der umfangreichen 
Unterstützungsleistungen Deutschlands für die 
Ukraine war diese Umtauschmöglichkeit eine kon
krete Hilfe für die nach Deutschland Geflüchteten.

Unterstützungsleistungen von 
Deutschland für die Ukraine

Deutschland steht seit Kriegsbeginn solidarisch an 
der Seite der Ukraine und leistet umfangreiche Un
terstützungsleistungen. Die Unterstützungsleis
tungen für die Ukraine sind vielfältig. Damit die 

Ukraine finanziell handlungsfähig bleibt, stellen 
vor allem die G7Länder einschließlich der Euro
päischen Union (EU) seit Kriegsbeginn gemeinsam 
mit den internationalen Finanzinstitutionen di
rekte Budgethilfen zur Verfügung. Neben den deut
schen Beiträgen zur multilateralen Unterstützung, 
etwa im Rahmen der EU oder des Internationalen 
Währungsfonds (IWF), hat Deutschland einen bila
teralen Zuschuss von 1 Mrd. Euro über ein Sonder
konto des IWF an die Ukraine übermittelt. Zusätz
lich hat Deutschland die ukrainische Regierung mit 
einem Zuschuss von 250 Mio. Euro bei der Versor
gung von Binnenvertriebenen und bei der Zahlung 
von Gehältern im öffentlichen Sektor finanziell 
unterstützt. Die Hilfen kommen dem ukra inischen 
Staat wie auch den Menschen direkt zugute. Bei 
der humanitären Hilfe ist Deutschland zweitgröß
ter Geber nach den USA und wird seine Hilfspro
gramme für die Ukraine und Nachbarstaaten wei
ter fortsetzen. Deutschland unterstützt zudem das 
ukrainische Militär in enger Abstimmung mit sei
nen Partnern und Verbündeten. Wichtig ist auch 
die Unterstützung der Geflüchteten in Deutsch
land. Neben der Unterbringung und Versorgung 
war das BargeldUmtauschprogramm für Men
schen aus der Ukraine in Deutschland ein wichti
ger gesellschaftlicher Beitrag.
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Ausgestaltung des Umtausch-
programms: europäische 
Eckpunkte

Seit Ausbruch des Kriegs sind Millionen Menschen 
aus der Ukraine in die EU geflüchtet. Viele von ih
nen kamen zu Beginn des Kriegs mit der Landes
währung Griwna in die EUMitgliedstaaten. Das 
Geld war aber de facto wertlos, da Banken und 
Wechselstuben den Umtausch in Euro oder Dollar 
im Regelfall verweigerten. Geschäftsbanken und 
Wechselstuben fürchteten Verluste, denn aufgrund 
der geopolitischen Lage bestand für die ankaufende 
Bank oder Wechselstube ein erhebliches Kursrisiko, 
gegebenenfalls sogar das Risiko eines Totalverlusts. 
Diese Probleme beim Umtausch von Griwna in die 
Landeswährung des Gastlands gab es in mehreren 
Ländern der  EU. Polen, damals das Land mit den 
meisten Geflüchteten aus der Ukraine, schuf als 
erster EUMitgliedstaat in Absprache mit der Nati
onalbank der Ukraine eine nationale Umtauschlö
sung. Aufgrund der Betroffenheit mehrerer Länder 
suchten Europäische Kommission und Europäi
sche Zentralbank (EZB) zunächst nach einer euro
päischen Lösung.

Um eine zügige Umsetzung zu ermöglichen, ei
nigte man sich schließlich auf europäischer Ebene 
auf Kernempfehlungen des Rats für die Ausgestal
tung von nationalen Umtauschprogrammen. Diese 
wurden in einer EURatsempfehlung festgehalten. 
Die Europäische Kommission hat am 1. April 2022 
einen Vorschlag für eine Ratsempfehlung veröf
fentlicht. Der koordinierte Ansatz für alle Mitglied
staaten sollte es allen aus der Ukraine in die  EU 
Geflüchteten ermöglichen, ukrainische Landes
währung unter gleichen Bedingungen umzutau
schen. Die Empfehlung wurde bereits am 19.  Ap
ril 2022 von den Mitgliedstaaten angenommen. Die 
Ratsempfehlung nennt unverbindliche Eckpunkte 
für ein Umtauschprogramm. Interessierte Mit
gliedstaaten mussten national ein entsprechendes 
Schema aufsetzen.

Ausgestaltung des Umtausch-
programms: nationale Lösung

Deutschland hat die EURatsempfehlung „über 
den Umtausch ukrainischer GriwnaBanknoten 
in EUWährungen zur Unterstützung von Kriegs
flüchtlingen“ schnell umgesetzt, sodass in Deutsch
land bereits Ende Mai  2022 Griwna in Euro ge
tauscht werden konnten. Gemeinsam mit der 
Deutschen Bundesbank hat das BMF hierzu mit der 
Nationalbank der Ukraine ein Abkommen für den 
Umtausch geschlossen, das u.  a. das Umtauschvo
lumen, die Bekanntgabe der Wechselkurse, die ak
zeptierten Banknoten sowie die Rückerstattung re
gelt. Unter großem Zeitdruck wurden zudem mit 
der Deutschen Kreditwirtschaft und der Deutschen 
Bundesbank die Voraussetzungen für eine prakti
kable Abwicklung des Umtauschs in Filialen von 
Banken und Sparkassen vor Ort ausgehandelt.

Zur Übernahme von Ausgabeverpflichtungen und 
Ausfallrisiken des Bundes in diesem Zusammen
hang bedurfte es schließlich noch der vorherigen 
Bewilligung einer außerplanmäßigen Ermächti
gung des BMF unter Beteiligung des Haushalts
ausschusses des Deutschen Bundestags. Ende Ap
ril 2022 wurde die Ausgabeermächtigung bewilligt 
und damit der Weg für das Umtauschprogramm 
frei gemacht.

Die Bedingungen des Umtauschprogramms orien
tierten sich am Beispiel unseres Nachbarlands Polen 
und der EURatsempfehlung. Geflüchtete konnten 
einen Betrag von insgesamt bis zu 10.000  Griwna 
bei den teilnehmenden deutschen Banken und 
Sparkassen in Euro umtauschen. Der Umtausch 
in Euro erfolgte zu dem auf der Website der Deut
schen Bundesbank wöchentlich bekanntgegebe
nen Wechselkurs, der von der Nationalbank der 
Ukraine gestellt wurde. Der Umtausch konnte auch 
in mehreren Teilbeträgen erfolgen und sollte ge
bührenfrei sein. Es wurden Banknoten zu 100, 200, 
500 und 1.000 Griwna der derzeit gültigen Bankno
tenserien der Nationalbank der Ukraine akzeptiert. 
Der Umtausch wurde von den Banken und Spar
kassen in einer von der EZB bereitgestellten On
lineAnwendung erfasst, um sicherzustellen, dass 
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Bargeld-Umtauschprogramm für ukrainische Kriegsflüchtlinge

die individuelle maximale Umtauschsumme nicht 
überschritten wurde. Dabei wurde die Identität je
der volljährigen geflüchteten Person, die am Um
tausch teilnahm, erfasst und überprüft. Die Vorga
ben des Datenschutzes wurden dabei eingehalten.

Beim deutschen Umtauschprogramm gab es eine 
klare Rollenverteilung:

1. Das BMF sicherte den Umtausch ab. Das heißt, 
etwaige Verluste, die sich aus dem Umtausch 
ergeben könnten, würde der Bundeshaushalt 
tragen. Das BMF bewilligte dafür eine außer
planmäßige Ausgabe, stellte also Haushalts
mittel bereit. Neben der Absicherung des Ge
genwerts von 1,5 Mrd. Griwna erklärte sich der 
Bund auch bereit, Bagatelldifferenzen und die 
operativen Kosten für Bearbeitung und Rück
transport der GriwnaBanknoten in die Ukra
ine zu tragen.

2. Die Banken und Sparkassen nahmen freiwil
lig teil und führten in Filialen vor Ort den 
Umtausch durch. Die Institute prüften auch 
die Berechtigung zum Umtausch von Griwna. 
Geflüchtete aus der Ukraine konnten zur 
Identifikation dieselben Dokumente wie für 
die Eröffnung eines Basiskontos nutzen. Ein 
Basiskonto ist ein Zahlungskonto mit grundle
genden Funktionen, auf das jede Verbraucherin 
und jeder Verbraucher Anspruch hat.

3. Die Deutsche Bundesbank übernahm die ope
rative Umsetzung des Banknotenumtauschs 
mit den Banken und Sparkassen sowie die 
Rückführung der Banknoten an die National
bank der Ukraine.

Das Programm leistete anfänglich, als der Bedarf 
groß war, einen wichtigen Beitrag zur Unterstüt
zung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine. 
Die zunächst rege Nachfrage ließ schnell nach: Kurz 
vor Beendigung des Programms im Oktober 2022 
wurden nur noch wenige Umtauschtransaktionen 
abgewickelt. Polen, dessen Umtauschprogramm et
was früher angelaufen war, hatte sein Programm 
bereits im September  2022 aufgrund geringer 
Transaktionen auslaufen lassen. Deutschland ließ 
sein Programm dann in Abstimmung mit der Na
tionalbank der Ukraine im Oktober 2022 auslaufen. 
Die Entscheidung zur Einstellung des Programms 
wurde gemeinsam mit allen Beteiligten getroffen.

Im deutschen Programm wurden von Mai bis Ende 
Oktober 2022 mit über circa 19.500 Transaktionen 
Griwna im Gegenwert von circa 4,8 Mio. Euro um
getauscht. Die Nationalbank der Ukraine hat den 
Betrag dem Bund bereits erstattet. Eine finale Ab
rechnung der Kosten steht allerdings aufgrund 
des Kriegsgeschehens noch aus. Mit dem Um
tauschprogramm haben die beteiligten Stellen in 
Deutschland und der Ukraine ihre gute Zusam
menarbeit fortgesetzt – auch und gerade unter den 
erheblich erschwerten Bedingungen des russischen 
Angriffskriegs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griwna/Euro © Bundesministerium der Finanzen/photothek

Abbildung 1
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Nach Abschluss des Programms haben die Geflüch
teten weiterhin Möglichkeiten, Euro zu erhalten. 
Es besteht in Deutschland grundsätzlich die Mög
lichkeit, mit international einsetzbaren ukraini
schen Bankkarten Bargeld an einigen deutschen 
Geldautomaten abzuheben. Zudem stehen den Ge
flüchteten weitere Hilfsleistungen zur Verfügung. 
Damit die Auszahlung von Unterstützungsleis
tungen möglichst reibungslos erfolgen kann, hat 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht bereits im April vergangenen Jahres die Kon
toeröffnung für Menschen aus dem ukrainischen 
Kriegsgebiet erleichtert.

Fazit

Das Umtauschprogramm war Teil der umfangrei
chen Hilfeleistungen für die Ukraine. Deutschland 
unterstützt die Ukraine weiterhin durch bilate
rale Leistungen sowie über multilaterale Wege. Ne
ben diesen signifikanten Unterstützungsleistungen 
war das Umtauschprogramm eine konkrete Hilfe 
für die Geflüchteten in Deutschland, als dafür Be
darf bestand. Der Umtausch hat die gesellschaftli
che Teilhabe der betroffenen Menschen unterstützt 
und war damit ein Beitrag zur Solidarität mit den 
Geflüchteten und der Ukraine.
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Überblick zur aktuellen Lage

Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) gingen im April 2023 um 4,6 Prozent im Ver
gleich zum April 2022 zurück. Dazu trugen in beträchtlichem Ausmaß die steuerlichen Entlastungsmaß
nahmen bei.

 ● Die Entlastungen zeigten sich insbesondere in der Entwicklung des Lohnsteueraufkommens, das trotz 
der grundsätzlich stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt rückläufig war.

 ● Die Steuern vom Umsatz verzeichneten weiterhin – nicht zuletzt aufgrund der schwachen Entwicklung 
des privaten Konsums – Zuwachsraten deutlich unterhalb der Inflationsrate. Bei der Einfuhrumsatz
steuer dämpften dabei die seit Jahresmitte 2022 rückläufigen nominalen Warenimporte die Änderungs
rate merklich.

 ● „Harte“ Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung hatten am aktuellen Rand (März 2023) teils deut
liche Rückgänge zu verzeichnen. Das galt sowohl für Produktion und Auftragseingänge in der Industrie 
als auch Exporte und Einzelhandelsumsätze.

Bundeshaushalt

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis April 2023 auf 114,9 Mrd. Euro. 
Damit lagen die Einnahmen um 0,3 Prozent (+0,3 Mrd. Euro) höher als im gleichen Zeitraum des Vor
jahres. Von Januar bis April 2023 betrugen die Ausgaben des Bundeshaushalts 157,2 Mrd. Euro und lagen 
damit um 1,2 Prozent (+1,9 Mrd. Euro) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Ende April 2023 wies 
der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 42,3 Mrd. Euro auf.

Europa

 ● Am 28. und 29 April 2023 fanden Sitzungen der Eurogruppe und des informellen ECOFINRates statt. 
Der Fokus der Eurogruppe lag auf einer Bestandsaufnahme zur Bankenunion und den Entwicklungen 
im Bankensektor. Die steigenden Kosten für die öffentlichen Haushalte und Unternehmen waren be
stimmendes Thema bei der Sitzung des informellen ECOFINRates. Ein weiteres Thema war der Wieder
aufbau der Ukraine und die Koordinierung der Unterstützung.

 ● Über die Sitzungen der Eurogruppe und des informellen ECOFINRates am 15. und 16. Mai wird in der 
JuniAusgabe des Monatsberichts berichtet.
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 Entwicklung des 
Steueraufkommens

Steueraufkommen insgesamt

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein
desteuern) lagen im April 2023 um 4,6 Prozent un
ter dem Ergebnis vom April 2022 (s. a. Tabelle „Ent
wicklung der Steuereinnahmen“). Insbesondere 
verringerten sich die Einnahmen aus den Gemein
schaftsteuern um rund 5  Prozent. Im beträcht
lichen Ausmaß trugen hierzu die steuerlichen 
Entlastungen bei. Die Einnahmen aus den Bundes
steuern stiegen um knapp 1 Prozent aufgrund hö
herer Einnahmen vor allem aus der Energiesteuer 
und der Versicherungsteuer, während das Auf
kommen aus der Tabaksteuer zurückging. Der seit 
dem 2. Halbjahr 2022 andauernde Einnahmerück
gang bei den Ländersteuern setzte sich auch im Be
richtsmonat mit einem Minus von rund 17 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahresmonat fort. Im Wesent
lichen war dies auf den anhaltenden Rückgang des 
Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer zurück
zuführen. Bei der Erbschaftsteuer war dagegen im 
April 2023 ein Plus zu verzeichnen.

Gemeinschaftsteuern 
Gemäß Art. 106 Abs. 3 Grundgesetz (GG) 
steht das Aufkommen der Einkommensteu-
er, der Körperschafsteuer sowie der Um-
satzsteuer dem Bund und den Ländern 
gemeinsam zu. Zudem erhalten die Ge-
meinden Anteile an der Einkommensteuer 
und der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5 und 
Abs. 5a GG). Die Statistik der kassenmäßigen 
Steuereinnahmen gliedert die Einkommen-
steuer entsprechend der Haushaltssystema-
tik weiter auf in folgende Steuerarten: Lohn-
steuer, veranlagte Einkommensteuer, nicht 
veranlagte Steuern vom Ertrag sowie Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-
träge. Die in der Statistik als „Steuern vom 
Umsatz“ geführten Steuern werden weiter 
unterteilt in Umsatzsteuer und Einfuhrum-
satzsteuer. Die Gemeinschaftsteuern tra-
gen mit circa 75 Prozent (Referenzjahr 2022) 
zu den Steuereinnahmen insgesamt bei. Die 
beiden aufkommensstärksten Steuerarten 
sind hierbei die Steuern vom Umsatz (cir-
ca 32 Prozentpunkte) sowie die Lohnsteuer 
(circa 25 Prozentpunkte).

Verteilung auf die 
Gebietskörperschaften

Der erhebliche Rückgang der Einnahmen aus den 
Gemeinschaftsteuern manifestierte sich auch in 
Mindereinnahmen bei Bund, Ländern und Ge
meinden. Die Steuereinnahmen des Bundes nach 
Verrechnung von Bundesergänzungszuweisungen, 
die der Bund leistungsschwachen Ländern im Rah
men des bundesstaatlichen Finanzausgleichs aus 
seinen Einnahmen gewährt, lagen im April  2023 

Steuereinnahmen und konjunkturelles 
Umfeld im April 2023
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um knapp 1 Prozent unter dem Niveau des Vorjah
reszeitraums. Das Aufkommen des Bundes wurde 
hierbei stabilisiert durch den Einnahmeanstieg bei 
den Bundessteuern sowie den Rückgang der aus 
dem Bundeshaushalt abgeführten EUEigenmittel. 
Zudem verringerten sich im Vorjahresvergleich die 
vom Bund gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 
an die Länder abgegebenen Festbeträge im Rahmen 
der vertikalen Umsatzsteuerverteilung sowie der 
Betrag der Bundesergänzungszuweisungen gemäß 
§ 11 FAG. Die an die Länder gezahlten Regionalisie
rungsmittel erhöhten sich dahingegen.

Die Einnahmen der Länder gingen – aufgrund des 
beträchtlichen Rückgangs bei den Ländersteuern 
und der gesunkenen Einnahmen aus den Gemein
schaftsteuern  – im Berichtsmonat um fast 7  Pro
zent zurück. Spiegelbildlich zur Entwicklung beim 
Bund ergab sich dabei bei den Ländereinnahmen 
aus den Steuern vom Umsatz ein höheres Minus als 
beim Aufkommen der Steuern vom Umsatz insge
samt. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaft
steuern verringerte sich im Berichtszeitraum um 
rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Gesamtwirtschaftliches 
Umfeld

Die Konjunktur hat zum Ende des Winterhalb
jahrs  2022/23 einen deutlichen Dämpfer hinneh
men müssen. Nachdem sich Auftragseingänge und 
Produktion in der Industrie sich zum Jahresan
fang spürbar erholt hatten, kam es im März  2023 
zu kräftigen Rückgängen (s.  a. Tabelle  „Aktuelle 

Konjunkturindikatoren“). Diese können nur zum 
Teil als Gegenreaktion auf die vorherigen Anstiege 
interpretiert werden. Auch der Außenhandel zeigte 
sich im März schwach, die (nominalen) Warenex
porte büßten die Zugewinne der Vormonate fast 
gänzlich wieder ein. Ebenso war aus dem Einzel
handel zum Quartalsende kein positiver Impuls zu 
verzeichnen. Im Gegenteil – die Einzelhandelsum
sätze waren im März in preisbereinigter Rechnung 
spürbar rückläufig und setzten damit ihren anhal
tenden Abwärtstrend fort (s. a. Exkurs zur Entwick
lung der Einzelhandelsumsätze).

Entwicklung der Einzelhandelsumsätze 
Die preisbereinigten Umsätze im Einzelhan-
del waren zu Beginn der Corona-Pandemie 
in Deutschland zunächst im Zuge der ho-
hen Unsicherheit und der ersten Welle an 
Infektionen im März und April 2020 deut-
lich zurückgegangen. Sie erholten sich je-
doch schnell und bereits im Mai 2020 war 
ein deutlicher Sprung über das Vorpande-
mie-Niveau zu beobachten. Dies hing maß-
geblich mit einer Konsumverlagerung von 
den durch pandemiebedingte Einschränkun-
gen besonders betroffenen kontaktintensi-
ven Dienstleistungen in andere Konsumbe-
reiche zusammen. Ein deutliches Plus war 
dagegen mit Pandemiebeginn im Einzelhan-
del mit Lebensmitteln, vor allem angesichts 
von Einschränkungen in der Gastronomie, 
sowie sehr ausgeprägt im Internet- und Ver-
sandhandel zu verzeichnen (s. a. Abbildung 
„Preisbereinigte Umsätze im Einzelhandel“).

44
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Mit der Pandemiewelle und Schließungen 
im Winter 2020/2021 waren dann – abge-
sehen von Lebensmitteln und Internet- und 
Versandhandel – erneut kräftige Rückgän-
ge zu verzeichnen, auf die aber im Früh-
jahr 2021 abermals eine deutliche Erholung 
folgte. Mit Beginn des Jahres 2022 setzte ein 
Abwärtstrend ein, in dessen Folge am aktu-
ellen Rand im März 2023 sogar das Vorpan-
demie-Niveau etwas unterschritten wurde. 
Während der Abwärtstrend zunächst noch 
in Teilen mit einer erneuten Konsumverlage-
rung – angesichts der zunehmenden Wieder-
öffnung und -nutzung der kontaktinvestiven 
Dienstleistungen – zu erklären gewesen war, 

machten sich dann die durch die hohe Infla-
tion bedingten Kaufkraftverluste sowie die 
mit den starken Energiepreisschwankungen 
verbundene Unsicherheit zunehmend dämp-
fend im realen Konsum bemerkbar. Im wei-
teren Jahresverlauf ist grundsätzlich mit ei-
ner sukzessiven, aber moderaten Erholung 
der Aktivität im Einzelhandel zu rechnen, so-
bald sich die noch sehr hohen Inflations-
raten weiter abschwächen und sich in Ver-
bindung mit dem Inkrafttreten von neuen 
Tariflohnabschlüssen sowie den steuerlichen 
Entlastungsmaßnahmen wieder reale Kauf-
kraftgewinne ergeben.

 
Preisbereinigte Umsätze im Einzelhandel 
Index Januar 2019 = 100

Quelle: Statistisches Bundesamt, Reihen sind X13 JDemetra+ kalender- und saisonbereinigt
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Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 

2023

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 19.855  -1,8 75.524  -1,2 241.000 +6,1

Veranlagte Einkommensteuer -112 19.616  -8,6 78.000 +0,8

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.557  -1,4 8.128 +20,8 36.800 +12,9

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

636  -6,4 2.421  -30,3 6.250  -4,7

Körperschaftsteuer 1.128  -7,7 11.828  -4,6 46.500 +0,4

Steuern vom Umsatz 19.788  -4,7 93.310  -1,1 289.400 +1,6

Gemeinschaftsteuern insgesamt 42.852  -4,8 210.827  -1,9 697.950 +3,4

Gewerbesteuerumlagen

Gewerbesteuerumlage 1.231 +0,1 1.600  -13,2 6.252  -1,5

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0  -82,2 0  -96,7 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 1.231 +0,1 1.600  -13,2 6.252  -1,5

Bundessteuern

Energiesteuer 2.827 +1,8 7.189  -0,6 36.050 +7,1

Tabaksteuer 1.104  -8,2 3.773 +5,6 15.020 +5,6

Alkoholsteuer 185 +26,5 716 +5,5 2.200 +0,4

Versicherungsteuer 1.054 +11,9 8.692 +7,1 16.600 +5,9

Stromsteuer 574  -2,7 2.323  -2,2 6.770  -0,9

Kraftfahrzeugsteuer 769  -4,2 3.401 +0,1 9.470  -0,3

Luftverkehrsteuer 109 +55,7 381 +74,2 1.500 +31,6

Solidaritätszuschlag 614  -2,6 3.502 +0,9 12.300 +2,7

Übrige Bundessteuern 120  -16,4 491  -1,3 1.469 +1,6

Bundessteuern insgesamt 7.358 +0,7 30.468 +3,1 101.379 +4,9

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 804 +7,7 3.172  -11,2 9.000  -2,5

Grunderwerbsteuer 904  -33,9 4.266  -33,6 13.000  -24,1

Rennwett- und Lotteriesteuer 230  -0,3 896  -3,9 2.560  -0,4

Biersteuer 45  -7,2 171  -0,2 615 +2,5
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Mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwick
lung hat der Dämpfer im März 2023 die Ausgangs
basis für den Jahresverlauf deutlich verschlechtert. 
Die derzeit bei vielen Konjunkturindikatoren zu 
beobachtende hohe Heterogenität, Volatilität und 
auch Revisionsanfälligkeit ist bei hoher konjunk
tureller Unsicherheit nicht ungewöhnlich. Dies er
schwert allerdings auch die Interpretation der wirt
schaftlichen Lage und erhöht die Unsicherheit für 
Prognosen.

Die Entwicklung der Stimmungsindikatoren, wie 
die im Rahmen des ifo  Geschäftsklimas erfragten 
Geschäftsaussichten, der HCOBEinkaufsmanager
index oder auch das GfKKonsumklima deutet al
lerdings unverändert auf eine konjunkturelle Be
lebung im weiteren Jahresverlauf hin. Ebenso zeigt 
sich der Arbeitsmarkt bisher weiterhin grundsätz
lich robust gegenüber den konjunkturellen Be
lastungen, auch wenn die Frühjahrsbelebung am 

Arbeitsmarkt gemessen an der Arbeitslosigkeit in 
diesem Jahr gedämpft ausgefallen ist.

Anmerkungen zu einzelnen 
Steuerarten

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Ap
ril  2023  – trotz anhaltenden Aufwärtstrends bei 
der Erwerbstätigkeit  – lediglich um 1  Prozent 
über dem Aufkommen im Vorjahresmonat. Ursa
che waren maßgeblich die umfangreichen steu
erlichen Entlastungsmaßnahmen. Insbesondere 
wurden mit dem Inflationsausgleichsgesetz der 
Grundfreibetrag ab dem 1. Januar 2023 erhöht so
wie die Tarifeckwerte angepasst. Ohne die da
durch sowie durch das Jahressteuergesetz  2022 

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2023

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

April

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20234

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Übrige Ländersteuern 37 +3,6 331 +10,8 630 +8,7

Ländersteuern insgesamt 2.021  -16,8 8.836  -22,5 25.805  -14,3

EU-Eigenmittel

Zölle 492  -11,9 1.986  -1,6 6.800  -0,4

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 382  -3,1 1.700 +7,6 5.100 +5,4

BNE-Eigenmittel 1.906  -16,1 8.010  -11,8 27.470 +7,4

Kunststoff-Eigenmittel 104  -10,8 460  -0,8 1.380 +0,2

EU-Eigenmittel insgesamt 2.885  -13,7 12.156  -7,5 40.750 +5,5

Bund³ 22.622  -0,9 108.322 +0,6 359.929 +6,7

Länder³ 24.814  -6,6 116.016  -4,2 380.731  -1,0

EU 2.885  -13,7 12.156  -7,5 40.750 +5,5

Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer

3.633  -4,7 17.224  -3,2 56.776 +4,1

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

53.953  -4,6 253.718  -2,3 838.186 +2,9

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Aktuelle Konjunkturindikatoren

Letzter Beob-
achtungszeit-

punkt

Letzter 
Datenstand, 

saisonbereinigt

 Gegenüber 
Vorperiode, 

saisonbereinigt
Gegenüber 

Vorjahr¹

Gesamtwirtschaft Veränderung in Prozent

Reales BIP (Index: 2015=100) 1. Quartal 23 107,4 → +0,0 ↑ +0,2

Nominales BIP in Mrd. Euro 1. Quartal 23 1005,5 ↑ +1,6 ↑ +6,6

Industrie/Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in Prozent

Produktion (Index: 2015=100)2,3 März 23 97,8 ↓ -3,4 ↑ +1,8

Industrieproduktion (Index: 2015=100)2,3 März 23 96,8 ↓ -3,3 ↑ +3,6

Umsätze (Index: 2015=100)2,3 März 23 99,5 ↓ -2,9 ↑ +3,6

Auftragseingänge (Index: 2015=100)2,3 März 23 95,5 ↓ -10,7 ↓ -11,0

Handel und Dienstleistungen Veränderung in Prozent

Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100)2,3 März 23 109,5 ↓ -2,2 ↓ -8,4

Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100)2,3 Februar 23 90,7 ↓ -2,7 ↑ +13,0

Außenhandel Veränderung in Prozent

Warenexporte in Mrd. Euro März 23 130 ↓ -5,2 ↑ +5,0

Warenimporte in Mrd. Euro März 23 113 ↓ -6,4 ↓ -5,4

Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt Veränderung in Prozent

Verbraucherpreisindex (2020=100) April 23 116,6 ↑ +0,4 ↑ +7,2

darunter Energie April 23 152,9 ↑ +0,7 ↑ +6,8

darunter Nahrungsmittel April 23 132,1 ↓ -0,8 ↑ +17,2

darunter Dienstleistungen April 23 109,3 ↑ +0,6 ↑ +4,7

Erzeugerpreisindex (2015=100) März 23 151,8 → +0,0 ↑ +7,5

Arbeitsmarkt Veränderung in 1.000 Personen, 
Personen beziehungsweise in 

Prozentpunkten

Arbeitslosigkeit (1.000 Personen)4 April 23 2.567,3 ↑ +24,1 ↑ +276,5

Erwerbstätige (1.000 Personen)4 März 23 45.924,0 ↑ +56,0 ↑ +449,0

Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen)5,6 April 23 36.788 ↓ -29,3 ↓ -93,6

Arbeitslosenquote BA (in Prozent)7 April 23 5,6 → +0,0 ↑ +0,7

Umfragen Veränderung in Salden- beziehungs-
weise Indexpunkten

ifo Geschäftsklima (Salden)8 April 23 4,5 ↑ +24,1 ↑ +3,7

darunter Lage8 April 23 16,4 ↓ -1,1 ↓ -5,2

darunter Erwartungen8 April 23 -6,7 ↑ +2,6 ↑ +11,4

GfK-Konsumklima (Index) April 23 -29,3 ↑ +1,3 ↓ -13,6

1 Produktion arbeitstäglich; Umsatz und Auftragseingang Industrie jeweils kalenderbereinigt; ifo Geschäftsklima und GfK-Konsumkli-
ma jeweils saisonbereinigt.

2 Kalenderbereinigt.
3 Preisbereinigt.
4 Veränderungen in 1.000 Personen.
5 Veränderung in Personen.
6 Nicht saisonbereinigt.
7 Veränderung in Prozentpunkten.
8 Veränderung in Saldenpunkten.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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vorgenommenen Entlastungen wäre das Brutto
aufkommen der Lohnsteuer im Berichtsmonat ge
schätzt um 6 Prozent gestiegen.

Mit dem Inflationsausgleichsgesetz wurde auch 
das Kindergeld ab dem 1. Januar 2023 erhöht. Hie
raus ergibt sich im Berichtsmonat für das aus dem 
BruttoLohnsteueraufkommen gezahlte Kinder
geld eine Zunahme gegenüber April 2022 um mehr 
als 15 Prozent. Im Ergebnis verringerte sich das kas
senmäßige Lohnsteueraufkommen um rund 2 Pro
zent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die  – unter Berücksichtigung der Einnahmemin
derung durch die vorgenannten Steuerrechtsän
derungen  – positive Einnahmesituation bei der 
Lohnsteuer ist vor allem das Ergebnis der aktuellen 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Dieser zeigt 
sich weiterhin grundsätzlich robust gegenüber 
den konjunkturellen Belastungen. Der Beschäfti
gungszuwachs setzte sich nach aktuellen Zahlen im 
März 2023 fort. Zudem lag auch die Kurzarbeit wei
terhin auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als 
im Vorjahreszeitraum, sodass der hieraus resultie
rende dämpfende Effekt auf das Lohnsteuerauf
kommen deutlich geringer ausfiel.

Ertragsteuern

Im Berichtsmonat resultierte das Aufkommen aus 
der veranlagten Einkommensteuer sowie aus der 
Körperschaftsteuer überwiegend aus der Veranla
gung der Jahre bis  2022. Bei der veranlagten Ein
kommensteuer verringerten sich im Vergleich zum 
Vorjahresmonat die nachträglichen Vorauszahlun
gen für noch offene Veranlagungen. Das Volumen 
der Nachzahlungen für vergangene Zeiträume stieg 
dagegen leicht an. Der Zuwachs der Erstattungen 
fiel ebenso etwas stärker aus. Das Nettoaufkom
men der veranlagten Einkommensteuer  – nach 
Verrechnung verhältnismäßig geringer Beträgen 
an Forschungszulage, Investitionszulage und Ei
genheimzulage  – sank somit insgesamt um fast 
0,7 Mrd. Euro auf 0,1 Mrd. Euro.

Bei der Körperschaftsteuer war ein kräftiger Anstieg 
der nachträglichen Vorauszahlungen zu verzeich
nen. Der Betrag der Nachzahlungen blieb hingegen 
auf dem Niveau vom April  2022, während die Er
stattungen anwuchsen. Auch bei der Körperschaft
steuer waren nur geringe Beträge von Forschungs
zulage und Investitionszulage zu verrechnen. Netto 
ergab sich danach ein leichter Aufkommensrück
gang von 0,1 Mrd. Euro auf 1,1 Mrd. Euro.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz verrin
gerte sich im April 2023 um fast 5 Prozent gegen
über dem Niveau des Vorjahresmonats. Somit war 
kumuliert für den Zeitraum Januar bis April  2023 
nunmehr ein Rückgang der Einnahmen um mehr 
als 1  Prozent zu verzeichnen. Die Einnahmen aus 
der (Binnen)Umsatzsteuer verringerten sich im 
April 2022 um knapp 4 Prozent, die Einnahmen aus 
der Einfuhrumsatzsteuer um mehr als 7  Prozent. 
Bei der Einfuhrumsatzsteuer setzte sich damit die 
Abschwächung der Einnahmeentwicklung im Ver
gleich zum Vorjahr fort. Der Zuwachs der Einnah
men betrug hier im Zeitraum Januar bis April 2023 
nur noch rund 6  Prozent  – gegenüber einem An
stieg im Schlussquartal  2022 von fast 30  Prozent. 
Dies korrespondierte mit der teils preisbeding
ten rückläufigen Entwicklung der nominalen Wa
renimporte seit Jahresmitte  2022. Am aktuellen 
Rand war im März 2023 ein Rückgang der Importe 
um mehr als 5  Prozent im Vorjahresvergleich zu 
verzeichnen.

Bei der (Binnen)Umsatzsteuer reduziert weiter
hin die temporäre Senkung des Umsatzsteuersat
zes auf Gas und Fernwärme das Aufkommen. Zu
dem dämpfen Kaufkraftverluste aufgrund der 
hohen Inflation sowie Unsicherheit der Konsu
mentinnen und Konsumenten hinsichtlich der 
weiteren wirtschaftlichen Entwicklung den realen 
Konsum. In für das Steueraufkommen maßgebli
cher nominaler Rechnung ergaben sich beispiels
weise fast stagnierende Einzelhandelsumsätze im 
März 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat und da
mit eine Veränderungsrate sehr deutlich unterhalb 
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der Inflationsrate (s. a. Exkurs zur Entwicklung der 
Einzelhandelsumsätze). Im bisherigen Jahresver
lauf gleichen die aus dem Einzelhandel auf die Ent
wicklung des Aufkommens der Steuern vom Um
satz ausgehenden nominalen Impulse wohl noch 
nicht einmal die Einnahmeminderungen aus der 
temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 
Gas und Fernwärme aus.

Im Fokus: Die Statistik 
der kassenmäßigen 
Steuereinnahmen

Grundsätzliche Aufgabenstellung

Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle von 
Bund, Ländern und Gemeinden. Insofern besteht 
ein erheblicher Bedarf an statistischen Informatio
nen über die Entwicklung und Struktur des Steuer
aufkommens, dem durch unterschiedliche auf die 
jeweils spezifischen Anforderungen zugeschnit
tene Statistiken Rechnung getragen wird. Einen 
wichtigen Platz unter diesen Statistiken nimmt die 
im BMF erstellte Statistik der kassenmäßigen Steu
ereinnahmen ein. Sie wird im Monatsbericht des 
BMF veröffentlicht und kommentiert.

Die Statistik der kassenmäßigen Steuereinnah
men ist ein wesentliches Instrument zur Informa
tion von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit 
über die Entwicklung der Steuereinnahmen. Sie ist 
Bestandteil des für Zwecke der Haushaltsaufstel
lung und für den Haushaltsvollzug benötigten Be
richtswesens und spiegelt daher die Haushaltstitel 
zu den Einnahmen aus Steuern. Inhalt und Um
fang der Statistik sowie Abweichungen zu ande
ren Statistiken über Steuern erklären sich aus die
ser Aufgabenstellung.

Die in der Statistik bereitgestellten Daten sind auch 
ein zentraler Input für die Steuerschätzung. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Steuerschät
zung erfolgt wiederum in der Aufgliederung der 
Steuerarten gemäß dieser Statistik. Im Anschluss an 
die Schätzungen dienen die Daten dieser Statistik 

als Grundlage für einen SollIstVergleich. Dieser 
beinhaltet eine Gegenüberstellung der tatsächlich 
erzielten Einnahmen mit den auf Basis der jeweils 
aktuellen Steuerschätzung erwarteten Einnahmen.

Berichtszyklus und Datenquellen

Eine Statistik der kassenmäßigen Einnahmen aus 
den Gemeinschaftsteuern sowie den Bundes und 
den Ländersteuern wird monatlich erstellt und 
publiziert. Die Verwaltung der Gemeinschaftsteu
ern und der Ländersteuern ist grundsätzlich Auf
gabe der Länderfinanzverwaltungen. Daher wer
den von den obersten Finanzbehörden der Länder 
die für die Erstellung der Statistik notwendigen 
Daten in einem formalisierten Verfahren elektro
nisch an das BMF übermittelt. Zahlen zu den Bun
dessteuern werden dem Haushalts, Kassen und 
Rechnungswesen des Bundes (HKR) entnommen. 
Weitere Daten werden vom Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) bereitgestellt. Diese Daten entste
hen im Rahmen der dem BZSt zugewiesenen Ver
waltungsaufgaben, wie z. B. der Erstattung von Ka
pitalertragsteuern an beschränkt steuerpflichtige 
Personen beziehungsweise Unternehmen.

Vierteljährlich sowie jährlich werden – unter Hin
zufügung der quartalsweise vom Statistischen 
Bundesamt übermittelten Informationen über 
die Gemeindesteuereinnahmen  – Statistiken über 
die Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt 
veröffentlicht.

Detaillierungsgrad

Die Unterteilung der kassenmäßigen Statis
tik nach Steuerarten und Abzugsbeträgen folgt 
der Gliederung der Haushalte von Bund, Ländern 
und Gemeinden. Den Erfordernissen der Haus
haltsführung entspricht auch der relativ hohe Ag
gregationsgrad der Daten. Die Daten enthalten 
keine Informationen zu einzelnen Personen oder 
Unternehmen, Wirtschaftszweigen oder Produkt
kategorien. Informationen zu steuerlichen Einzel
sachverhalten sind nur insoweit vorhanden, wie sie 
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sich in den für Haushaltszwecke statistisch geson
dert erfassten steuerlichen Einnahme beziehungs
weise Ausgabepositionen widerspiegeln – z. B. das 
Aufkommen aus Sportwetten in der Sportwetten
steuer, Auszahlungsbeträge zur steuerlichen For
schungszulage oder zum aus dem Lohnsteuerauf
kommen gezahlten Kindergeld in der Darstellung 
als Abzugsbeträge bei den jeweils betroffenen 
Steuerarten.

Abgrenzung zu anderen Statistiken

Grundsätzlich handelt es sich bei der Statistik um 
eine Kassenstatistik, d.  h. die Einnahmen werden 
dem Zeitraum zugeordnet, in dem sie zugeflossen 
sind. Im Gegensatz dazu basieren die vom Statis
tischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern 
der Länder gepflegten amtlichen Steuerstatisti
ken (Einkommen und Lohnsteuerstatistik; Um
satzsteuerstatistik etc.) sowie die in den Volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen verwendeten 
Steueraufkommensdaten auf der Zuordnung der 
Einnahmen zum Entstehungszeitraum, d.  h. auf 
dem Zeitraum, für den die Steuer festgesetzt wurde 
(Veranlagungszeitraum/Erhebungszeitraum). Ein 
Vergleich oder eine Zusammenführung von Daten 
aus diesen Statistiken muss also zwingend berück
sichtigen, dass zwischen dem Zeitraum der Entste
hung einer Steuer und dem Zeitraum des Zuflusses 
dieser Steuer teils beträchtliche Unterschiede be
stehen. So wurde z. B. bei der Einfuhrumsatzsteuer 
mit dem Zweiten CoronaSteuerhilfegesetz die Fäl
ligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26.  des 
zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats verscho
ben. Damit liegen zwischen Entstehung (Einfuhr) 
und Kassenzufluss bei dieser Steuer grundsätzlich 
zwei Monate.

Abweichungen vom Zuflussprinzip

Da die Statistik der kassenmäßigen Steuereinnah
men auch ein möglichst gut nachvollziehbares Bild 
über Stand und Entwicklung der Einnahmen im 
zeitlichen Ablauf bieten soll, beinhaltet sie einige 
Abweichungen vom Zuflussprinzip im Zahlungs
verkehr zwischen den Gebietskörperschaften  – 
u. a., um den Eindruck von unterjährigen Einnah
meschwankungen zu vermeiden. Diese entstehen 
z. B. durch die gesetzlich geregelten Zahlungsflüsse 
im Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden, die zum Teil nur quartalsweise erfol
gen. So werden die Zahlungen von Bundesergän
zungszuweisungen in der monatlichen Statistik der 
kassenmäßigen Steuereinnahmen nicht nach dem 
Zuflussprinzip dem Monat der Zahlung zugeord
net, sondern gleichmäßig auf die drei Monate des 
Quartals verteilt, in dem die Zahlung erfolgt.

Weitere Abweichungen vom Zuflussprinzip erge
ben sich daraus, dass einige Zahlungsflüsse dem 
Monat zugeordnet werden, dem sie nach dem zu
grunde liegenden Sachverhalt zuzuordnen wären. 
So werden z. B. die Kindergeldzahlungen durch die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) abgewickelt. Da das 
Kindergeld ein Abzugsbetrag vom Lohnsteuerauf
kommen ist und die Lohnsteuer anteilig Bund, Län
dern und Gemeinden zusteht, mindert die Auszah
lung des Kindergelds das Aufkommen von Bund, 
Ländern und Gemeinden. Der Bund geht allerdings 
mit der Auszahlung durch die BA im laufenden Mo
nat jeweils in Vorleistung. Der Ausgleich mit Län
dern und Gemeinden erfolgt über eine Abrechnung 
im jeweiligen Folgemonat. In der monatlichen Sta
tistik der kassenmäßigen Steuereinnahmen wird 
die Auszahlung des Kindergelds jedoch bereits im 
laufenden Monat Bund, Ländern und Gemeinden 
entsprechend ihren Anteilen am Lohnsteuerauf
kommen als Einnahmenminderung zugeordnet.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich April 2023

Einnahmen
Die Einnahmen des Bundeshaushalts belie
fen sich im Zeitraum Januar bis April  2023 auf 
114,9  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnahmen um 
0,3 Prozent (+0,3 Mrd. Euro) höher als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnahmen la
gen mit 106,9  Mrd.  Euro in etwa auf dem Niveau 
des Vorjahreszeitraums (0,2  Prozent beziehungs
weise 0,2  Mrd.  Euro). Weitere Informationen zu 
den Steuereinnahmen enthält auch der Artikel 
„Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld im 
April 2023“ in dieser Ausgabe des Monatsberichts.

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichts
zeitraum um 7,6  Prozent beziehungsweise 
0,6 Mrd. Euro über dem entsprechenden Vorjahres
ergebnis. Dabei stiegen neben den Einnahmen aus 
Entgelten und sonstigen Einnahmen aus Gewähr
leistungsmaßnahmen (+0,2  Mrd.  Euro) auch die 
Zinseinnahmen aus dem Kassenmanagement des 
Bundes um 0,2 Mrd. Euro an.

Ausgaben

Von Januar bis April  2023 betrugen die Ausgaben 
des Bundeshaushalts 157,2  Mrd.  Euro und lagen 
damit um 1,2  Prozent (+1,9  Mrd.  Euro) über dem 
entsprechenden Vorjahresniveau. Nach ökonomi
schen Arten gegliedert resultierte dieser Anstieg 
aus höheren investiven Ausgaben (+50,2  Prozent 
beziehungsweise +5,3  Mrd.  Euro). Der signifikante 
Anstieg der investiven Ausgaben war maßgeblich 
auf einen Sondereffekt zu Jahresbeginn zurückzu
führen. Das im Januar 2023 gewährte Darlehen an 
den Resilience and Sustainability Trust (Treuhand
fonds für Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit) 

des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 
6,3 Mrd. Euro war haushaltsrechtlich als investive 
Ausgabe zu buchen. Bereinigt um diesen Effekt wa
ren die investiven Ausgaben im Vergleich zum Vor
jahreszeitraum um 9,0  Prozent beziehungsweise 
1,0 Mrd. Euro geringer, was auf niedrigere unterjäh
rige Liquiditätshilfen an die Bundesagentur für Ar
beit zurückzuführen ist. Diese lagen 2,3 Mrd. Euro 
unter dem Vorjahresergebnis. Die Sachinvestitio
nen unterschritten das Niveau des Vorjahres leicht 
um 0,2 Mrd. Euro.

Die konsumtiven Ausgaben gingen im betrach
teten Zeitraum um 2,4  Prozent beziehungsweise 
3,5  Mrd.  Euro gegenüber dem Vorjahresniveau 
zurück. Dabei gab es gegenläufige Effekte: Wäh
rend infolge des allgemeinen Anstiegs des Zinsni
veaus die Zinsausgaben stark um 13,4  Mrd.  Euro 
anstiegen, gingen die laufenden Zuweisungen 
und Zuschüsse um 15,9  Prozent beziehungsweise 
18,4 Mrd. Euro zurück. Ausschlaggebend dafür war, 
dass in deutlich geringerem Maße als im Vorjahr 
Mittel für die Bekämpfung und Abmilderung ne
gativer Folgen der COVID19Pandemie bereitge
stellt werden mussten. So gingen die Leistungen 
des Bundes an den Gesundheitsfonds für durch die 
SARSCoV2Pandemie bedingte Belastungen um 
13,1 Mrd. Euro auf 1,2 Mrd. Euro zurück. Für Coro
naUnternehmenshilfen wurden 0,2 Mrd. Euro ver
ausgabt und damit 5,3 Mrd. Euro weniger als vor ei
nem Jahr. Für Ausgleichszahlungen nach §  21 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes wurden bis Ap
ril 2023 0,5 Mio. Euro abgerufen, 3,7 Mrd. Euro we
niger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Der Rückgang der laufenden Zuweisungen und Zu
schüsse wurde durch den Anstieg der Ausgaben für 
das Bürgergeld um 2,0 Mrd. Euro etwas gedämpft.
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2022 Soll 2023
Ist-Entwicklung 

April 2023¹

Ausgaben (Mrd. Euro)² 480,7 476,3 157,2

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +1,2

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 364,7 389,9 114,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +0,3

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 337,2 358,1 106,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -0,2

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) - 116,0 - 86,4 - 42,3

Deckung/Verwendung: 116,0 86,4 42,3

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 224,5

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,1 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,5 40,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 115,4 45,6 - 182,2

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanzierungssaldo
Ende April  2023 wies der Bundeshaushalt ein Fi
nanzierungsdefizit von 42,3 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 
in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 

Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. VorjahrApril 2022 April 2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 108.785 22,6 108.723 22,8 29.482 33.097 +12,3

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.615 2,8 12.005 2,5 2.364 3.422 +44,7

Verteidigung 51.608 10,7 52.027 10,9 14.194 16.387 +15,4

Politische Führung, zentrale Verwaltung 22.069 4,6 22.471 4,7 7.240 7.462 +3,1

Finanzverwaltung 6.150 1,3 6.766 1,4 1.953 1.957 +0,2

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.009 5,8 33.483 7,0 6.015 6.855 +14,0

Förderung für Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Weiterbildungsteilnehmende

4.127 0,9 5.646 1,2 1.276 2.094 +64,0

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

16.638 3,5 20.273 4,3 2.837 2.695 -5,0

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

253.717 52,8 214.183 45,0 95.973 80.176 -16,5

Sozialversicherungen einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

136.757 28,5 136.461 28,7 53.157 53.297 +0,3

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 99.373 20,7 103.082 21,6 39.792 41.400 +4,0

 Krankenversicherung 15.867 3,3 18.975 4,0 5.173 5.969 +15,4

Arbeitsmarktpolitik 42.625 8,9 44.351 9,3 13.025 15.521 +19,2

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 22.276 4,6 23.760 5,0 6.864 8.833 +28,7

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

9.729 2,0 10.400 2,2 3.148 3.672 +16,6

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.711 2,4 14.984 3,1 3.764 4.407 +17,1

Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

8.690 1,8 9.075 1,9 3.110 4.076 +31,1

Sonstige soziale Angelegenheiten 48.857 10,2 4.116 0,9 21.314 805 -96,2

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 18.489 3,8 9.437 2,0 8.119 1.608 -80,2

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

2.664 0,6 3.909 0,8 350 414 +18,5

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.589 0,3 2.540 0,5 269 347 +29,1

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.701 0,4 2.134 0,4 238 222 -6,8
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. VorjahrApril 2022 April 2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

8.795 1,8 20.979 4,4 2.295 8.251 +259,5

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.970 0,4 3.364 0,7 313 250 -20,3

Geld- und Versicherungswesen 2.227 0,5 6.899 1,4 800 6.705 +738,1

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

514 0,1 5.954 1,3 190 118 -38,0

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 28.125 5,9 28.008 5,9 5.424 5.793 +6,8

Straßen 9.243 1,9 9.459 2,0 1.471 1.594 +8,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.852 2,5 10.875 2,3 1.987 2.009 +1,1

Allgemeine Finanzwirtschaft 30.403 6,3 55.435 11,6 7.430 20.782 +179,7

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
und Finanzzuweisungen

13.948 2,9 16.925 3,6 1.579 1.575 -0,3

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

15.293 3,2 39.864 8,4 5.282 18.712 +254,2

Ausgaben insgesamt¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 155.326 157.198 +1,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. VorjahrApril 2022 April 2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 434.477 90,4 411.688 86,4 144.701 141.235  -2,4

Personalausgaben 37.843 7,9 41.669 8,7 13.266 13.589 +2,4

Aktivbezüge 28.193 5,9 31.775 6,7 9.761 9.963 +2,1

Versorgung 9.650 2,0 9.894 2,1 3.505 3.626 +3,5

Laufender Sachaufwand 45.075 9,4 49.147 10,3 10.233 11.102 +8,5

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.154 0,2 1.082 0,2 294 330 +12,2

Militärische Beschaffungen 18.981 3,9 18.477 3,9 3.525 3.964 +12,5

Sonstiger laufender Sachaufwand 24.939 5,2 29.588 6,2 6.415 6.808 +6,1

Zinsausgaben 15.264 3,2 39.841 8,4 5.274 18.702 +254,6

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 335.039 69,7 279.324 58,6 115.309 96.932  -15,9

an Verwaltungen 47.360 9,9 36.875 7,7 14.683 13.350  -9,1

an andere Bereiche 287.679 59,8 242.448 50,9 100.626 83.582  -16,9

darunter:

Unternehmen 48.308 10,0 37.812 7,9 14.439 7.491  -48,1

Renten, Unterstützungen u. a. 34.538 7,2 38.950 8,2 10.707 13.318 +24,4

Sozialversicherungen 176.328 36,7 143.728 30,2 68.032 56.731  -16,6

Sonstige Vermögensübertragungen 1.256 0,3 1.707 0,4 619 910 +47,0

Investive Ausgaben 46.211 9,6 71.475 15,0 10.625 15.963 +50,2

Finanzierungshilfen 39.664 8,3 63.378 13,3 9.317 14.858 +59,5

Zuweisungen und Zuschüsse 34.001 7,1 41.360 8,7 5.471 7.295 +33,3

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

3.560 0,7 20.641 4,3 3.847 7.548 +96,2

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

2.103 0,4 1.377 0,3 0 16 X

Sachinvestitionen 6.546 1,4 8.097 1,7 1.307 1.104  -15,5

Baumaßnahmen 4.053 0,8 5.311 1,1 702 557  -20,7

Erwerb von beweglichen Sachen 2.303 0,5 2.631 0,6 596 521  -12,6

Grunderwerb 190 0,0 154 0,0 9 26 +188,9

Globalansätze 0 0,0 -6.872 -1,4 0 0 X

Ausgaben insgesamt ¹ 480.688 100,0 476.291 100,0 155.326 157.198 +1,2

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr April 2022 April 2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern¹ 337.168 92,5 358.126 91,8 107.171 106.930  -0,2

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 307.216 84,2 319.508 81,9 96.825 95.206  -1,7

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

171.830 47,1 175.337 45,0 50.495 48.603  -3,7

davon:

Lohnsteuer 96.564 26,5 109.799 28,2 30.326 29.323  -3,3

Veranlagte Einkommensteuer 32.900 9,0 24.170 6,2 9.122 8.333  -8,6

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 16.313 4,5 16.175 4,1 3.317 3.967 +19,6

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

2.886 0,8 3.168 0,8 1.529 1.066  -30,3

Körperschaftsteuer 23.167 6,4 22.025 5,6 6.200 5.914  -4,6

Steuern vom Umsatz 132.813 36,4 141.668 36,3 45.709 46.036 +0,7

Gewerbesteuerumlage 2.573 0,7 2.503 0,6 622 567  -8,8

Energiesteuer 33.667 9,2 36.965 9,5 7.229 7.189  -0,6

Tabaksteuer 14.229 3,9 15.630 4,0 3.574 3.773 +5,6

Solidaritätszuschlag 11.978 3,3 12.500 3,2 3.471 3.502 +0,9

Versicherungsteuer 15.672 4,3 16.270 4,2 8.117 8.692 +7,1

Stromsteuer 6.830 1,9 6.800 1,7 2.376 2.323  -2,2

Kraftfahrzeugsteuer 9.499 2,6 9.470 2,4 3.397 3.401 +0,1

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.194 0,6 2.172 0,6 678 716 +5,6

Kaffeesteuer 1.063 0,3 1.060 0,3 374 353  -5,6

Luftverkehrsteuer 1.140 0,3 1.535 0,4 219 381 +74,0

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

379 0,1 390 0,1 122 136 +11,5

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 1 1 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.675 X 11.080 X 2.415 2.693 +11,5

BNE-Eigenmittel der EU 25.574 X 27.070 X 9.549 8.010  -16,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.838 X 5.100 X 1.580 1.700 +7,6

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.377 X 1.380 X 0 460 X

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 14.444 X 9.754 X 3.420 3.633 +6,2

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 2.248 2.248 +0,0
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Ist 2022 Soll 2023

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr April 2022 April 2023

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Sonstige Einnahmen 27.485 7,5 31.795 8,2 7.448 8.013 +7,6

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.562 1,5 4.453 1,1 1.204 1.166  -3,2

Zinseinnahmen 578 0,2 1.258 0,3 164 399 +143,3

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.413 0,4 2.135 0,5 365 244  -33,2

Einnahmen insgesamt² 364.653 100,0 389.921 100,0 114.619 114.943 +0,3

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind methodisch 
bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Einnahmen des Bundes
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich März 2023

Der Finanzierungssaldo der Ländergesamtheit be
trug Ende März 2023 6,2 Mrd. Euro und verschlech
terte sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert 
um rund 17,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Län
der sanken um 12,0  Prozent, während die Ausga
ben im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent stie
gen. Die Verschlechterung des Finanzierungssaldos 
war im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vor
jahr gesunkenen Steuereinnahmen (9,5  Prozent) 
und die Rückgänge von Zahlungen von Verwal
tungen (laufende Rechnung) um 29,3  Prozent zu
rückzuführen. Zu den Einzelheiten und Gründen 
des gesunkenen Steueraufkommens wird auf den 

im Monatsbericht April 2023 erschienenen Artikel 
„Steuereinnahmen und konjunkturelles Umfeld im 
März 2023“ verwiesen. Der Rückgang der laufenden 
Zahlungen von Verwaltungen (laufende Rechnung) 
ist mit dem Ende der Notlage wegen Corona und 
dem damit endenden Mittelzufluss aus den betref
fenden Sondervermögen des Bundes zu erklären.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein
schließlich März  2023 sind im statistischen An
hang der OnlineVersion des Monatsberichts 
(www.bmfmonatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2023 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/04/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-2-steuereinnahmen-und-konjunkturelles-umfeld-maerz-2023.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/04/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-2-steuereinnahmen-und-konjunkturelles-umfeld-maerz-2023.html
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Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2023 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis März 2023 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige
ner Kreditermächtigung: Finanzmarktstabilisie
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions und Tilgungsfonds (ITF), Re
strukturierungsfonds (RSF) und Sondervermögen 
Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditaufnahme für 
die Sondervermögen FMS und WSF werden durch 
das Stabilisierungsfondsgesetz (StFG) geregelt. Kre
ditaufnahmen für FMS und WSF dienen zum ei
nen der Finanzierung von Aufwendungen für Sta
bilisierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1  StFG, 
der Rekapitalisierung von Unternehmen gemäß 
§ 22 StFG oder zur Abfederung der Folgen der Ener
giekrise gemäß § 26a StFG. Zum anderen nimmt der 
Bund für FMS und WSF auch Kredite auf, die ge
mäß § 9 Abs. 5, § 23 StFG und § 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des öf
fentlichen Rechts durchgeleitet werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund zur 
Weiterleitung von Darlehen über FMS und WSF an 
Anstalten des öffentlichen Rechts (im Folgenden 
„Darlehensfinanzierung“) dient der Kostenerspar
nis. Der RSF und Kredite des Bundes für die Kre
ditanstalt für Wiederaufbau zur Refinanzierung 
von Programmen und Stützungsmaßnahmen im 
Energiebereich nach § 26a Abs. 1 Nr. 5 StFG werden 
nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den be
trachteten Stichtagen keine Kreditaufnahmen be
ziehungsweise Verschuldung vorgelegen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungsweise 
Verschuldung des Bundeshaushalts und der 
mitfinanzierten Sondervermögen sowie der 
Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF ohne 
Darlehensfinanzierung und

 ● schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte bis zum 31.  Dezember  2022 Kre
dite in Höhe von 1.551,7 Mrd. Euro aufgenommen. 
Dieser Bestand erhöhte sich zum 30. April 2023 auf 
1.572,1  Mrd.  Euro. Die Erhöhung gegenüber dem 
31. Dezember 2022 um 20,4 Mrd. Euro resultierte aus 
neuen Aufnahmen im Volumen von 207,9 Mrd. Euro, 
denen Fälligkeiten im Volumen von 187,5 Mrd. Euro 
gegenüberstanden. Von Anfang Januar 2023 bis Ap
ril 2023 wurden für die Verzinsung aller auch in frü
heren Jahren aufgenommenen bestehenden Kre
dite saldiert 19,1 Mrd. Euro aufgewendet. Die hohen 
Zins ausgaben sind zu einem großen Teil der jährli
chen Zuführung an das Sondervermögen zur Vor
sorge für die Schlusszahlungen inflationsindexierter 
Bundeswertpapiere geschuldet.

Im April  2023 wurden 43,0  Mrd.  Euro an kon
ventionellen Bundeswertpapieren emittiert. 
Sie verteilten sich auf 3,25  Mrd.  Euro 30jährige 
Bundesanleihen, 1,75  Mrd.  Euro 15jährige Bun
desanleihen, 4,0  Mrd.  Euro 10jährige Bundesan
leihen, 4,0  Mrd.  Euro 7jährige Bundesanleihen, 
5,0  Mrd.  Euro Bundesobligationen, 6,0  Mrd.  Euro 
Bundesschatzanweisungen und 19,0 Mrd. Euro Un
verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes. Im Ap
ril  2023 wurden 0,6  Mrd.  Euro inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere emittiert, Grüne Bundeswert
papiere wurden nicht begeben. Durch eine Teil
löschung der Zusatzemission des Bundes, die nicht 
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am Markt verkauft wurde, sondern direkt in den Be
stand des WSF übergangen war, reduzierte sich de
ren ausstehendes Volumen um 22,2 Mrd. Euro. Aus 
technischen Gründen wird die Löschung in der Ta
belle als negative Aufnahme dargestellt. Parallel und 
in gleicher Höhe reduzierte sich die Anlage des WSF 
in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert
papieren verringerten sich im April  2023 um 
8,4  Mrd.  Euro auf 180,5  Mrd.  Euro. Die Verände
rung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
Höhe von 17,0 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
2,5 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän
den um 7,7  Mrd.  Euro gegenüberstanden. Darü
ber hinaus gab es Fälligkeiten im Eigenbestand von 
1,6 Mrd. Euro.

Am 30. April 2023 entfielen 93,1 Prozent der Kredit
aufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes für 
Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi
nanzierung, 6,9 Prozent der Kreditaufnahme entfie
len auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sonder vermögen ohne 
Darlehens finanzierung)

Im April  2023 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie
rung) 48,4  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 47,5 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bun
des (Haushalt und Sondervermögen ohne Darle
hensfinanzierung) wurden im April  2023 saldiert 
9,1 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 30.  April  2023 betrug der Bestand der Kre
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insge
samt 1.463,6 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser 
gegenüber dem 31.  März  2023 um 0,9  Mrd.  Euro. 
Die Kreditaufnahme für den Bundeshaushalt 

verringerte sich um 0,8 Mrd. Euro, der Bestand sank 
somit auf 1.368,2 Mrd. Euro. Per 30. April 2023 betrug 
die Kreditaufnahme für den WSF für Maßnahmen 
zur Abfederung der Folgen der Energiekrise gemäß 
§ 26a StFG 54,4 Mrd. Euro. Der Bestand erhöhte sich 
somit im April um 2,0 Mrd. Euro. Der Bestand der 
Kreditaufnahme für den WSF für Kredite für Reka
pitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG redu
zierte sich um 0,7 Mrd. Euro auf 0,6 Mrd. Euro. Die 
Bestände der übrigen Sondervermögen ohne Dar
lehensfinanzierung (23,0 Mrd. Euro für den FMS für 
Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG, 
16,3 Mrd. Euro für den ITF und 1,0 Mrd. Euro für das 
SV BW) haben sich gegenüber dem 31. März 2023 
nicht oder nur sehr geringfügig verändert.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Im April  2023 wurden für den FMS zur Refinan
zierung von Darlehen gemäß §  9  Abs.  5  StFG 
1,5  Mrd.  Euro an neuen Krediten aufgenommen. 
Da es im April 2023 keine Fälligkeiten gab, lag der 
Bestand per 30. April 2023 bei 58,9 Mrd. Euro. Für 
den WSF wurden im April  2023 zur Darlehensfi
nanzierung gemäß § 23 StFG keine neuen Kredite 
aufgenommen, während 2,0 Mrd. Euro Kredite ge
tilgt wurden; der Bestand erhöhte sich im Ap
ril 2023 somit auf 49,7 Mrd. Euro. Gegenüber dem 
Vormonat reduzierte sich der Bestand der Kredite 
zur Darlehensfinanzierung insgesamt geringfügig 
um 0,5 Mrd. Euro auf 108,6 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden Tabellen 
entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im April 2023,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle
hensfinanzierung) im April 2023 und
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Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bestand der Kreditaufnahme des Bundes per 30. April 2023

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigen
bestände und Anlagen des Wirtschafts
stabilisierungsfonds (WSF) im April 2023.

Im statistischen Anhang der OnlineVersion des 
Monatsberichts sind zusätzlich die beiden erst
genannten Tabellen mit Daten für den bisherigen 
Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen grup
pierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die nach 
Instrumentenart aufgegliederte Daten zur Kredit
aufnahme des Bundes, zum Bedarf der Kreditauf
nahme des Bundes, zu den Tilgungen des Bun
des und zu den Zinsen für die Kredite des Bundes 
enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be
darf und Bestand“ zeigt die Verteilung der Kre
ditaufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, 

sowohl für die Aufnahme im April  2023 als auch 
für den gesamten Bestand per 30. April 2023. Den 
größten Anteil an der Kreditaufnahme im laufen
den Jahr machten mit 74,1 Mrd. Euro beziehungs
weise 35,6  Prozent die (teils unterjährig fälligen) 
Unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes 
aus, gefolgt von den 10jährigen Bundesanleihen 
mit 43,4 Mrd. Euro beziehungsweise 20,9 Prozent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über Verbrie
fungen lagen per 30. April 2023 über 99 Prozent in 
Form von Inhaberschuldverschreibungen vor, bei 
denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht 
bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalender 
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im April 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. März 2023 April April 30. April 2023 April April

Insgesamt 1.571.782 49.886 -49.519 1.572.148 366 -9.096

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.368.970 46.775 -47.513 1.368.232 -738 -9.093

Sondervermögen mit eigener Krediter-
mächtigung (ohne Darlehensfinanzierung)

93.744 1.611 - 95.354 1.611 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.919 108 - 23.027 108 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.279 43 - 16.322 43 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen  
gemäß § 22 StFG)

1.360 -741 - 619 -741 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

52.384 1.980 - 54.363 1.980 -

Sondervermögen Bundeswehr 802 221 - 1.023 221 -

Darlehensfinanzierung 109.068 1.500 -2.007 108.561 -507 -3

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

57.400 1.500 - 58.900 1.500 -10

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die KfW gemäß § 23 StFG)

51.668 - -2.007 49.661 -2.007 7

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite der 
Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162

von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.2 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im April 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. März 2023 April April 30. April 2023 April April

Insgesamt 1.462.714 48.386 -47.513 1.463.587 873 -9.093

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.368.970 46.775 -47.513 1.368.232 -738 -9.093

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.919 108 - 23.027 108 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.279 43 - 16.322 43 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.360 -741 - 619 -741 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der Folgen der 
Energiekrise gemäß § 26a StFG)

52.384 1.980 - 54.363 1.980 -

Sondervermögen Bundeswehr 802 221 - 1.023 221 -

Gliederung nach Instrumentenarten 

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.339.855 47.802 -31.787 1.355.870 16.014 -1.409

30-jährige Bundesanleihen 322.877 3.832 - 326.709 3.832 -757

15-jährige Bundesanleihen 57.880 1.239 - 59.118 1.239 -207

10-jährige Bundesanleihen 524.856 7.011 - 531.867 7.011 -335

7-jährige Bundesanleihen 50.999 4.021 - 55.021 4.021 -32

Bundesobligationen 175.214 6.563 -17.739 164.038 -11.177 -105

Bundesschatzanweisungen 98.654 5.290 - 103.944 5.290 -26

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

109.374 19.846 -14.048 115.172 5.798 52

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 73.591 583 -15.675 58.498 -15.092 -7.670

Grüne Bundeswertpapiere 39.459 - - 39.460 - -

Zusatzemissionen des Bundes - - - - - -

Schuldscheindarlehen 5.335 - -50 5.285 -50 -24

Kredite durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

15.497 X X 12.388 -3.109 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG) 

9.327 X X 13.101 3.774 X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträ-
ge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines 
inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbestände und Anlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)  
im April 2023 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

31. März 2023 April April 30. April 2023 April

Umlaufvolumen insgesamt 1.922.125 21.441 -51.000 1.892.566 -29.559

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.631.500 43.000 -34.500 1.640.000 8.500

30-jährige Bundesanleihen 368.250 3.250 - 371.500 3.250

15-jährige Bundesanleihen 62.250 1.750 - 64.000 1.750

10-jährige Bundesanleihen 619.000 4.000 - 623.000 4.000

7-jährige Bundesanleihen 65.000 4.000 - 69.000 4.000

Bundesobligationen 250.000 5.000 -18.500 236.500 -13.500

Bundesschatzanweisungen 137.000 6.000 - 143.000 6.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

130.000 19.000 -16.000 133.000 3.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 79.350 600 -16.500 63.450 -15.900

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

13.500 150 - 13.650 150

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

65.850 450 -16.500 49.800 -16.050

Grüne Bundeswertpapiere 41.500 - - 41.500 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 10.000 - - 10.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 18.500 - - 18.500 -

Grüne Bundesobligationen 13.000 - - 13.000 -

Zusatzemissionen des Bundes 169.775 -22.159 - 147.616 -22.159

Eigenbestände -188.849 X X -180.494 8.355

Anlage des WSF in Forderungen an den Bund  
nach § 26b Abs. 5 StFG

-169.775 X X -147.616 22.159

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Löschungen der Zusatzemissionen werden hier aus technischen Gründen als negative Aufnahme dargestellt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Europäische Wirtschafts und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe und des 
informellen ECOFIN-Rats am 
28. und 29. April 2023

Eurogruppe im inklusiven Format

Der Fokus der Eurogruppe im inklusiven Format 
lag auf einer Bestandsaufnahme zur Bankenunion 
und den Entwicklungen im Bankensektor. Beim 
ersten Unterpunkt zur makroökonomischen und 
finanziellen Entwicklung, einschließlich Präsen
tationen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus 
und Einheitlichem Abwicklungsausschusses, nahm 
Irene Tinagli teil, die Vorsitzende des Ausschus
ses für Wirtschaft und Währung des Europäischen 
Parlaments.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Euro
päische Kommission berichteten, dass die Wirt
schaftslage unverändert sei. Mit Blick auf die In
flation informierte die Europäische Kommission 
darüber, dass die Energiepreise weiter gesunken 
seien, aber ein Anstieg der Löhne zu verzeichnen 
sei. Die EZB wies darauf hin, dass die Gesamtinfla
tion den Höhepunkt überschritten habe, die Kern
inflation aber weiterhin starr sei.

Auch wurden mögliche Lehren aus den jüngsten 
Turbulenzen im Bankensektor in den USA und der 
Schweiz diskutiert: Die Eurogruppe war einver
nehmlich der Auffassung, dass das Bankensystem 
in der Europäischen Union (EU) trotz der jüngsten 
Entwicklungen nach wie vor widerstandsfähig und 
stabil sei.

Bundesfinanzminister Christian Lindner bekräf
tigte, dass er keine systemische Krise im Banken
sektor sehe, die Risiken seien erfolgreich einge
dämmt worden. Prioritär sei die Sicherung der 
Finanzstabilität und die Wettbewerbsfähigkeit der 

privaten Banken. Sorge bereite ihm die Regulie
rung des Nichtbankensektors; hier bestehe Hand
lungsbedarf der Aufsichtsbehörden. Vorbedingung 
für eine europäische Einlagensicherung sei weiter
hin die angemessene Regulierung von Staatsanlei
hen in Bankenbilanzen.

Eine Reihe von Mitgliedstaaten sprach überdies an, 
dass der Common Backstop, also die Letztsicherung 
des Einheitlichen Abwicklungsfonds, aufgrund der 
noch nicht abgeschlossenen Ratifizierung des Eu
ropäischerStabilitätsmechanismusÄnderungs
übereinkommens nicht einsatzfähig sei.

Der zweite Unterpunkt betraf das Thema „Nachbe
reitung der EurogruppenErklärung zur Zukunft 
der Bankenunion“. Die relevante Einigung der Eu
rogruppe vom 16. Juni 2022 sieht vor, in einem ers
ten Schritt das gemeinsame Regelwerk zum Um
gang mit Banken in der Krise weiter zu stärken.

Zunächst stellte die Europäische Kommission ihr 
am 18. April 2023 veröffentlichtes Gesetzgebungs
paket zur Stärkung des Krisenmanagementrah
mens für Banken vor. Das Paket enthalte Vorschläge 
zur Anpassung der Richtlinien zur Sanierung und 
Abwicklung von Banken und Wertpapierfirmen, zu 
den Einlagensicherungssystemen und der Verord
nung über den Einheitlichen Abwicklungsmecha
nismus sowie einen Vorschlag zur Adressierung von 
Beteiligungsketten innerhalb von Abwicklungs
gruppen, sogenannten Daisy Chains. Die Europä
ische Kommission betonte, die Vorschläge seien 
miteinander verknüpft und sollten nicht einzeln 
betrachtet werden. Mit der Überarbeitung des Rah
mens für das Krisenmanagement im Bankensek
tor und für die Einlagensicherung möchte die Eu
ropäische Kommission die Kriseninstrumente zur 
Bewältigung von Ausfällen mittlerer und kleiner 
Banken verbessern. Der Einheitliche Aufsichtsme
chanismus, der Einheitliche Abwicklungsausschuss 
und der Europäische Stabilitätsmechanismus un
terstützten den Kommissionsvorschlag.
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Bundesfinanzminister Christian Lindner begrüßte, 
dass die Europäische Kommission einen Legislativ
vorschlag zur Stärkung des Krisenmanagement
rahmens vorgelegt habe und damit der Aufforde
rung der Eurogruppe nachgekommen sei. Jetzt sei 
sicherzustellen, dass die Einigung der Eurogruppe 
auch eingehalten werde. Das Ziel sei eine gezielte 
und effektive Verbesserung des Krisenmanage
mentrahmens  – der Kommissionsvorschlag ent
halte aber weitergehende Änderungen. Er habe 
starke Zweifel, dass der Kommissionsvorschlag zur 
Überarbeitung des Krisenmanagementrahmens 
für Banken in die richtige Richtung gehe. Er äu
ßerte drei zentrale Kritikpunkte:

1. einen erleichterten Zugriff auf den vergemein
schafteten europäischen Abwicklungsfonds 
und die nationalen Einlagensicherungsmittel,

2. die mangelnde Berücksichtigung funktio
nierender nationaler Systeme für kleine und 
mittlere Banken und

3. die Behandlung der Institutssicherungssysteme.

Die schwedische Ratspräsidentschaft berichtete, 
dass sie die Verhandlungen im Rat bereits im Mai 
beginnen wolle. Beim ECOFIN am 16. Mai 2023 sei 
ein Austausch auf Ebene der Ministerinnen und 
Minister im EUKreis angesetzt. Während einige 
Mitgliedstaaten eine grundsätzliche Offenheit für 
die Vorschläge zeigten, äußerten sich andere Mit
gliedstaaten kritischer, insbesondere mit Verweis 
auf das Grundprinzip der Verlusthaftung von Ei
gentümern und Gläubigern.

Der Präsident der Eurogruppe Paschal Donohoe 
schlussfolgerte, dass sich die Lage am Banken
markt in den USA von derjenigen in der  EU un
terscheide. Es sei wichtig, dass die Arbeiten an 
der Vollendung der Bankenunion voranschrit
ten. Die vereinbarte Reihenfolge der Eurogruppen
erklärung vom 16.  Juni  2022 sei zu beachten. Zu
vorderst gehe es jetzt um die Überarbeitung des 
Krisenmanagement rahmens für Banken.

Ferner informierte Paschal Donohoe die Euro
gruppe über den EuroGipfel im März 2023, an dem 
er und die Präsidentin der EZB Christine Lagarde 
teilgenommen hätten. Er kündigte an, dass er re
gelmäßig Befassungen mit der Kapitalmarktunion 
plane. Unter Sonstiges stellte der neue estnische 
Finanzminister Mart Võrklaev die Prioritäten der 
neuen estnischen Regierung vor.

ECOFIN-Rat

Das Treffen am 28.  April  2023 begann mit einem 
Arbeitsessen der Ministerinnen und Minister zum 
Thema „Der Umgang mit steigenden Kosten für 
Haushalte und Unternehmen  – nationale Erfah
rungen und Überlegungen“. Das Arbeitsmittages
sen bot den Ministerinnen und Ministern die Gele
genheit, sich zu ihren Erfahrungen im Umgang mit 
den Herausforderungen der hohen Inflation aus
zutauschen, unter der die privaten Haushalte und 
Unternehmen in der ganzen EU leiden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner infor
mierte über die positiven Erfahrungen mit den 
Energiepreisbremsen. Die Energiepreisbremsen für 
private Haushalte, kleine und mittlere Unterneh
men und die Industrie sollen helfen, die Inflations
rate zu dämpfen und vorübergehend Spitzen bei 
Energiekosten zu überbrücken. Gleichzeitig werde 
das Risiko einer Störung der Marktmechanismen 
vermieden und Anreize zum Energiesparen wür
den gewahrt werden, da frei kontrahierte Endver
braucherpreise weiterhin uneingeschränkt gelten 
würden.

Auch die anderen Ministerinnen und Minister be
richteten von den jeweiligen Erfahrungen mit 
den nationalen Unterstützungsmaßnahmen. Sie 
stimmten darin überein, dass diese umsichtig aus
gestaltet sein müssten, um die Inflation nicht wei
ter anzutreiben. Zudem sei der richtige Ausstiegs
zeitpunkt wichtig.

Im Anschluss fand eine gemeinsame Ar
beitssitzung der Ministerinnen und Minis
ter mit den Notenbankgouverneurinnen und 
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Notenbankgouverneuren zum Thema „Die Finan
zierung des künftigen Wachstums in Europa“ statt.

Der Vorstandsvorsitzende der Skandinaviska Ens
kilda Banken Marcus Wallenberg hielt einen Er
öffnungsvortrag: Er betonte die Bedeutung der Fi
nanzierung des künftigen Wachstums. Es gelte, 
insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 
Die  EU hinke im internationalen Vergleich in ei
nigen Bereichen hinterher; dies betreffe nicht nur 
die Kapitalmärkte, sondern auch die Innovations
fähigkeit. Aber Europa habe auch große, leistungs
starke Unternehmen. Er sprach sich für einen Maß
nahmenmix aus, der die Stärkung der Banken und 
Kapitalmarktunion, die Förderung des Unterneh
mergeists, die grüne und digitale Transformatio
nen sowie die Stärkung der Investitionstätigkeit 
einschließe.

Die Europäische Kommission betonte, dass die 
Stärkung der Kapitalmarktunion aktuell wichtiger 
denn je sei. Die Mobilisierung privaten Kapitals sei 
essenziell. Finanzministerin Elisabeth Svantesson, 
die Vorsitzende der schwedischen EURatspräsi
dentschaft, bat die Mitgliedstaaten um ihre po
litische Unterstützung, um wichtige Dossiers im 
Bereich der Kapitalmarktunion noch in dieser Le
gislatur abzuschließen. Die EU sei nicht schlecht im 
Bereich der StartupFinanzierung, die Herausfor
derung liege im Bereich der Scaleups.

Die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank 
Claudia Buch stellte darauf ab, dass die  EU, ins
besondere im Übergang zu „net zero“, einer ge
waltigen wirtschaftlichen Transformation ge
genüberstehe. Hinsichtlich der Finanzierung der 
Transformation gebe es keine generellen Eng
pässe, allerdings in Teilbereichen einen schwierige
ren Finanzierungszugang, etwa für kleinere Unter
nehmen. Die Gründe hierfür müssten untersucht 
werden, damit staatliche Maßnahmen private Fi
nanzierung gezielt flankieren könnten. Ein wesent
licher Aspekt sei es, Unsicherheiten für Investorin
nen und Investoren zu verringern, beispielsweise 
durch klare Rahmenbedingungen in der Klimapo
litik. Zentral sei zudem die Verfügbarkeit von Betei
ligungskapital für längerfristige Investitionen.

Die Ministerinnen und Minister waren sich einig, 
dass in den Finanzierungsbedingungen für junge 
innovative Unternehmen ein Schlüssel für eine zu
kunftsfähige Wirtschaft liege. Es wurde anerkannt, 
dass die Kapitalmarktfinanzierung in Europa noch 
besser werden könne und dass weitere Reformen 
notwendig seien, um die Kapitalmarktunion zu 
vertiefen. In der Aussprache spannten die Minis
terinnen und Minister und die Notenbankgou
verneurinnen und Notenbankgouverneure einen 
breiten Bogen von der Bedeutung von Strukturre
formen zur Verbesserung der Rahmenbedingun
gen für Unternehmen und Investitionen und der 
Schaffung eines wachstumsfreundlichen Umfelds 
über die Finanzierungsherausforderungen von in
novativen Unternehmen sowie die Rolle der Ban
kenfinanzierung und der Besteuerung bis zu den 
Rahmenbedingungen für Insolvenzverfahren. 
Auch die Fragmentierung des europäischen Ka
pitalmarkts, die Notwendigkeit der Verbesserung 
grenzüberschreitender Zahlungen und die Bedeu
tung der Mobilisierung privaten Kapitals wurden 
thematisiert.

Ausgehend von der Vereinbarung der Staats 
und Regierungschefinnen und chefs der  EU im 
März  2023 bekräftigten die schwedische Ratsprä
sidentschaft, die nachfolgenden spanischen und 
belgischen Ratspräsidentschaften, die Vorsitzende 
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung des 
Europäischen Parlaments Irene Tinagli und die 
EUKommissarin für Finanzdienstleistungen, Fi
nanzstabilität und die Kapitalmarktunion Mairead 
McGuinness die Arbeit an den Gesetzgebungsvor
schlägen im Bereich Kapitalmarktunion vor der 
Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr  2024 
abschließen zu wollen, um entscheidende und 
konkrete Fortschritte bei der Schaffung einer voll
wertigen Kapitalmarktunion zu erzielen.

Am 29. April 2023 widmete sich die zweite Arbeits
sitzung dem Thema „Eine langfristige Perspektive 
für Stabilisierungsmaßnahmen und tragfähige öf
fentliche Finanzen“.

Der Direktor der wirtschaftswissenschaftlichen 
Denkfabrik „Bruegel“ Jeromin Zettelmeyer führte 
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in das Thema ein, bevor auf Vorschlag der schwedi
schen Ratspräsidentschaft die Diskussion in Klein
gruppen fortgesetzt wurde. Er unterstrich, dass in 
den meisten EULändern eine stärkere Anpassung 
der öffentlichen Haushalte erforderlich sein werde 
als derzeit geplant, um

1. die Schuldenstandsquoten zu stabilisieren oder 
zu senken und

2. den wesentlich höheren Bedarf an öffentlichen 
Investitionen zu decken.

Die fiskalische Anpassung solle beginnen, sobald 
die konjunkturellen Bedingungen es zulassen wür
den. Das zukünftige Realzinsumfeld sei hochgra
dig unsicher. Einige der erforderlichen Investitio
nen könnten effizienter und damit kostengünstiger 
sein, wenn sie auf EUEbene getätigt werden wür
den. Hier sehe er weiteren Untersuchungsbedarf.

Die Ministerinnen und Minister nutzten die Gele
genheit, um Ideen dazu auszutauschen, wie trag
fähige öffentliche Finanzen gewährleistet werden 
könnten und gleichzeitig ausreichend Raum für 
öffentliche Investitionen ermöglicht würden. Für 
die Bundesregierung schließen sich tragfähige öf
fentliche Finanzen und die Modernisierung der 
Wirtschaft sowie Wachstum nicht aus, solange Zu
kunftsinvestitionen priorisiert und die Qualität 
der öffentlichen Finanzen verbessert würden. Eine 
Plenumsbefassung im Anschluss an die Kleingrup
pen gab es nicht.

Die dritte Arbeitssitzung behandelte das Thema 
„Wiederaufbau der Ukraine und Koordinierung der 
Unterstützung“. Als erster Gastredner berichtete 
der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko 
von der aktuellen Lage in der Ukraine. Angesichts 
der breiten und fortgesetzten Hilfszusagen zeigte 
er sich relativ optimistisch für die wirtschaftliche 
Entwicklung im Jahr 2023. Für 2023 werde ein re
ales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Höhe 
von 3,2 Prozent erwartet; die Lage sei aber mit gro
ßen Unsicherheiten verbunden. Sergii Marchenko 
betonte die Reformanstrengungen der Ukraine: 
Die Ukraine erfülle ihre Verpflichtungen und setze 

ihre Reformagenda unter Kriegsbedingungen auch 
mit dem Ziel um, künftig unabhängiger von ih
ren Partnern zu werden. Dies reiche von Maßnah
men zur Korruptionsbekämpfung und zur Verbes
serung der Rechtsstaatlichkeit über Maßnahmen 
zur Sicherung der makrofinanziellen Stabilität so
wie Haushalts und Steuerreformen bis zu Maß
nahmen im Bereich Governance und Wachstum. 
Für das Haushaltsjahr 2023 habe die EU zum Stich
tag 10. April 2023 bereits einen Finanzbeitrag von 
4,9 Mrd. Euro an die Ukraine geleistet. Mit Blick auf 
die Sanktionen betonte er, dass die Unterstützung 
der Ukraine im Interesse aller liege und die Umge
hung von Sanktionen verhindert werden müsse.

Als zweite Gastrednerin bekundete die kanadische 
Finanzministerin und stellvertretende Premiermi
nisterin Chrystia Freeland ihren Dank für den Ab
schluss des CETAFreihandelsabkommens zwi
schen der  EU und Kanada. Dies sei ein Ausdruck 
der europäischkanadischen Partnerschaft. Kanada 
leiste substanzielle Unterstützung für die Ukraine, 
da der Kampf der Ukraine ein Kampf für gemein
same Werte und für die Demokratie sei. Wichtig 
sei es, die richtigen Weichen zu stellen für die Si
cherung der langfristigen Überlebensfähigkeit der 
Ukraine. Auch der Direktor des Stockholm Insti
tute of Transition Economics Torbjörn Becker rief 
zu einer nachhaltigen Unterstützung der Ukraine 
auf.

Die Ministerinnen und Minister zollten der Ukra
ine ihren Respekt. Sie versicherten außerdem ihre 
Solidarität und Unterstützung im fortlaufenden 
Kampf für Frieden und den Wiederaufbau. Eine 
fortgesetzte Koordination und Kooperation der Un
terstützung mit den internationalen Partnern sei 
zentral. Die Bundesregierung sieht die eingerich
tete internationale Geberkoordinierungsplattform 
als wichtigen Schritt zur Koordinierung der Un
terstützung für die Ukraine. Die Bundesregierung 
setzt sich dafür ein, dass die Plattform zügig ihre 
Arbeiten zur Vorbereitung des Wiederaufbaus und 
bei der Unterstützung der ukra inischen Reform
agenda unter Einbindung von Zivilgesellschaft, 
Kommunen und Privatwirtschaft vorantreibt.
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2024 
und des Finanzplans bis 2027

Datum Verfahrensschritte

9. bis 11. Mai 2023 Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 und Finanzplan bis 2027

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Veranstaltung

15./16. Juni 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg, Luxemburg

13./14. Juli 2023 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

17./18. Juli 2023 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-Notenbankgouverneure in Gandhinagar, Indien

15./16. September 2023 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Santiago de Compostela, Spanien

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Juni 2023 Mai 2023 22. Juni 2023

Juli 2023 Juni 2023 20. Juli 2023

August 2023 Juli 2023 24. August 2023

September 2023 August 2023 21. September 2023

Oktober 2023 September 2023 20. Oktober 2023

November 2023 Oktober 2023 21. November 2023

Dezember 2023 November 2023 21. Dezember 2023

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Arbeiten mit Schwerbehinderung - Ihre Karriere im BMF

Ihre Photovoltaikanlage: Weniger Steuern, weniger Bürokratie

Das Bundesministerium der Finanzen: Ein Haus, das zählt.

Deutsches Stabilitätsprogramm 2023 (de/en)

Entlastungen für Deutschland – wie sie wirken.

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stellenausschreibungen
Volljuristinnen und Volljuristen (m/w/d) – Unsere Arbeit zählt

Bewerbungsfrist: 21. Mai 2023, 18. August 2023 und 22. Oktober 2023

Arbeitsort: Berlin

Sie interessieren sich für Politik und Finanzen? Dann gestalten Sie bei uns die Zukunft und Modernisierung 
unseres Landes sowie Europas aktiv mit.

Für unsere vielfältigen und spannenden Aufgaben rund um Steuern, Finanzmärkte, Europa, Haushalt, 
Bundesunternehmen, Zoll und Digitalisierung suchen wir engagierte Volljuristinnen und Volljuristen mit 
und ohne Berufserfahrung. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mitten in Berlin, der Ihnen neben 
Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten vielfältige Entwicklungsperspektiven sowie sichere und 
flexible Arbeitsbedingungen bietet. Weitere gute Gründe für eine Bewerbung bei uns finden Sie hier.

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns in den verschiedenen Einsatzbereichen?

 ● nationale, europäische und internationale Steuer oder Finanzmarktpolitik gestalten und umsetzen

 ● deutsche Positionen zu Themen der Wirtschafts und Währungsunion sowie zu Finanz und Finanz
marktregulierungsfragen der Europäischen Union entwickeln und auf EUEbene vertreten

 ● die Rolle des Finanzsektors bei der nachhaltigen Transformation fortentwickeln

 ● Digitalisierung im Finanzsektor sowie die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
national, europäisch und international mitgestalten

 ● nachhaltige Staatsfinanzen gewährleisten, Budgetverhandlungen führen, Regelwerke für Haushalte er
stellen und an der Umsetzung politischer Maßnahmen aus Haushaltsperspektive mitwirken

 ● nationale und europäische Zoll und Verbrauchsteuergesetzgebung mitgestalten und die Zollverwaltung 
strategisch steuern

 ● die Beteiligungspolitik des Bundes mitgestalten

 ● bei der politischen Planung und Koordinierung mitwirken

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/arbeiten-und-ausbildung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/direkteinstieg-laufbahnen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Abteilungen/abteilungen.html
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Ihr Profil

 ● Volljuristin beziehungsweise Volljurist mit Abschluss eines juristischen Staatsexamens mindestens mit 
der Note „vollbefriedigend“ und des anderen mindestens mit der Note „befriedigend“ 
oder 
Abschluss beider juristischer Staatsexamina mit der Note „befriedigend“ (insgesamt mindestens 
16 Punkte) sowie einschlägige Berufserfahrung

 ● Kenntnisse in dem jeweiligen Einsatzbereich, erworben z. B. durch die juristische Ausbildung und/oder 
anschließende Berufserfahrung

 ● gute Englischkenntnisse sowie möglichst auch Französischkenntnisse oder Fremdsprachenkenntnisse in 
einer anderen Sprache der Europäischen Union

Darüber hinaus sollten Sie die Fähigkeit besitzen, sich schnell in neue und wechselnde Aufgabenstellungen 
einzuarbeiten und komplexe Sachverhalte systematisch zu bearbeiten. Insbesondere Eigeninitiative, 
Einsatzbereitschaft, Entscheidungs und Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick (auch auf 
europäischer beziehungsweise internationaler Ebene) sowie Team und Kommunikationsfähigkeit zeichnen 
Ihre Persönlichkeit aus.

Wir bieten Ihnen

 ● einen verantwortungsvollen, interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit hoher gesellschaftlicher und 
politischer Relevanz

 ● wechselnde Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Ministeriums sowie internationale 
Verwendungen in deutschen Botschaften oder supra beziehungsweise internationalen Organisationen 
(z. B. Europäische Kommission, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, Europäische Zentralbank, Single Resolution Board)

 ● eine Einstellung als Regierungsrätin beziehungsweise Regierungsrat im Beamtenverhältnis auf Probe 
(Besoldungsgruppe A 13), soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Beamtinnen 
und Beamte aus anderen Verwaltungen werden in ihrem bisherigen Amt (maximale Besoldungsgruppe 
A 14) nach einer vorhergehenden circa sechsmonatigen Abordnung versetzt. Zudem erhalten Sie die so
genannte Ministerialzulage. Bei der Stufenzuordnung in der Besoldung wird Ihr bisheriger beruflicher 
Werdegang berücksichtigt.

 ● ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung, mobiler Ar
beit/Homeoffice sowie einer eigenen Kita

 ● ein breites Angebot an fachlichen, persönlichen und fremdsprachlichen Fortbildungen

 ● Aktivitäten zur Gesundheitsförderung, Jobticket, bei Vorliegen der Voraussetzungen Übernahme der Um
zugskosten bei Wohnortwechsel etc.
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Ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und eine Beschäftigtenstruktur, die die Vielfalt der Gesellschaft 
widerspiegelt, sind uns wichtig. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten und 
unabhängig von Alter, Religion oder sexueller Orientierung und Identität.

Das BMF ist bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen, und ist daher an Bewerbungen von Frauen sehr 
interessiert. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes 
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind im BMF besonders willkommen. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt 
berücksichtigt.

Bewerben Sie sich jederzeit und arbeiten Sie in unserem Team

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über www.interamt.de, Stellen-ID 952132.

Zur Bewerberauswahl bieten wir in diesem Jahr verschiedene Auswahlverfahren an:

 ● Auswahlverfahren voraussichtlich in der 25. und 26. Kalenderwoche: 
Sie können sich bis zum 21. Mai 2023 für dieses Verfahren bewerben.

 ● Auswahlverfahren voraussichtlich in der 38. Kalenderwoche: 
Sie können sich bis zum 18. August 2023 für dieses Verfahren bewerben.

 ● Auswahlverfahren voraussichtlich in der 47. Kalenderwoche: 
Sie können sich bis zum 22. Oktober 2023 für dieses Verfahren bewerben.

Wir führen unsere Auswahlverfahren vor Ort im BMF in Berlin und online als Videokonferenz durch.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Personalgewinnungsteam (Telefon: 03018 6821212, EMail: 
Bewerbung@bmf.bund.de). Weitere Informationen über das BMF als Arbeitgeber, den Bewerbungsprozess 
und zum Datenschutz bei Bewerbungen finden Sie im Internet unter www.bundesfinanzministerium.de.

Über künftige Stellenausschreibungen informiert Sie unser Jobnewsletter.

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=952132
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=952132
mailto:Bewerbung@bmf.bund.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/arbeiten-und-ausbildung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/bewerbungen-im-bmf.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/datenschutzhinweise-fuer-stellenbewerber.html
http://www.bundesfinanzministerium.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Abonnements/Newsletter/newsletter.html
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Referentin oder Referent (m/w/d) für digitale Finanztechnologien – 
Unsere Arbeit zählt

Bewerbungsfrist: 14. Juni 2023

Arbeitsort: Berlin

Sie haben Interesse an strategischen, politischen und technologischen Fragen zu digitalen Entwicklungen im 
Finanzmarkt? Das BMF gestaltet die Rahmenbedingungen für die digitale Transformation im Finanzsektor. 
Kryptowerte, digitales Zentralbankgeld und Open Data sind nur einige technologiegetriebene Entwicklun
gen, die zunehmend unsere Finanz und Realwirtschaft prägen. Wir suchen eine Spezialistin/einen Spezialis
ten, die/der engagiert und begeistert dabei sein will, die digitale Transformation des Finanzsektors im BMF 
mitzugestalten.

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns?

 ● Mitgestaltung und Lösung von Grundsatzfragen digitaler Finanztechnologien (national, europäisch und 
international)

 ● Betreuung des Digital Finance Forums beim BMF und weiterer Digitalprojekte der Bundesregierung mit 
Finanzmarktbezug (z. B. digitale Identitäten)

 ● Analysen des FinTechMarkts und Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Stärkung des deut
schen und europäischen FinTechMarkts

 ● Vorbereitung der Hausleitung zum Themenbereich digitale Finanztechnologien

 ● Vertretung des BMF in internationalen Arbeitsgruppen zu den Themen des digitalen Finanzmarkts

Ihr Profil

 ● Abschluss eines Masterstudiums der (Wirtschafts oder Verwaltungs)Informatik, Mathematik bezie
hungsweise eines vergleichbaren Studiengangs im MINTBereich mindestens mit der Note „gut“  
oder  
Abschluss eines universitären Master oder Diplomstudiums mit wirtschaftswissenschaftlichem, politik
wissenschaftlichem oder ITBezug und mindestens mit der Note „gut“

 ● Berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Digitalisierung (gerne mit Finanzmarktbezug und/oder Erfah
rung im Startup/FinTechBereich)

 ● Kenntnisse und Neugier im Bereich digitaler Transformation, Datenökonomie und neuer Technologien 
(z. B. DLT, KI)

 ● Verständnis für ökonomische Zusammenhänge und Entwicklungen im nationalen, europäischen und in
ternationalen FinTechMarkt

 ● Interesse an regulatorischen und politischen Fragestellungen

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/direkteinstieg-laufbahnen.html
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 ● Kenntnisse und Erfahrungen in agilen und modernen Arbeitsmethoden von Vorteil

 ● gute Englischkenntnisse

Darüber hinaus sollten Sie die Fähigkeit besitzen, sich schnell in neue und wechselnde Aufgabenstellungen 
einzuarbeiten und komplexe Sachverhalte systematisch zu bearbeiten. Insbesondere Eigeninitiative, Einsatz
bereitschaft, Entscheidungs und Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick sowie Team und Kom
munikationsfähigkeit zeichnen Ihre Persönlichkeit aus.

Wir bieten Ihnen

 ● einen verantwortungsvollen, interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit hoher gesellschaftlicher und 
politischer Relevanz mitten in Berlin

 ● wechselnde Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Ministeriums sowie gegebenenfalls 
internationale Verwendungen

 ● eine Einstellung im Beamtenverhältnis auf Probe (Besoldungsgruppe A 13), soweit die beamtenrechtli
chen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Ansonsten erfolgt die Einstellung zunächst in einem unbefris
teten Beschäftigungsverhältnis nach den Bestimmungen des TVöD (Entgeltgruppe 13). Beamtinnen und 
Beamte aus anderen Verwaltungen werden in ihrem bisherigen Amt (maximale Besoldungsgruppe A 14) 
nach einer vorhergehenden circa sechsmonatigen Abordnung versetzt. Zudem erhalten Sie die soge
nannte Ministerialzulage. Bei der Stufenzuordnung in der Besoldung oder nach dem TVöD wird Ihr bis
heriger beruflicher Werdegang berücksichtigt

 ● ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung, mobiler Ar
beit/Homeoffice sowie einer eigenen Kita

 ● ein breites Angebot an individuellen fachlichen, persönlichen und fremdsprachlichen Fortbildungen

 ● Aktivitäten zur Gesundheitsförderung, Jobticket, bei Vorliegen der Voraussetzungen Übernahme der Um
zugskosten bei Wohnortwechsel etc.

Ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und eine Beschäftigtenstruktur, die die Vielfalt der Gesellschaft wider
spiegelt, sind uns wichtig. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten und unab
hängig von Alter, Religion oder sexueller Orientierung und Identität.

Das BMF ist bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen, und ist daher an Bewerbungen von Frauen sehr interes
siert. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes bevorzugt 
berücksichtigt.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind im BMF besonders willkommen. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berück
sichtigt.



A
kt

ue
lle

s 
au

s 
de

m
 B

M
F

79

Aktuelles aus dem BMF
Stellenausschreibungen

Monatsbericht des BMF 
Mai 2023

Bewerben Sie sich und arbeiten Sie in unserem Team!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über www.interamt.de, Stellen-ID 959882, bis 
zum 14. Juni 2023. Zur Bewerberauswahl findet voraussichtlich in der 27. Kalenderwoche ein Auswahlver
fahren statt.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Personalgewinnungsteam (Telefon: 03018 6821212, EMail: Be
werbung@bmf.bund.de). Weitere Informationen über das BMF als Arbeitgeber, den Bewerbungsprozess und 
zum Datenschutz bei Bewerbungen finden Sie im Internet unter www.bundesfinanzministerium.de.

Über künftige Stellenausschreibungen informiert Sie unser Jobnewsletter. Wir suchen derzeit auch ITSpezi
alistinnen/Spezialisten für das Projekt Betriebskonsolidierung Bund (BKB) sowie Volljuristinnen/Volljuris
ten. Die Stellenausschreibungen finden Sie unter www.bundesfinanzministerium.de.

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=959882
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=959882
mailto:Bewerbung@bmf.bund.de
mailto:Bewerbung@bmf.bund.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/arbeiten-und-ausbildung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/bewerbungen-im-bmf.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/datenschutzhinweise-fuer-stellenbewerber.html
http://www.bundesfinanzministerium.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Abonnements/Newsletter/newsletter.html
http://www.bundesfinanzministerium.de
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Kreative Köpfe als Referentinnen und Referenten (m/w/d)  
für die IT-Betriebskonsolidierung Bund – Unsere Arbeit zählt

Bewerbungsfrist: 18. Juni 2023

Arbeitsort: Berlin

Das BMF verantwortet mit der ITBetriebskonsolidierung Bund (BKB) ein zentrales Zukunftsprojekt der IT 
des Bundes. Die BKB bildet die Grundlage für die Standardisierung, Steigerung der ITSicherheit und Digita
lisierung der Deutschen Bundesverwaltung. Mit unserem Team aus 35 Beschäftigten und dem Partnerpro
jekt für die operative Umsetzung im ITZBund stehen wir für die Überführung der ITLösungen der Behör
den der Bundesverwaltung in die Rechenzentren des ITZBund.

Das BMF ist hierbei die zentrale Koordinierungsinstanz, um in den über 70 Behördenprojekten gleiche Stan
dards und Abläufe sicherzustellen. Auch im Bereich der Technik sind wir ehrgeizig: Mit der ITBetriebs
plattform Bund verantworten wir aktuell die einzige ITInfrastruktur des Bundes und weltweit erste private 
CloudPlattform, die neben der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 auf Basis von ITGrundschutz auch die 
Freigabe für die Verarbeitung von VSNfD eingestuften Informationen erhalten hat. Das BMF sucht ab sofort 
engagierte Kolleginnen und Kollegen für verschiedene Bereiche des dynamischen BKBTeams in Berlin.

Welche Aufgaben erwarten Sie bei der IT-Betriebskonsolidierung Bund?

 ● Begleitung der Behördenprojekte – Sie unterstützen den Projektfortschritt durch Kommunikation und 
Koordination zwischen den zahlreichen Ansprechpersonen in den Behörden, den zugehörigen Ministe
rien und dem ITZBund. Sie agieren als zentrale Ansprechperson für den Projektverlauf. Sie bereiten die 
Lenkungsausschüsse der Behördenprojekte vor und stimmen die zentralen Projektentscheidungen ab.

 ● Fortentwicklung der ITBetriebsplattform Bund – Sie koordinieren und beauftragen die Produktentwick
lung unserer zentralen Betriebsplattform und sind zentrale Ansprechperson für alle technischen Fragen. 
Für alle technischen Themen unserer privaten Cloud finden Sie mit Unterstützung des ITZBund eine Lö
sung.

 ● Gestaltung der Prozesse und Steuerung des Gesamtvorhabens – Sie steuern im ProjektmanagementOf
fice die internen Abläufe der BKB.

 ● Koordinierung der Außenkommunikation der BKB – Sie übernehmen die zentrale Kommunikation für 
die BKB gegenüber der Hausleitung des BMF, dem Lenkungsausschuss für die ITKonsolidierung Bund 
oder auch dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages.

 ● Gewährleistung der übergreifenden Projektsteuerung – Sie gestalten das zentrale toolgestützte Projekt
controlling oder das Risikomanagement BKB inklusive des darauf aufbauenden Berichtswesens.
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Ihr Profil

 ● Abschluss eines universitären Master oder Diplomstudiums mit wirtschaftswissenschaftlichem, politik
wissenschaftlichem oder ITBezug und mindestens mit der Note „gut“ 
oder  
Abschluss eines Masterstudiums der (Wirtschafts oder Verwaltungs)Informatik, Mathematik bezie
hungsweise eines vergleichbaren Studiengangs im MINTBereich mindestens mit der Note „gut“

 ● möglichst einschlägige Berufserfahrung nach dem Master beziehungsweise universitären Diplomab
schluss

 ● Praktische Erfahrungen in einem der genannten Aufgabengebiete und im Umgang mit (Groß)Projekten 
sind von Vorteil, vorzugsweise im Bereich der Bundesverwaltung und/oder mit ITBezug.

 ● gute Englischkenntnisse

 ● Fähigkeit, sich schnell in neue und wechselnde Aufgabenstellungen einzuarbeiten und komplexe Sach
verhalte systematisch zu bearbeiten. Insbesondere Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft, Entscheidungs 
und Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick sowie Team und Kommunikationsfähigkeit 
zeichnen Ihre Persönlichkeit aus.

Wir bieten Ihnen

 ● einen verantwortungsvollen, interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit hoher gesellschaftlicher und 
politischer Relevanz mitten in Berlin

 ● wechselnde Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Ministeriums sowie gegebenenfalls 
internationale Verwendungen

 ● eine Einstellung im Beamtenverhältnis auf Probe (Besoldungsgruppe A 13), soweit die beamtenrechtli
chen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Ansonsten erfolgt die Einstellung zunächst in einem unbefris
teten Beschäftigungsverhältnis nach den Bestimmungen des TVöD (Entgeltgruppe 13). Beamtinnen und 
Beamte aus anderen Verwaltungen werden in ihrem bisherigen Amt (maximale Besoldungsgruppe A 14) 
nach einer vorhergehenden circa sechsmonatigen Abordnung versetzt. Zudem erhalten Sie die soge
nannte Ministerialzulage. Bei der Stufenzuordnung in der Besoldung oder nach dem TVöD wird Ihr bis
heriger beruflicher Werdegang berücksichtigt.

 ● ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigung, mobiler Ar
beit/Homeoffice sowie einer eigenen Kita

 ● ein breites Angebot an individuellen fachlichen, persönlichen und fremdsprachlichen Fortbildungen

 ● Aktivitäten zur Gesundheitsförderung, Jobticket, bei Vorliegen der Voraussetzungen Übernahme der Um
zugskosten bei Wohnortwechsel etc.
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Ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und eine Beschäftigtenstruktur, die die Vielfalt der Gesellschaft wider
spiegelt, sind uns wichtig. Wir begrüßen daher Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten und unab
hängig von Alter, Religion oder sexueller Orientierung und Identität.

Das BMF ist bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen, und ist daher an Bewerbungen von Frauen sehr interes
siert. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes bevorzugt 
berücksichtigt.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind im BMF besonders willkommen. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berück
sichtigt.

Bewerben Sie sich und kommen Sie in unser Team!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über www.interamt.de, Stellen-ID 959874, bis 
zum 18. Juni 2023. Zur Bewerberauswahl findet voraussichtlich in der 27. Kalenderwoche ein Auswahlver
fahren statt.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Personalgewinnungsteam (Telefon: 03018 6821212, EMail: Be
werbung@bmf.bund.de). Weitere Informationen über das BMF als Arbeitgeber, den Bewerbungsprozess und 
zum Datenschutz bei Bewerbungen finden Sie im Internet unter www.bundesfinanzministerium.de.

Über künftige Stellenausschreibungen informiert Sie unser Jobnewsletter. Wir suchen derzeit auch eine Re
ferentin/einen Referenten für digitale Finanztechnologien sowie Volljuristinnen/Volljuristen. Die Stellen
ausschreibungen finden Sie unter www.bundesfinanzministerium.de.

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=959874
https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=959874
mailto:Bewerbung@bmf.bund.de
mailto:Bewerbung@bmf.bund.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/arbeiten-und-ausbildung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/bewerbungen-im-bmf.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Arbeiten-Ausbildung/datenschutzhinweise-fuer-stellenbewerber.html
http://www.bundesfinanzministerium.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Abonnements/Newsletter/newsletter.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2017 bis 2022

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2022

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmfmonatsbericht.de. Der BMFMonatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2024/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EUHaushalte 2022 bis 2023

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2022/2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

SolowResiduen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales BIP, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten Industrie und 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EUKOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EUKOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMFMonatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen ExtraFunktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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